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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft, UmweLt und Wasserwirtschaft 

Schutz- und Bannwälder 

in Salzburg, TiroL und VorarLberg 

Lau t der Österreichischen Waldinven tur sind nur zwischen rd. 50 Ofo 

und 62  Ofo der Schutzwaldfläche als "stabi l "  zu bewerten. I m  Rest 
der Schutzwaldflächen ind Pflege- und Sanierungsmaßnahmen zur 
Erhal tung der Schutz funkti on mehr oder weniger dringend erfor­
derlich. In  Salzburg, Vorarlberg und bundeswei t zeigte sich eine 
Verschlech terung des Zustands des Schutzwalds, nur in Tirol ergab 
sich eine (geringfügige) Verbesserung. 

Die K os ten für n otwendige Verbesserungsmaßnahmen lagen in 
der Größen ordnung v on 1 ,28  Mrd. EUR für ganz Ös terreich. Eine 
Abschä tzung des Zei tbedarfes für eine umfassende Verbesserung 
des Schutzwalds auf der Basis des derzei tigen Mi tteleinsatzes ergab 
mehr als 90 Jahre. 

Technische Schutzmaßnahmen s tell ten keine Al ternative zur Erhal­
tung und Sanierung der Schutzwälder dar: Das Verhältnis der K osten 
zwischen Erhal tung des Schutzwalds, der Sanierung (Setzen v on 
Verjüngungsmaßnahmen) und technischen Maßnahmen bei Aus­
fal l  der Schutz funkti on de Waldes lag bei 1: 15 : 146 . 

Die Vol lziehung des F ors trech ts (mi ttelbare Bundesverwa ltung) 
war mangels einheitl icher Vol lzugsstandards ( Qualitä tsstandards) 
und wegen der unterschiedl ichen, v on den Ländern zur Verfügung 
ges tel lten Ressourcen nicht überall in gleichem Maße gesichert. Spe­
ziel l  im Bereich der Wildschäden wurde die starke Abhängigkeit 
des F orstbereichs v on der Gesetzgebung und Vol lziehung i m  Jagd­
bereich (Kompetenz der Länder) deutl ich . Der Bund konnte die v on 
ihm eingegangenen internati onalen Verpflich tungen aus dem Berg­
waldprotokoll zur Alpenkonventi on nich t unmittelbar erfüllen. Feh­
lende oder mangelhaft v ol lzogene Regelungen in den Jagdgesetzen 
mach ten Fördermaßnahmen zunichte. Es bestand h oher Anpassungs­
bedarf der landesgesetzlichen Regelungen an die Erfordernisse des 
Bergwaldprotokol ls. 
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Prü fungsziel 

Ziele der Gebarungsprü fung waren die Beurteilung des Zustands 
und der Er füllung der Schutzfunktion der Schutz- und Bannwälder 
in Salzburg, Tirol und Vorarlberg s owie der Umsetzung und Finan ­
zierung der v orhandenen Maßnahmenprogramme. Gegenstand der 
Überprüfung waren Wälder, bei denen die Schutzfunktion im v or­
rangigen öffentl ichen Interesse stand. Von den 8,4 Mio. ha Staatsge ­
biet Österreichs sind rd. 4,0 M io. ha Wald. Davon s ind 0,8 M i o. ha ,  
das  s ind 20,5 % des  gesamten Waldes , a ls  Schutzwald deklariert. 
(TZ 1 )  

Waldinventur und Waldentwicklungsplan 

In Österre ich bestanden zwe i parallele Systeme zur Bewertung des 
Zustands des Waldes (Österreich ische Waldinventur und Wald­
entwicklungsplan), d ie Daten aus  unterschiedl ichen Erhebungs­
meth oden und m it unterschiedlichem I nhalt l ieferten. D ie beiden 
Systeme verwendeten unterschied l iche Definit ionen. D ie Österrei ­
ch ische Waldinventur w ies nur (Standort)Schutzwälder in der nicht 
mehr aktuellen Definiti on aus und war zudem durch die mangelnde 
Begehbarkeit der Wälder e ingeschränkt. Damit bezog sie sich nur auf 
rd. 20 % der Schutzwälder in den überprüften Ländern. Der Wald ­
entw icklungsplan w ies für Österreich rd. 2.055.000 ha Schutzwald­
fläche mit h oher (Stufe 3 )  und mittlerer Wertigke it (Stufe 2) aus,  
d ie Österreichische Waldinventur hingegen lediglich rd. 820 .000 ha. 
Der Waldentwicklungsplan enth ielt zwar Zustandsparameter, deren 
Auswertung aber nicht v orgesehen war. D iese Einschränkungen 
verh inderten auch eine wechselseit ige Ergänzung der beiden Sys­
teme und e inen aus der Verschiedenheit der Meth oden mögl ichen 
Mehrwert in den Aussagen. Eine Zusammenführung der D aten und 
Bewertungen aus beiden Systemen (Österreichische WaId inven­
tur: statistisch h ochgerechnet und objektiviert ; Wa ldentwickIungs ­
plan : subjektive Bewertung, flächendeckend) z u  einem umfassenden 
Zustandsbild war nicht möglich. (TZ 2) 

Zustand des Schutzwalds 

D ie Österreich ische Waldinventur bewertete zwischen 50 Ofo und 
62  % der Schutzwaldfläche als "stabil " ;  im Rest der SchutzwaId­
flächen sind P flege- und Sanierungsmaßnahmen zur Erhaltung der 
Schutzfunkti on erforderl ich. Ein Vergleich zwischen der Österreichi­
schen Waldinventur 2007 /2009 und 1 992/1 996 zeigte in Salzburg, 
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Schutz- und Bannwälder 
in Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

Vorarlberg und bundesweit eine Abnahme des s tabilen Schutzwalds , 
in Tirol ergab s ich eine (geringfügige) Verbesserung. In e twa drei 
Viertel der Schutzwaldflächen feh l te die notwendige Verjüngung. 
Im Zeitvergleich hatte sich diese S i tuation in Tirol, Vorarlberg und 
bundesweit verbessert und in Salzburg geringfügig versch lechtert. 
Der Waldentw icklungsplan wies für e twa ein Viertel der Schutz­
wälder dringenden Verbesserungsbedarf aus. Daraus ergab sich ein 
Bedarf nach möglichst raschen und umfassenden Sanierungs maß­
nahmen. (TZ 3 )  

Walddatenbank 

Es gab kei n  bundeswei tes System, um die für die Umsetzung des 
ForstG in mittelbarer Bundesverwal tung notwendigen Da ten mit den 
zur Verfügung s tehenden Geoda ten bzw. den Da ten aus dem forst­
l ichen Förderwesen und dem Waldentwicklungsplan zu verknüp­
fen (Walddatenbank). In Salzburg bestand keine Walddatenbank. I n  
Tirol war eine Walddatenbank eingerichtet, die Walden twicklungs­
pläne waren i n tegriert und wurden laufend ak tualisiert. Vorarlberg 
ha tte ein sei t Ende 2003 geplan tes Projekt noch n icht verwirklich t. 
Die Digitalisierung der v orhandenen analogen Tei lpläne des WaId­
entwicklungsplans war Ziel eines Projektes auf Ebene des Bundes ,  
das  zur Zeit der Gebarungsüberprüfung unmi ttelbar vor der Reali­
sierung s tand. (TZ 4) 

WaIdtypisierung 

Die Waldtypisierung hat die Aufgabe, potenzielle natürliche Wald­
gesellschaften für die jeweiligen S tandorte zu erarbei ten und zu 
defmieren, um flächendeckend s tandortgerechte Waldgesellschaf­
ten zu erhalten. I m  Land Salzburg lag keine flächendeckende Wald­
typisierung vor, in Tirol war eine flächendeckende Wa ldtypisie­
rung bis 201 6 geplan t. I n  Vorarlberg erfo lgte die Waldtypisierung 
sei t 2009. (TZ 5) 

Langfristiges Monitoring der Sanierungsprogramme 

Speziell auf die Anforderungen der Schutzwälder zugeschnittene, 
langfristige Moni toringsys teme bestanden in den überprüften Län­
dern nich t. D am i t  feh l te ein bundesweit abgestimmtes Monitoring­
system, das ein Gesam tbild des Waldzustands gib t und den Erfolg 
oder Misserfo lg einzelner Verbesserungsmaßnahmen zeigt. Es  gab 
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keine insti tu ti onalisie rte Mögl ichkei t, laufende und geplan te P ro­
jekte in ihre r  Ge amthei t zu s teuern und Fördermi ttel n och zielori­
en tierter einzu e tzen. Ungenaue Datengrundlagen haben negativen 
Ein fluss au f die darauf au fbauenden Planungsschri tte. D iese ste I­
len aber die G rundlage für das fmanziel le Engagement al ler mit  der 
Finanzierung befassten S tellen (EU, Bund, Länder) dar. Eine unm i t­
telbare Iden ti fizierung der Wirkung bereits gesetzter  Verbesserungs­
maßnahmen ist wegen der im Schutzwald herrschenden e rschwer­
ten Bedingungen fü r  den Bewuchs p raktisch nicht möglich. Dazu 
kommt, dass Sanierungsmaßnahmen mit  dem Ziel der Verjüngung 
du rch die Entnahme v on a l ten Bäumen die S tabi l i tä t  des Sch u tz­
wa ids unmi ttelbar nega tiv beei nflussen, die p osi tiven Wirkungen 
der Verjüngung bzw. die Entwicklung zum Plenterwald aber oft e rs t  
Jah rzehn te spä te r  ein treten. (TZ 6) 

Die in Salzburg nur punktuell du rchgefüh rten Maßnahmen zum 
M oni toring wa ren nicht aus reichend,  Vora rlberg ha tte m i t  dem 
bestehenden Wildschadenskontrollsystem s truk tu relle G rundlagen 
fü r  ein künftiges Waldm oni toring geschaffen,  Ti rol war mit  dem 
Vorhaben hinsichtl ich M oni toring in K onzepti on und Umsetzung 
am wei testen fortgesch ri tten. (TZ 6) 

Rechtliche G rundlagen 

Eine koordinierte Waldp ol i tik auf inte rnati onaler Ebene ode r  Ebene 
de r Europäischen Union gab es nich t. Wesentliche Vorgaben hin­
sichtlich de r Schutzwälde r enthiel t da Bergwaldprotokoll zur A lpen­
konventi on. Ös terreich verp flich tete sich darin u.a. zur Anwendung 
natü rlicher Waldverjüngungsverfah ren, zur Begrenzung der Scha­
lenwildbestände, zu r Einsch ränkung der Waldweide und zur S orge 
fü r  ausreichendes und fachkundiges Pe rs onal. (TZ 1) 

Das zentrale nati onale Regelwerk hinsichtlich Wald und Schutzwald 
wa r das F ors tgesetz 1 91 5  (ForstG) in engem inhaltl ichen Zusam­
menhang mit anderen Materien (z.B. Jagd, Fischerei). Die inha l tl iche 
Umsetzung der Verpflich tungen aus dem Bergwaldp rotokoll erfor­
de rt aufgrund der K ompetenzzerspli tte rung immer n och umfang­
reiche Abstimmungs- und K oordinierungsmaßnahmen beim Vor­
gehen verschiedener Verwal tungsbehö rden auf allen Ebenen. Die 
K ompetenzzerspli tterung s tel l te auch eine Herausforderung an die 
Legis lative da r, um die bestehenden Regelungen zu schlagkräftigen 
Instrumenten s owohl zur Erfüllung der eingegangenen inte rnati ona­
len Verpfl ich tungen als auch zur effizienten E rhal tung und Sanie­
rung der Schutzwaldfunkti onen auszubauen. Der  F orstbereich (mit-
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Schutz- u n d  Bannwälder 
in Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

telbare Bundesverwaltung) war speziell im Bereich der Wildschäden 
stark von der Gesetzgebung und Vol lziehung im Jagdbereich (Kom­
petenz der Länder) abhängig. Daraus ergaben sich Konflikte in der 
Erhaltung bzw. Verbesserung des Zustands der Schutzwälder. Im 
Bereich des Forsts und speziell des Schutzwalds bestand noch hoher 
Anpassungsbedarf der landesgesetzlichen Regelungen an die Erfor­
dernisse des Bergwaldprotokolls. (TZ 1) 

Erhaltungspflichten im Schutzwald 

Nur bei StandortschutzwäJdern ist der Waldeigentümer zur Durch­
führung von Maßnahmen insoweit verp flichtet, als die Kosten dieser 
Maßnahmen aus den Erträgnissen von FäJ lungen in diesem Stand­
ortschutzwaid gedeckt werden können. Bei ObjektschutzwäJdern 
(und StandortschutzwäJdern mit Objektschutzwirkung) ist der Wald­
eigentümer nur bei Kostendeckung durch Zahlungen Dritter ver­
p flichtet, zur Erfüllung des Objektschutzzwecks erforderliche Maß ­
nahmen zu setzen . Sofern die Kostenau tbringung gesichert i st, hat 
der Landeshauptmann die s ich aus den Schutzwaldkonzepten zur 
Schutzwaldsanierung ergebenden Maßnahmen sowie deren zeit­
l ichen Ablauf festzulegen und die Durchführung der Maßnahmen 
durch Bescheid vorzuschreiben. In  den überprüften Ländern l agen 
weder aktuel le Schutzwaldkonzepte noch Bescheide zur Erhaltung 
von SchutzwäJdern (ausgenommen Bannwaldbescheide) vor. Die 
Länder kamen somit ihrer Verp flichtung zur Vorschreibung n icht 
nach. Sie nutzten die nach dem ForstG zur Verfügung stehenden 
rechtlichen I nstrumente bislang nicht zur systematischen Sanierung 
der SchutzwäJder. In der Praxis oblag es daher der öffentlichen Hand, 
Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Sanierung zu fmanzieren. (TZ 8) 

Bannwald 

BannwäJder sind mit Bescheid defmierte WäJder zur direkten Abwehr 
bestimmter Gefahren. Von insgesamt 3 .6 46 .3 82 ha Schutzwald in 
Österreich waren 201 2 nur 10. 445 ha (3 0/00) unter Bann gestellt. 
Die Gesamtfläche der BannwäJder in Österreich ist von 1 1 .09 8 h a  
(200 1 )  auf 1 0. 445 ha (20 1 2) zurückgegangen. Die Bescheide stamm­
ten mit einer Ausnahme aus den 1 9 80er und 1 990er Jahren ; d ie 
zuständigen Behörden nutzten das Instrument der Bannlegung nicht, 
obwohl unter den im ForstG definierten Bedingungen eine Bann­
legung verpflichtend ist .  (TZ 9)  
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Forstrechtl ich e Maßnahm enplanung zur San ierung d es Schutzwalds 

Wenn Schutzwaldsan ierungen erforderl ich sind ,  hat d er Landes­
hauptmann ein Land esschutzwaldkonzept zu erstel l en .  D ieses hat 
d ie zur Erhaltung der Schutzwälder erforderl ich en Maßnah m en ,  
d eren zeitl ich en Ablauf und die Ko sten z u  enthalten .  Sofern d ie 
F inanzierung sichergestellt  ist , hat d er Landeshauptmann d ie Durch­
führung d er geplanten San ierungsmaßnah m en - ein schl ieß l ich 
ein es Zeitplan s - durch B esch eid anzuordnen .  Nur das Vorarlb er­
ger Landesschutzwaldkonzept enth iel t  ein e ko st enmäßige B ew er­
tung d er Verb esserungsmaßnah m en .  Kein Land esschutzwaldkon­
zept enth ielt Angab en zum zeitl ich en Ablauf. Sie erfüllten dam it 
formal d ie gesetzl ichen Anford erungen n icht. Auch fand in k ein em 
d er überprüften Länder d ie gesetzl ich vorgeseh en e  R ev ision d er aus 
d en Ja hren 1 999 bzw. 2000 stamm enden Planungen statt . Som it 
fehlte eine w esentliche Planungsgrundlage für d ie durchzuführen­
d en Maßnah m en ,  ihre Priorisierung und ihre Finanzierung. (TZ 10) 

Programm In itiat ive Schutz durch Wald 

Das Programm "Initiativ e  Schutz durch Wald"  (ISDW) war ein vom 
B M LFUW in Koop eration m it d en Land esforstdien sten entwickeltes 
Förderprogramm zur Erhaltung und Verb esserung von Wä ldern m it 
Obj ektschutzwirkung. D ie ISDW-Proj ektgeb ietskulisse übernahm 
zwar inhaltl ich ein en Teil der Aufgab en d er Landesschutzwald­
konzepte, Umfang und B ew ertungskrit erien d er b eiden System e 
waren j edoch inkompatib el .  Ein Vergl eich d er Schutzwaldfläch en 
m it Verb esserungsb edarf gemäß ISDW mit d en Landesschutzwald­
konzepten ergab, dass d ie ISD W-Fläch en in Salzburg und Tirol 
l ed igl ich 30, 4 % bzw. 3 6,8 % d er v ergleichbaren Fläch en d er Lan­
d esschutzwaldkonzepte b etrugen . In Vorarlberg lag d ieser Wert b ei 
76 ,2  0/0. Darau s l eitete sich d ie Notwendigkeit d er H armonisierung 
dieser b eiden System e ab. D er Finanzierungsb edarf l ag im Durch­
sch n itt b ei 2 . 390 EUR/ha Schutzwaldfläche. D araus ergab sich für 
ganz Österreich ein F inanzierungsb edarf in d er Größ enordnung 
von 1 ,2 8  Mrd. EUR. Ein e Ab schätzung d es Z eitb edarfes für ein e 
um fassende Verb esserung d es Schutzwalds durch d en RH auf d er 
Ba sis d es aktu el len M ittel ein satzes ergab m ehr a ls 90 Jahre. (TZ 1 1 )  
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Schutz- und Bannwälder 
in Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

Monetäre Bewertung der Schutzfunktion 

Ein Vergleich der Kosten für Erhaltungsmaßnahmen de s Schutzwalds 
mit jenen von Sanierungsmaßnah men (Verjüngung) und mit tech­
n ischen Maßnahmen ergab eine R e lation von 1 :  1 5 : 1 46 .  Das  heißt, 
da ss der Ein satz von 1.000 EUR für die Erhaltung eines Schutzwalds 
1 46.000 EUR an techn ischen Maßnahmen ersetzt, die notwendig 
sind, wenn der Schutzwald seine Funktion nicht mehr erfül len kann. 
Bei einer Betrachtung von möglichen Erträgen beträgt der "Ertrag 
aus Schutzwirkung" eines intakten Schutzwalds ca. 3 . 500 EUR /ha 
und Jahr, der Ertrag aus nachha ltiger Bewirtschaftung ca. 3 0 8  EUR/ 
ha  und Jahr, der Ertrag aus Jagdpacht nicht mehr a ls 1 8  b is  20 EUR/ 
ha Ertrag pro Jahr. Dies stellt ein Verhä ltni s von 1 : 1 6 : 1 84 dar. Der 
Wert des Schutzwalds unter Einbeziehung der geschützten Objekte 
und des monetär bewerteten Schutzes von Men schenleben ergab für 
den konkret bewerteten Fall von St. Anton am Arlberg 100.000 EUR/ 
ha. Ein intakter und lebender Schutzwa ld i st somit sowohl hinsicht­
l ich seines Werts a ls  auch in Bezug auf mögliche Erträge jeder ande­
ren Form der Nutzung überlegen .  (TZ 1 2) 

Nutzungskonflikte 

We sentliche Hemm faktoren einer ausreichenden Verjüngung und 
damit einer adä quaten Erha ltung von Schutzwäldern waren in erster 
Linie der Wildverbi ss, Waldweide und Aktivitäten im Rahmen de s 
Touri smus. Die tatsächlich für Wal dweide genutzten Flächen gin­
gen im überprüften Zeitraum in allen Ländern zurück. H insichtl ich 
der Verringerung der Nutzungskon flikte in den Bereichen Touri s­
mus und Naturschutz gab e s  verschiedene Initiativen und Maßnah­
men. (TZ 1 3) 

Wildein flu ss und Wildein flu ssmonitoring 

Verbi ss durch Scha lenwild i st ein wesentlicher Hemmfaktor für die 
Verjüngung im Schutzwald und beeinflusst damit de ssen Stabilität 
negativ. Das  Wildeinflu ssmonitoring der Österreichi schen Waldin­
ventur wei st eine sehr hohe Verbi ssbela stung jener Schutzwaldflä­
chen aus, d ie  durch ihre Verjüngung positiv zur Stabil ität beitragen 
sol len. Der Anteil der Verjüngungsfl ächen mit starkem Wildein­
fluss an der gesamten Waldfläche betrug zuletzt 5 6 ,6 Ofo in  Salz­
burg, 5 6 ,8 % in Tirol und 7 1 ,2 % in Vorarlberg. Der Tiro ler Waldbe­
richt 201 2 bezi fferte den jährlichen Schaden an der Waldverjüngung 
mit 4,2 Mio. EUR und jenen durch Schälung von Waldbeständen 
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mit 2,4 Mio. EUR, sohin gesamt mit  rd. 6 ,6 Mio. E UR jährl ich. Dies 
entspra ch rund der HäJfte der bezahlten Jagdpacht oder fast den 
jährlich durch chnittl ich eingesetzten Geldern für Maßnah men im 
Schutzwald in Ti rol (5 ,97 Mio. EUR). Ein speziell auf die Anforde­
rungen der SchutzwäJder zugeschnittenes, auf die Entwicklung der 
gesetzten Maßnahmen nach Ende der konkreten Projekte gerichtetes 
Wildeinfluss- Monitoringsystem bestand in den überprüften Ländern 
nicht. Dem Wildverbiss ist jedoch wegen der möglichen negativen 
Auswirkungen auf die Schutzfunktion des Waldes und der darau 
erwachsenden potenziellen Kosten hohes Augenmerk zuzuwenden. 
Fehlende oder mangelhaft vollzogene Regelungen in den Jagdgeset­
zen führten dazu, dass Investitionen aus kofmanzierten Projekten 
(EU, Bund, Länder) Schäden aus Wildverbiss z .T. in der gleichen 
Größenordnung gegenü berstehen. Zudem wird die Forderung aus 
dem Bergwaldprotokoll (und damit geltendes Bundesrecht), Schalen­
wildbestände auf jenes Maß zu begrenzen, welches eine natürl iche 
Verjüngung standortgerechter BergwäJder ohne besondere Schutz­
maßnahmen ermöglicht, nicht erfüllt. (TZ 14) 

Wildschadensa bwehr bei flächenha fter Gefcihrdung des Bewuchses 

Die Feststellung flächenha fter Gefährdung des Bewuchses erfolgte 
im Rahmen des ForstG, die Umsetzung lag (über das Jagdrecht) in 
der Kompetenz der Länder. Dafür sind vom Forstaufsichtsdienst Gut­
achten ü ber Ursache, Art und Ausmaß von waldgefährdenden Wild­
schäden zu er tatten und der Jagdbehörde VorschJäge zur A bstellung 
dieser Gefährdung zu unterbreiten. Die Einleitung eines jagd be­
hördlichen Verfahrens erfordert zur Anordnung von Maßnahmen 
zur H intanhaltung von Wildschäden inhaltlich das Vorliegen einer 
bereits flächenha ften Gefährdung des Bewuchses und entfaltet keine 
präventive, ondern im günstigsten Fall  nur sanierende Wirkung. 
Der im ForstG nicht näher spez ifizierte Begriff der "flächenhaften 
Ge fährdung des Bewuchses " war bisher nicht i m  Verordnungsweg 
rechtsverbindlich mit Inhalt erfüllt worden. D a mi t  war der Bund 
aus kompetenzrechtIichen Gründen nicht in der Lage, sel bst  und 
unmittelbar wirksame Maßnahmen gegen übermäßigen Wildein fluss 
und die damit zusa mmenhängenden Schädigungen zu treffen.  Er 
konnte somit die von ihm eingegangene (und in den österreichischen 
Rechts bestand ü bernommene) Verp flichtung aus dem BergwaIdpro­
tokoll nicht unmittel bar erfüllen. Er war da bei u.a. von der unter­
schiedlichen Personalausstattung in den einzelnen Ländern a bhän­
gig, was sich auch in der Anzahl der a bgegebenen Gutachten (sehr 
geringe Anwendung dieser Instru mente in Salzburg) zeigte . (TZ 1 5) 
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in Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

Das Land Salzburg wendete dieses I nstrument seltener an, während 
es in Tirol relativ häufig genutzt wurde . D ie in einem Erlass des 
BMLFUW enthaltenen Regelungen bezüglich des Vorliegens einer 
flächenhaften Gefährdung des Bewuchses waren rechtlich nicht bin­
dend. Der Bundesmin ister für Land- und Forstwirtscha ft, Umwelt 
und Wasserwirtscha ft  hat jährlich einen Bericht über Art und Aus­
maß der flächenhaften Gefährdung des Bewuchses durch Wild und 
über den Erfolg getroffener Maßnahmen im Internet zu veröffent­
l ichen . Er war h insichtl ich der Berichtslegung beim Wildschadens­
bericht in Verzug. Der letzte Wildschadensbericht bezog s ich auf 
das Jahr 201 0. (TZ 1 5) 

Wildschadensprävention und Wildstandsregulierung 

Ein wesentliches Element der Prävention von Wildschäden war die 
Abschussplanung und die Erfüllung der darin festgelegten Mindest­
abschüsse .  Die Planvorgaben dafür w iesen im Zeitraum 2009 bis 
20 1 3 in den Bundesländern Salzburg (- 4,9 Ofo) und Tirol (- 1 6,5 0/0) 
fal lende Tendenz auf, in Vorarlberg stiegen die Vorgaben ( +  3 2 , 70/0) 
an .  Die durchschnittliche Erfüllung der Abschussplanung lag in Salz­
burg bei 9 4,6 0/0, in Tirol betrug sie 82 ,8  Ofo und in Vorarlberg 
wurden 9 7,0 % erreicht. In Vorarlberg war jedoch die Berechnung 
der Abschussplanerfül lung methodisch verfälscht .  Relativ geringe 
Abschussausfälle haben auf den Wildbestand starke Auswirkung. 
Die überprüften Länder s ind somit ihrer Pflicht zur effektiven Wild­
schadensprävention in Schutzwäldern nach dem Bergwaldprotokol l  
nicht ausreichend nachgekommen . (TZ 1 6) 

Wildmanagement in Salzburg 

I n  Salzburg war gemäß Jagdgesetz ein Gutachten über die Wild­
ökologische Raumplanung und R ichtlinien für das Sch alenwildma­
nagement aus 1 99 3  die Grundlage für das Wildmanagement. Eine 
flächendeckende und systematische Deta ilplanung führte das Land 
nicht durch. Damit fehlte e ine wesentliche wissenschaftliche Grund­
lage der Abschussplanung. Bei der Erlassung der Abschusspläne war 
eine Beiziehung des Forstd ienstes gesetzlich nicht vorgesehen . Von 
der gesetzlichen Ermächtigung zur E inrichtung von Habitatschutz­
gebieten zur Vermeidung von Wildschäden im Wald durch Verord­
nung machte das Land Salzburg keinen Gebrauch . (TZ 1 7) 
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Wildmanagem ent in Tirol 

D er Ab schu ssplan in Tirol sollte u .a .  auf ein en d en Interessen d er 
Landeskultur entsprechenden Wildstand Rücksicht nehmen .  Die­
ser unb estimmte G esetzesbegriff ermöglichte ke ine an objekti ven 
Kriteri en orientierte B erücksichtigung d er Wildschäd en im Wald.  
Eine F estlegung von M indestab schü ssen in Form einer Verordnung 
der Landesregi erung war nicht vorgesehen, e s  erfolgte kein e  kon­
kret an forstrechtl ichen und wildökologischen Erforderni ssen ori en­
tierte Regelung d er Abschu ssplanung. E ine  i n stitutionaJi si erte Ein­
bindung des Forstdi en stes in di e Erstel lung des Ab schu ssplans war 
n icht vorge schri eb en .  Auch eine im Sinne der Transparenz und 
Publizität geboten e Kundmachung d er Ergebni sse der Abschu ss­
planung war im Gegensatz zu d en Ländern SaJzburg und Vorarl­
berg nicht vorgeseh en .  Die nach wildökologi schen Erforderni ssen 
gutachterl ich erarbeiteten, konkreten Maßnah m en zur Erreichung 
einer angem essenen Rotwildd ichte war po sitiv. In  ein igen Regi­
onen des Lande s Tirol lagen o ffen sichtlich d ennoch wildökologisch 
nicht verträgliche Rotw ildbestände vor, die zur Ausbreitung der Rot­
w ild-TB C b eitrugen, da d ie  verpfl ichtende Berücksichtigung w ild­
ökologischer (und damit gleichzeitig seuch enhygieni scher) Erfor­
d erni sse im Tirol er Jagdrecht w eder vorgesehen war, noch in der 
Praxi s umgesetzt wurd e. In sechs d er neun Bezirke in Tirol lag d ie 
Rotwilddichte über d em kriti schen Wert von vier Stück/WO ha .  Die 
B ezirk e Reutte bzw. Landeck wi esen sogar eine Rotwilddichte von 
8,7 Stück /WO ha bzw. 6,6 Stück/WO ha auf. (TZ 18) 

Wildmanagement in Vorarlberg 

In Vorarlb erg darf die Jagdau sübung die im ö ffentl ich en Intere sse 
gelegenen gün stigen Wirkungen d es WaJdes nicht schmäl ern . I n s­
besondere waldgefährd ende Wildschäden sind zu verm eiden. D ie 
B erück sichtigung des Zu stands des Wa Jde s  bei der Wildstandsre­
gul ierung im Vorarlberger Jagdrecht - ein schl i eßl ich d er Mög­
lichke it zur ersatzwei sen Erfüllung d es Ab schussplans durch die 
Behörde - i st posit iv. Zur Ermittlung d er für die Ab schu ssplanung 
maßgebl ichen Verhältn isse war der Forstdien st beim Rotwild, nicht 
j edoch b ei d en anderen Wildarten eingebunden .  E s  waren Wildb e­
handlungszon en, Wildruhezonen und Sp errgebiete eingerichtet. Al s 
Grundlage d er Abschussplanung wären im dreijährigen IntervaJl 
forstl iche Gutachten zu erstellen. Solche Gutachten lagen nur für den 
Bezirk B ludenz vor. Ein e B ewertung der Ab schussvorschreibungen 
hin sichtl ich der Erreichung eines l eben sraumverträgl ich en Wildbe­
standes war daher in den anderen Bezirken n icht mögl ich . (TZ 19) 

Bund 201 5/ 1 7  
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Forstorgane 

Schutz- und Bannwälder 
in Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

In den überprüften Ländern war die Forstaufsicht, die in mittel­
barer Bundesverwaltung durchgeführt wird, unterschiedlich orga­
nisiert und nahm tei lweise auch unterschiedliche Zusatzaufgaben 
auf allen Ebenen wahr. Eine bundesweite gültige Beschreibung der 
von den Forstorganen zu erbringenden (Mindest)Leistungen (sowoh l 
qualitativ als auch quantitativ) oder einen Maßstab zur Bewertung 
der Qualität der erbrachten Leistung gab es nicht. Dies führte zu 
höchst unterschiedlichen Personalausstattungen und Aufgabenver­
teilungen für die mit der Vollziehung betrauten Organisationen und 
Personen . (TZ 20) 

In Salzburg hatte der Forstdirektor keinen dienstrechtlichen oder 
fachlichen Zugriff auf das Forstpersonal bei den Bezirksverwaltungs­
behörden oder die im Land Salzburg tätigen forstlichen Berater. Er  
war  auch nicht Leiter der Landesforstdirektion . D ie  Bezirksforst­
inspektionen unterstanden dem Bezirkshauptmann, das Schwer­
gewicht der Tätigkeit lag im hoheitlichen Bereich ; Beratungsleis­
tungen für die Waldeigentümer wurden in zunehmendem Ausmaß 
durch die Landwirtschaftskammer Salzburg und den Waldverband 
Salzburg wahrgenommen . Die 1 6  Forstaufsichtsstationen existierten 
nur mehr auf dem Papier. Die dem Forstdirektor in Salzburg obl ie­
genden Aufgaben waren ohne Durchsetzungsinstrumente nur schwer 
wahrzunehmen . Vordringliche Aufgabe des Forstorgans muss sein, 
die öffentlichen Interessen (im Gegensatz zu den In teressenvertre­
tungen der Waldeigentümer und der Holzindustrie) zu vertreten .  
Speziell i m  Bereich der Erhaltung und Sanierung der Schutzwälder 
kommt der Wahrung der öffentlichen Interessen sowohl h insicht­
l ich der Erhaltung der Schutzfunktion als auch des Einsatzes der 
öffentlichen Mittel großes Gewicht zu . (TZ 20) 

Die Forstdirektion Tirol gab Richtl inien für die Tätigkeit der Organe 
auf Ebene der Bezirke und Gemeinden vor und konnte bei Bedarf auf 
die vorhandenen Ressourcen rasch und direkt zugreifen.  Tiro l war 
in zehn Bezirksforstinspektionen (in kl .  Forstamt Innsbruck) geglie­
dert . Die 2 44 Waldbetreuungsgebiete wurden durch Gemeindewald­
aufseher betreut, die von der Gemeinde anzustellen waren . (TZ 20) 

Vorarlberg war in acht Waldregionen unterteil t .  Der Forstdirektion 
oblagen auch das Wildschadens kontrol lsystem und die Verwaltung 
des Vorarlberger Waldfonds . Sie gab Richtl inien für die Tätigkeit der 
Forstorgane vor und war diesen fachl ich vorgesetzt .  In den Wald­
regionen waren Waldaufseher tätig. (TZ 20) 
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Di e Orga nisati on in Tirol und Vorarlb erg stel l te  ein e  größtmögl iche 
Näh e  des Forstorgans zur Fläch e, zu den G em ein den u nd zu den 
Wal deigentüm ern sicher. Die  Möglichkeiten der Lan desforst direk­
ti on, fachl i ch a uf a l len Eb enen zuzugreifen, war sich ergestellt u nd 
w urde a uch genutzt . D ie  Möglichkeit der Mitfmanzi erung der Per­
sonalkosten durch di e Wal deigentüm er i n  Tirol entsprach dem Ver­
u rsach erprinzip. (TZ 20) 

Betreuungsdichte (Präsenz auf der Fläche) 

Salzburg Tirol Vorarlberg 

in ha 

Wald gesamt laut Österreichischer Waldinventur 376.000 521.000 98.000 

Flächen ÖBf laut Österreichischer Waldinventur 151.000 107.000 0 

Flächen (Pflicht)Betriebe 24.703 5.510 23.832 

Flächen ohne Betriebe 200.297 408.490 74.168 

Forstpersonal in  VZÄ 39,5 277,0 51,6 

Betreuungsdichte (ha/VZÄ) 5.070,8 1.474,7 1.437,4 

Quellen :  Österreichische Waldinventur 2007/2009, Ämter der Landesregierungen; RH 

308 

Die Personalausstattung i n  den Lä ndern war höchst unterschi ed­
lich. Während di e zu b etreuenden Fläch en in  Tirol u nd Vorarlberg 
nah ezu gl eich waren, m usste das F orstp ersonal in Salzburg rech ne­
risch di e 3 ,5-fach e F läch e ( oh ne B etri eb e  und Österreichisch e Bun­
desforste) betreu en. Damit maß das La nd Salzburg aufgrund der 
geri ngen Personala usstattung di es er in der mittelbaren Bun desver­
waltung zu erbri ngenden Aufgab e  geri nge B edeutung bei .  (TZ 2 1 )  

F i nanzieru ng der Erhaltung u nd Sani erung v on Schutzwäl dern 

I m  üb erprüften Zei traum wurden in Salzburg 29 ,57 M i o. EUR, in 
Tirol 55 ,2 4 M i o. EUR und in Vorarlb erg 3 4, 8 4  M i o. EUR im Sinne 
ei ner konti nui erlichen und langfristigen Erhaltu ng und Sanieru ng 
der Sch utzwäl der ei nges etzt. D ies waren überw i egend Förderungen 
aus verschi eden en europäisch en u nd nationalen Förderprogrammen 
und -bu dgets. In Vorarlb erg unterstützte der Vorarlberger Wal d­
fon ds dringen de oder sonst nicht förderbare Schutzwa ldarb eit  fle­
xibel u nd unbürokratisch. Tendenziel l  waren b ei s olch en k leinen 
Arb eiten im Fal le  der Abwicklu ng üb er kofmanzierte Programme di e 
Abwicklungskosten höh er al di e eigentlich en Förderungen . (TZ 22 )  

Bund 20 1 5/1 7 
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Schutz- u n d  Bannwälder 
in Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

Das Vorarlberger Forstförderungskonzept 2005 bezog sich im 
Mai 20 1 4 u.a. n och auf die Richtl in ien der bereits se it  2006 abge­
laufenen Förderperiode. Wartelisten oder Dringlichkeitsreihungen 
l agen in den überprüften Ländern nicht vor. Vorübergehende oder 
gänzliche Sperren der Förderungsauszahlung ergaben sich in Zusam ­
menhang mit  waldgefährdenden Wildschäden. (TZ 2 2 )  

Stell ten Tiral oder Gemeinden in Salzburg einen Bedarf fü r  ein flä­
chenwirtschaftliches Projekt fest, wurden entsprechende Projekte 
ausgearbeitet. Je nachdem, ob der technische oder der b iol ogische 
Anteil der Maßnahmen überwog, leitete der F orsttechnische Dienst 
der Wildbach- und Lawinenverbauung oder der Landesforstdienst 
das Projekt. In Vorarlberg waren der F orsttechnische Dienst der 
Wildbach- und Lawinenverbauung und die F orstabteilungen der 
Bezirkshauptmannschaften für die Abwicklung zuständig, der Lan­
desforstdirekti on kamen koord inierende, steuernde und kontroll ie­
rende Aufgaben zu. Die Abrechnung der Landesmittel erfolgte durch 
die Abteilung Wasserwirtschaft. (TZ 22 )  

Förderabwicklung 

Die "Förderanwendung Internet" (FAI) wurde von Tirol entwickelt 
und macht förderungsrelevante Daten und Prozesse für alle Benützer 
in Echtzei t  zugänglich. Das S ystem ist mit  fachlichen, planerischen 
und m onetären Daten hinterlegt und war geeignet, verwaltungs­
vereinfachende M aßnahmen wie die Verbesserung der Datenver­
gleichbarkeit, die Budgetsteuerung oder eine Vereinheitlichung des 
Berichtswesens in Echtzeit s owie in Verknüpfung mit den erfor­
derlichen planerischen, fachlichen und fmanziellen Daten durch­
zuführen. (TZ 2 3 )  

Salzburg bediente sich bestimmter M odule der FAI ,  die sich im 
Wesentlichen auf  d ie  Antragstellung, Bewilligung und Abrechnung 
bezogen. In Vorarlberg war die Landesforstdirektion an der Entwick­
lung der "Generischen Förderanwendung" beteil igt. (TZ 2 3 )  

Neben den in den einzelnen Programmen und Bestimmungen vorge­
sehenen K ontrollen war durch die Waldaufseher und/oder Bezirks­
forstorgane und deren Kenntnis der l okalen Gegebenheiten in Tirol 
und Vorarlberg e ine hohe Kontrol ldichte gegeben. Die in der R icht­
l inie des Vorarlberger Waldfonds vorgesehene Stichprobenkontrolle 
konnte jed och u.a. wegen eingeschränkter Personalressourcen nicht 
zur Gänze erfüllt werden. (TZ 2 3 )  
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Nati ona le  Vernetzung 

Die  Bundeschutzwaldplattform s ol l te  a l le  den Schutzwal d b etref­
fenden Aktivitäten u nd Maßnahm en der Bundes- u nd La ndes di enst­
stel len zusamm enfass en, gem ei nsam zu tragende Maßnahm en ent­
wickel n  u nd B elange des Schutzwa ids der G es eI Jscha ft  v ermittel n. 
Z iel der Plattform war es auch, di e wichtigsten Stakehol der (bspw. 
Wirtscha ft, Tourismus, G em ei nden) stärker in di e den Schutzwal d 
b etreffenden Prozesse ei nzubi nden. Die  Länder richtet en Landes­
schutzwal dplattform en ei n. Während di e Salzburger La ndesschutz­
waldplattform in den l etzten Jahren kaum aktiv war, erbrachten die 
vi er Arb eitsgruppen der Tirol er Landesschutzwal dplattform Leistu n­
gen im Rahm en der Öffentl ichkeitsarbeit u nd B eratu ng. I m  Rah­
m en der Vorarlberger La ndesschutzwal dplattform fa nd bspw. jähr­
lich ei ne Schutzwaldtagu ng mit Verl eihung ei nes Schutzwal dpreises 
statt. In a l len üb erprüften Lä ndern waren di e Forstdi enste mit v er­
schi edenen I nstitu ti onen v ernetzt u nd i n  zahlreich e wal drel eva nt e  
G espräch e u nd Veranstaltu ngen ei ngebu nden. Jedoch war w eder i n  
Salzburg noch i n  Vorarlb erg der Forst di enst i n  di e Erarb ei tu ng der 
j ew eiligen Tourismusstrategi e ei ngebu nden. (TZ 2 4) 

I nternati onal Vernetzu ng 

D ie  Arb eitsgem ei nscha ft  Alp enlä nder (ARGE Alp) sol l te  das gegen­
s eitige Verstä ndnis der Völker im Alp enraum u nd das B ewussts ei n  
der gem ei nsamen Verantw ortu ng fü r  den alpi nen L ebensraum stär­
k en. M i tgli eder der ARGE Alp waren Bayern, Graubü nden, Lom­
bardei , Salzburg, St .  Gall en, Sü dtirol ,  Tessi n, Tirol ,  Trenti no u nd 
Vorarlberg. (TZ 2 5) 

Das Proj ekt "Sta ndortsich eru ng im Kalkalpin" (SicAlp) hatt e  zum 
Ziel ,  Gru ndlagen für ei ne a daptive B eha ndl u ng kalkalpi ner Wäl­
der in Bayern, Salzburg, Tirol u nd Ob erösterreich zu erarb ei ten. 
Das Proj ekt "Waldi nformati onssystem Nordalpen" (WINALP) bi l­
det e di e Gru ndlage für di e Wal dtypisi eru ng in Ba yern, Tirol u nd 
Tei len Salzburgs. Das bis E nde 201 4 laufende Programm "Wäl der 
der Kalkalpen - Strategi en für di e Zukunft" (StratALP) baut auf 
den Datengru ndlagen von WINALP u nd SicAIp  auf u nd b ew ertet e  
den forstlich en Ha ndlungsb edarf sowie dessen Dri nglichkei t .  (TZ 2 5) 

Bund 2 0 1 5/ 1 7  
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Schutz- und Bannwälder 

in Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

Kenndaten Sch utz- und Bannwälder in den Ländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

Rechtliche Grundlagen Protokoll zur Durchführung der A lpenkonvention von 1991 im Bereich 
Bergwald,  BGBl. III Nr. 233/2002 i .d.g .F. (Bergwaldprotokoll) 
Bundesgesetz vom 3. Juli 1975, mit dem das Forstwesen geregelt wird, 
BGBl. Nr. 440/1975 i.d .g .F. (Forstgesetz 1975) 
Gesetz über das Jagdwesen im Land Salzburg, LGBl. Nr. 100/1993 i.d .g.F. 
(Jagdgesetz 1993) 
Tiroler Jagdgesetz 2004, LGBl. Nr. 41/2004 i.d .g.F. (Tiroler Jagdgesetz 2004) 
Gesetz über das Jagdwesen,  LGBl. Nr. 32/1988 i.d .g.F. (Jagdgesetz) 

Salzburg Tirol Vorarlberg 

Schutzwaldfläche und -zustand 

Waldfläche 

davon 

Schutzwald 

Anteil der nicht stabilen Schutzwälder 

Verbissbeeinflussung1 

Mittelaufbringung 2007 bis 2013 

EU kofinanziert 

National kofinanziert 

Landesmaßnahmen 

Gesamtaufkommen Finanzmittel 

Forstverwaltung 

Forstliches Fachpersonal 

Betreuungsdichte 

Flächenangaben: Stand Österreichische Waldinventur 2007/2009 
Daten Gebarung und Personal: Stand Mai 2014 

376 

132 

46,2 

84,6 

17,56 

12,01 

0,00 

29,57 

39,5 

5.070,8 

1 an einer Baumart auf Schutzwaldflächen mit aktuell bestehender Verjüngung 

Quellen: BMLFUW, Ämter der Landesregierungen; RH 

Bund 2015/17  

i n  1.000 ha 

521 

250 

in % 

39,7 

72,2 

in Mio. EUR 

49,39 

5,75 

0,10 

55,24 

in VZÄ 

277,0 

in ha/VZÄ 

1.474,7 

97 

44 

50,0 

100,0 

11,06 

9,69 

14,09 

34,84 

51,6 

1.437,4 

3 1 1  
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1 ( 1 )  Der RH  überprüfte im April und Mai 20 1 4  Schutz- und Bannwäl­
der i n  Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Z ie l  der  Gebarungsüberprüfung 
war die Beurtei lung de Zustands und der Erfül lung der Schutzfunk­
tion der Schutz- und Bannwälder unter den gegebenen rechtlichen 
Rahmenbedi ngungen und der U msetzung und F inanzierung der vor­
handenen Maßnahmenprogramme. Die Details h insichtl ich der Umset­
zung der Jagdgesetze der Länder speziel l  im H inbl ick auf mögliche 
Schädigungen des Waldes bl ieben einer eigenen - derzeit l aufenden -
Gebarungsüberprüfung vorbehalten. 

Überprüfte Stel len waren das BMLFUW sowie die Länder Salzburg, 
Tiro l  und Vorarlberg. 

Der überprüfte Zeitraum von 2007 bis 20 1 3  umfasste die gesamte Pro­
grammperiode des "Österreichischen Programms zur Entwicklung des 
Ländl ichen Raums 2007 - 20 1 3" (LE 07/ 1 3 ) .  Bei Bedarf wurden auch 
weiter zurückliegende Jahre einbezogen. 

Gegenstand der Überprüfung waren Wälder, bei denen die Schutz­
funktion im vorrangigen öffentlichen Interesse stand.1 Von den 
8,4 Mio. ha Staatsgebiet Österreichs s ind rd. 4,0 Mio.  ha Wald. Davon 
sind 0,8 Mio.  ha, das sind 20,5 Ofo des gesamten Waldes, a ls  Schutz­
wald deklariert. In den überprüften Ländern waren die dargestell ten 
Flächen als Schutzwald ausgewiesen :  

Tabelle 1:  Wald und Schutzwald 

Salzburg Tirol Vorarlberg 

in ha 

Fläche 715.600 1.264.000 260.100 

Wald gesamt 376.000 521.000 97.000 

davon 

Schutzwald 
132.000 250.000 47.000 

in % 

Anteil Wald an Landesfläche 52,5 41,2 37,3 

Anteil Schutzwald an der Waldfläche 35,1 48,0 48,5 

Quelle: Österreichische Waldi nventur 2007/2009 

3 1 2  

Der überwiegende Tei l  der Wälder ist i n  Privatbesitz bzw. E igentum 
der Österreichischen Bundesforste AG (ÖBf). In den überprüften Län­
dern stel lte sich dies wie fo lgt dar: 

I § 2 1  Abs. 2 ForstG 

Bund 20 1 5/ 1 7  
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Prüfungsablauf und -gegenstand Schutz- und Bannwälder 

in Salzburg, Tirol und VorarLberg 

Tabelle 2: Eigentumsverhältnisse 

ÖBf 

Privatwald 

Gebietskörperschaften 

ÖBf 

Privatwald 

Gebietskörperschaften 

ÖBf 

Privatwald 

Gebietskörperschaften 

Salzburg Tirol Vorarlberg 

Schutzwaldflächen in ha 

45.000 63.000 0 

87.000 186.000 45.000 

0 21.000 2.000 

Anteil an Gesamtwaldfläche in % 

40,1 20,5 0,0 

59,7 73,5 94,2 

0,2 6,0 5,8 

Antei l an Schutzwaldflächen in % 

34,1 25,2 0,0 

65,9 66,4 95,7 

0,0 8,4 4,3 

QueLLe: Österreichische Waldinventur 2007/2009 

Bund 2015/17  

Die ÖBf (sie bewirtschaftete rd. 40  % der Wälder in  Salzburg und 20 0/0 
in  Tirol) war von der gegenständl ichen Prüfung nicht umfasst, weil 
sie eigene Forstorgane beschä ft igte und auch von der Mögl ich keit der 
Förderung durch die öffentl iche Hand (auch betreffend die Erhaltung 
und Sanierung der Schutzwälder) ausgenommen war. 

(2) Zu dem i m  Apri l 20 1 5 übermittelten Prüfungsergebn is nahmen die 
Länder Salzburg und Vorarlberg im Juni ,  das BMLFUW und das Land 
Tirol im Jul i  20 1 5 Stel lung. Der RH  erstattete seine Gegenäußerungen 
im November 201 5. 

(3 )  Das BMLFUW wies in sei ner Stel lungnahme darauf hin, dass die 
strategische Entwicklung und Umsetzung der österreichischen Schutz­
waldpol it ik i nternational als beispielgebend betrachtet werden kön ne. 
So sei das Protokol l  Bergwald der Alpenkonvention unter Federfüh­
rung Österreichs entwickelt worden. Mit  der Novel l e  zum ForstG 2002 
seien wichtige Weichenstel lungen für neue Gesta ltungsmögl ichkeiten 
der Förderung von Schutzwäldern getroffen worden. Das Program m  
" ln it iative Schutz durch Wald" enthalte innovative Methodenansätze 
zur Wirkungsbeurtei lung von Wäldern m it Objektschutzwirkung, wie 
sie aus vergleichbaren Schutzwaldprogrammen anderer Länder nicht 
bekan nt sind. 

3 1 3  
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Waldtypi ierungen würden auf  österreichischem Know-how beruhen. 
Dies gelte eben 0 für Walddatenbanken, die nun bundesweit ausgerol l t  
und harmonisiert werden sol len. Die Real isierungsmögl ichkeiten die­
ser I nstrumente stünden frei l ich i n  direktem Zusammenhang mit  der 
engen budgetären Situation auf Bundes- und Länderebene. 

Die Empfehlungen des RH im Hinblick auf Wi ldschadensprävention 
und Wildsta ndsregul ierung zum Jagdwesen begrüßte das BMLFUW. 

Die Salzburger Landesregierung hielt  in ihrer Stel lungnahme fest, dass 
die Umsetzung von Empfehlungen des RH unter strenger Beachtung 
der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftl ichkeit und Zweckmäßig­
keit nur nach Maßgabe der fi nanziel l en Rahmenbedingungen erfolge. 

(4) Gegenüber der Salzburger Landesregierung wies der RH auf die 
Notwendigkeit hin,  der Schutzwaldthematik den erforderl ichen Stel­
lenwert einzuräumen. Verzögerungen bei der Erstel lung der konzep­
tiven Grundlagen bzw. den Priorisierungen und die verspätete Inan­
gri ffnahme von Maßnah men zur Erhaltung der  Schutzfunktion des 
Waldes führen auf längere Sicht zu umso höheren Kostenbelastungen 
für die öffentlichen Haushal te. 

2.1 ( 1 ) In Österreich best anden zwei para l lele Systeme zur Bewertung des 
Zustands des Waldes (Waldinventur und WaldentwickJungsplan2) .  Die 
beiden Systeme l ieferten Daten aus unterschiedlichen Erhebungsme­
thoden und mit untersch iedlichem Inhalt. 

(2) Seit dem Jahr 1 96 1  bewertet die vom Bundesamt für Wald3 durch­
geführte Österreich ische Waldi nventur4 den Zustand des Ökosystems 
Wald. Sie weist von den 8,4 Mio. ha Staatsgebiet rd. 4,0 Mio.  ha als 
Wald aus. Davon sind 0,8 Mio.  ha, das sind 20,5 % des gesamten 
Waldes, als Schutzwald dekJariert. Die Österreich ische Waldinventur 
l iefert bunde weit nach einheitl ichen Kriterien erhobene Daten, die 
auch nach Bundesländern ausgewertet vorliegen. Nicht begehbare Wäl­
der werden jedoch n icht bewertet. Zudem umfasste die Österreichische 
Waldinventur nur Standortschutzwälder und verwendete eine Defi­
nit ion des SchutzwaIds, die (seit der Novel le 2002) nicht mehr dem 
ForstG entsprach. Das bearbeitete Flächenausmaß l ag aus diesen Grün-

2 § 9 ForstG 

) nachgeordnete Dienststelle des BMLFUW 

4 BFW-Gesetz, BGB!. I Nr. 83/2004 i.d.g.F. § 1 30 Abs. I Z 2 
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Schutz- und Bannwälder 
in 5alzburg, Tirol und Vorarlberg 

den bei nur rd. 40 % der tatsächl ichen Schutzwaldfläche (d.h. auch der 
im Waldentw icklungsplan bearbeiteten F lächen) und bei nur rd. 20 0/0 

der Schutzwälder in den überprüften Ländern . Die  letzte WaId inven­
tur betra f die Periode 2007/2009 (siebente Auswertung seit Bestehen 
der Österreichischen Waldinventur) .  

(3 )  E ine weitere Datenquelle bot der von den Forstdiensten 5 se i t  1 99 1  
regelmäßig (vorgegeben ist e in 10-jähriger Revisionszeitraum) erstel l te 
Waldentwicklungsplan, der die Waldverhältn isse bundesweit darstellt. 
Im Zuge von Begehungen des Geländes werden dafür Funktionsflächen 
(Mindestgröße zehn haI abgegrenzt und u.a. ihre Leitfunktion6 festge­
legt. Die als Schutzwald (Leitfunktion ist die Schutzfunktion) ausgewie­
senen Flächen entsprachen den DefIn itionen des ForstG. Nicht begeh­
bare Wälder waren im Waldentwicklungsplan ebenfal ls  enthalten, sie 
wurden bspw. durch Beobachtung vom Gegenhang oder durch Aus­
wertung von Luftb i ldern bewertet. E ine Mögl ichkeit der Auswertung 
der ermittelten Daten für eine Aussage über den Zustand des Schutz­
waids (analog zur Österreichischen Wald inventur) bestand al lerd ings 
n icht. Mangels dieser Auswertungsmögl ichkeit beziehen sich al le fol ­
genden Erörterungen auf die Daten der Österreich ischen Waldinventur. 

Aus den unterschiedlichen DefIn it ionen und Methoden ergaben sich 
auch unterschiedliche Ergebnisse. So wies der Waldentwicklungsplan 
für Österreich rd. 2 .055.000 ha Schutzwaldfläche mit hoher (Stufe 3 )  
und mitt lerer Wertigkeit (Stufe 2) aus, die Österreichische Waldinven­
tur h ingegen lediglich rd . 820.000 ha.  

2.2 Der RH  stellte kritisch fest, dass eine Zusammenführung der Daten 
und Bewertungen aus beiden Systemen (Österreichische Wald inven­
tur: statistisch hochgerechnet und objektiviert ; Waldentwicklungs­
p lan : subjektive Bewertung, flächendeckend) zu einem umfassenden 
Zustandsbild wegen der unterschiedl ichen DefInitionen bzw. fehlenden 
Auswertungsoptionen nicht möglich war. Nach Ansicht des RH würde 
jedoch nur eine Zusammenführung der Ergebnisse beider Systeme ein 
umfassendes Zustandsbi ld  des SchutzwaIds ergeben. 

Der RH kritisierte die Nutzung unterschiedl icher bzw. veralteter DefIni­
t ionen des SchutzwaIds in  der Österreichischen Waldi nventur und dem 
Waldentwicklungsplan,  die zu erhebl ichen Abweichungen der Schutz­
waldflächen führten. Da die Österreichische Waldinventur nur (Stand­
ort)Schutzwälder in der n icht mehr aktuel len DefI n it ion auswies und 
zudem durch die mangelnde Begehbarkeit der Wälder eingeschränkt 

5 For tbehörden der Länder 

6 Nutzfunktion (N) :  grü n ;  5chutzfunktion (5): rot; Wohlfahrtsfunktion (W) : blau; Erho­

lungsfunktion (E): gelb 
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war, bezogen sich die Daten der Österreich ischen Waldinventur nur 
auf rd. 20 % der chutzwälder in  den überprüften Ländern . D iese E in­
schränkungen verhinderten auch eine wechselseitige Ergänzung der 
beiden Syst eme und ei nen aus der Versch iedenheit der Methoden mög­
lichen Mehrw rt i n  den Aussagen. Der RH kritisierte weiters, dass der 
Waldentwickl ungsplan zwar Zustandsparameter enthält, deren Aus­
wertung (vergleichbar zur Österreich ischen Wald inventur) aber n icht 
möglich ist. 

Der RH empfahl  dem BMLFUW, bei statist ischen E rhebungen auf die 
Verwendung einheitl icher Begriffsdefmitionen bzw. deren Überleitung 
und damit auf eine Vergleichbarkeit der Daten der verschiedenen Sys­
teme hinzuwirken. Weiters empfahl  er, den Waldentwicklungsplan um 
standardisierte Bewertungsparameter zu ergänzen, um Auswertungen 
über den Zustand des SchutzwaIds zu ermöglichen und damit den Aus­
sagewert der Bewertungssysteme erheblich zu steigern. 

2.3 Das BMLFUW füh rte dazu in seiner Stellungnah me aus, dass die 
Österreich ische Waldinventur  und der Waldentwicklungsplan für 
un tersch iedliche A nwendungen entwickelt worden seien, s ich von der 
Methode wesentlich unter eh eiden und daher vielfach gar n icht ver­
gleichbar seien . Es seien und blieben unter ch iedliche Systeme, die seh r 
wertvolle for tpolitische Ergebn isse für genau definierte untersch ied­
liche Bezugsebenen bereitstellen würden. 

Ziel des BMLFUW sei es, alle Begriffe und Definitionen an  die gel­
tende Rechtslage anzupassen. Die bestmögliche Vereinheitlichung von 
Begriffsbestimmungen sei bereits in A ngriff genommen worden. Das 
BMLFUW merkte jedoch an ,  dass eine Vergleichbarkeit der Daten aus 
lJersch iedenen Systemen aus fach licher Sich t n ich t sinnvoll erscheine. 
Unter Federfüh rung des BMLFUW würde aktuell gemeinsam m it den 
Ländern an einer A ktualisierung der Waldentwicklungsplan-Rich t­
lin ie, welche auf Basis des ForstG bzw. der Waldentwicklungsplan­
Verordnung die Details der Funktionsbewertung und Flächenauswei­
sung vorgibt, gearbeitet. 

2.4 Der RH entgegnete dem BMLFUW, dass ihm die U nterschiede in den 
Methoden und den Aussagen der beiden Systeme bekannt s ind (siehe 
TZ 2 . 1 ) . Er  hält dennoch seine  Empfehlungen aufrecht, da nur das 
Zusa mmenspiel der Daten und Ergebn isse beider Systeme, wie es das 
BMLFUW auch selbst ausführt, ein umfassendes B i ld  über den Zustand 
des Schutzwaids ergibt. Grundsätzl ich geht es nicht um die Vergleich­
barkeit der Daten, sondern darum, aus dem Ergebnis  der Auswertung 
bei der Systeme zu einem umfassenden Zustandsb i ld  gelangen zu kön­
nen. 

Bund 2015/17  
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Zustand des 3.1 ( 1 )  D ie  Österreich ische Waldinventur bewertete die Stabi l i tät des 
Schutzwalds SchutzwaIds in vier Kategorien, wobei die drei l etzten als "n icht sta­

b i l "  zusammengefasst wurden.7 

Tabelle 3:  Schutzwald-Bestandsstabilität 

Salzburg lirol Vorarlberg 
1992 bis 1996 2007 bis 2009 1992 bis 1996 2007 bis 2009 1992 bis 1996 2007 bis 2009 

1.000 ha in % 1.000 ha in % 1.000 ha in % 1.000 ha in % 1.000 ha in % 1.000 ha in % 
stabil 37 61,7 35 53,8 74 59, 2 79 60,3 9 56,3 10 50,0 
stabil-labil 18 30,0 21 32,3 38 30,4 38 29,0 5 31,3 7 35,0 
labil-kritisch 3 5,0 6 9,2 10 8,0 12 9 ,2  1 6,3 1 5,0 
kritisch-instabil 2 3,3 3 4,6 3 2,4 2 1,5 1 6,3 2 10,0 
Summe nicht stabil 23 38,3 30 46,2 51 40,8 52 39,7 7 43,8 10 50,0 
Schutzwald 60 50,8 65 49,2 125 53,0 131 52,4 16 34,0 20 45,5 
bewertet 

Schutzwald nicht 58 49,2 67 50,8 111 47,0 119 47,6 31 66,0 24 54,5 
bewertet 

Schutzwald gesamt 118 32,2 132 35,1 236 46,2 250 48,0 47 50,0 44 45,4 
übrige Waldfläche 248 67,8 244 64,9 275 53,8 271 52,0 47 50,0 53 54,6 
Gesamtwlldftiche 366 100,0 376 100,0 5 1 1  100,0 521 100,0 94 100,0 97 100,0 
Quelle: Österreichische Waldinventur 2007/2009; RH 

Bund 2015/ 1 7  

Die Österreichische Wal dinventur bewertete zwischen rd. 50 % und 
60 % der Schutzwaldfläche (2007 bis 2009) als "stabi l"8 ; im Rest der 
Schutzwaldflächen sind Pflege- und Sanierungsmaßnahmen zur Erhal-
tung der Schutzfunktion erforderl ich. 

Ein Vergleich zwischen den letzten beiden Österreichischen WaId in-
venturen zeigte in  Salzburg9, Vorarlberg und bundesweit e ine  zum Teil 
deut l iche Abnahme des stabilen Schutzwa Ids, in Tirol ergab sich eine 
(geri ngfügige) Verbesserung. 

7 BFW - Praxisi nformation Nr. 24-20 1 1  

8 Stabi l :  Der Bestand behält  bei sich n icht ä ndernder Belastung die nächsten 20 Jahre 

seine Stabilität. Ohne Pflegemaßnahmen ist für die nächsten 20 Jahre kein Stabil itäts­

verlust zu erwarten. 

Stabil-labi l :  Die Stabil ität scheint für die nächsten 20 Jahre bei gleichbleibender Belas­

tung nicht mehr voll  gegeben. Das Risiko für Funktionsmängel beträgt \0 % bis JO %. 
Pflegemaßnahmen sollten durchgeführt werden. 

Labil-kritisch: Die Stabil ität ist soweit herabgesetzt, dass das Risiko für Funktions­

mängel in  den nächsten 20 Jahren J 1 % bis 50 % betragen wird. Pflege- bzw. Sanie­

rungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden. 

Kritisch-instabi l :  Es entstanden und entstehen solche Schäden am Bestand und sei­

ner Struktur, dass das Risiko für eine weitere Destabil isierung mehr als 50 % beträgt. 

Sanierungsmaßnahmen sind dringend durchzuführen. 

9 In Salzburg war der Rückgang der Stabilität durch Windwurfereignisse im Jänner 2007 

(Orkan ooKyri l l " )  mitverursacht. 
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Die Aussagen zum Zustand des Waldes waren jedoch dadurch ein­
geschränkt, dass nur rd.  40 Ofo der Schutzwälder im  Sinne des ForstG 
(und damit auch der im Waldentwicklungsplan ausgewiesenen Schutz­
wälder) von der Defin i tion der Österreichischen Wald i nventur umfasst 
waren und von diesen (z.B. wegen mangelnder Begehbarkeit) nur die 
Hä l fte bewertet wurden (siehe TZ 2) .  

(2) Wesent l ich für die Erhaltung der Funktion des Schutzwaids ist 
e ine ungleichaltrige Struktur, die einen stabi len Baumbestand ermög­
l i cht. Bei älteren Beständen muss eine Verjüngung (Reproduktion des 
Bestandes) rechtzeitig eingeleitet werden, bevor die Schutzfunktion 
verlorengeht. Wesentliche Hemmfaktoren einer ausreichenden Ver­
jüngung waren zu d ichte Bodenvegetation (bspw. Vergrasung, Heidel­
beere), Wi l dverbiss oder Wa ldweide und Bodenerosion .  

Die Österreichische Waldinventur qua l ifizierte das  Ausmaß an notwen­
d iger Verjüngung in den Schutzwä ldern folgendermaßen : 

Tabelle 4: Schutzwald Verjüngung 

1 9 9 2  bis 1 9 9 6  2000 bis 2002 2007 bis 2009 

1.000 ha in % 1.000 ha in % 1.000 ha in  % 

Salzburg vorhanden 11 26,8 10 22,7 12 25,5 

nicht vorhanden 30 73,2 34 77,3 35 74,5 

Summe 41 1 00,0 44 100,0 1 00,0 

Tirol vorhanden 12 15,0 20 20,2 18 19,6 

nicht vorhanden 68 85,0 79 79,8 74 80,4 

Summe 80 100,0 9 9  100,0 9 2  100,0 

Vorarlberg vorhanden 2 14,3 3 20,0 6 37,5 

nicht vorhanden 12 85,7 12 80,0 10 6 2,5 

Summe 14 100,0 1 5  100,0 1 6  100,0 

Bund vorhanden 60 21,0 75 23,3 80 24,0 

nicht vorhanden 226 79,0 247 76,7 253 76,0 

Summe 286 1 00,0 322 100,0 333 1 00,0 

Quelle: Österreichische Waldinventur 2007/2009; RH 

Die Österreichische Wald inventur 2007/2009 zeigte, dass in etwa drei 
Viertel der Schutzwaldflächen die notwendige Verjüngung fehlte (bun-
desweit 76 Ofo;  62,5 Ofo in  Vorarlberg, 74,5 Ofo in  Salzburg und 80,4 Ofo 
in  Ti rol ) .  Im Zeitvergleich hatte sich die Situation i n  Tirol, Vorarlberg 
und bundesweit verbessert und in Salzburg geringfügig versch lechtert. 
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(3) Der Waldentwicklungsplan zeigte zum Zustand der Schutzwälder 
folgendes B i ld :  

Tabelle 5 :  Schutzwald - Verbesserungsbedarf 

Salzburg Tirol Vorarlberg Bund 

1.000 ha in  % 1.000 ha in  % 1.000 ha  in  % 1.000 ha  in % 

Schutzwald 

mittlere, hohe Funktion 261 100 360 100 88 100 2.055 100 

Verbesserung 

sehr dringend 31 11,9 72 20,0 19 21,6 

dringend 38 14,6 23 6,4 2 2,3 

Summe 69 26,5 9 5  26,4 2 1  23,9 535 26 

QueLLe: Waldentwicklungsplan 

Bund 2 0 1 5/ 1 7  

Nach dieser Datenquelle zeigte sich, dass für etwa ein Viertel der 
Schutzwälder mit mitt lerer oder hoher Schutzfunktion ein dringender 
Verbesserungsbedarf bestand. 

3.2 Nach Ansicht des RH zeigten die vorl iegenden Daten beider Systeme 
(ästerreichische Waldinventur und Waldentwicklungsplan) dringenden 
Handlungsbedarf wegen des konstant schlechten Zustands des Schutz­
waIds. Der RH empfahl möglichst rasche und umfassende Sanierungs­
maßnahmen, da die Bedingungen für nachwachsende Bäume in Schutz­
wäldern aufgrund ihrer meist exponierten Lage sehr schwierig und eine 
Wiederherstel lung der vol len Funktionsfcihigkeit zu einem späteren 
Zeitpunkt nur mehr durch hohen Mitteleinsatz für begleitende tech­
n ische Maßnahmen möglich ist (siehe TZ 1 2). 

3.3 (J) Das BMLFUW wies in seiner Stellungnahme darauj h in,  dass dem 
Waldentwicklungsplan im Rahmen der Sicherung der öffentlichen Inte­
ressen am Wald besondere Bedeutung zukomme. Eine der Planungs­
ebenen sei die Waldfunktionsfläche inklusive eventueller Beein träch­
tigungen von Funktionen und Planungen von Gegenmaßnahmen. Eine 
standardisierte Beurteilung der Schutzwirkung des Österreich ischen 
Waldes sei im Interesse des BMLFUW, weshalb dazu im Jah r  2 0 1 4  ein 
Projekt beim Bundesjorschungs- und A usbildungszentrum für Wald, 
Naturgejahren und Landschaft beauftragt worden sei. Mit diesem Pro­
jekt habe man auch die Grundlage jür ein geplantes Schutzwaldmo­
nitoring geschaffen, in dem der Trend der Sch utzwirkung der Wäl­
der großflächig an hand von Daten der Österreich ischen Waldinventur 
beobachtet werden solle. 
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Die Aussagen des RH seien nur  dann  stimmig, wenn man die S3 und 
die S2 Flächen des Waldentwicklungsplans summarisch mit den ent­
sprechenden Flächen der Österreich ischen Waldinventur vergleiche. Ein 
solcher Vergleich sei problematisch, da bei S2 Flächen eine andere als 
die Sch utzwirkung dominant sei. 

Der Empfehlung des RH für rasche und umfassende Sanierungsmaß­
nahmen stimmte das BMLFUW zu. Deren Umsetzung hänge von vie­
len anderen Faktoren ab, vor allem von den budgetären Möglichkeiten 
sowohl auf Ebene des Bundes als a uch auf Ebene der Länder. 

(2) Die Salzburger Landesregierung teilte in ih rer Stellungnahme mit, 
dass die deutliche Abnahme an  stabilen Schutzwäldern in Salzburg auf 
die fast j1ächendeckend auftretenden Sturmschadensereignisse 2002 
und 2007 zurückzufüh ren sei. Zudem stünden öffentliche Mittel für 
die Schutzwaldsanierung auf 34, 1 % der Schutzwaldfläche (ÖBj) nich t 
zur Verfügung. 

In Salzburgj1ieße ein hoher Anteil der zur Verfügung stehenden öffent­
lichen Mittel in die Bewirtschaftung des Schutzwaldes. Vor a llem die 
rech tzeitige Einleitung der Verjüngung sei eine wesentliche Säule der 
Schutzwaldjörderung. Die Laufzeit der Projekte über 20 Jahre aufgrund 
der für den Schutzwald typi  ehen Verjüngungssituation weise bereits 
auf mittel- bi langfristige Wirkungsorientierung h in .  Die Evaluie­
rung der Verjüngungsmaßnah men zehn Jah re nach einem Föhnsturm 
im Jah r  2002 für die Bezirke Tamsweg, St. Johann und Zell am See 
habe bspw. ein seh r zufriedenstellende Ergebn is erbrach t. Die Bezirke 
Flach- und Tennengau würden im Jahr  201 5 evaluiert. 

Der Fokus der anierung ei auf den Bereich der Objek tschu tzwälder 
gelegt worden. Zudem wäre vereinbart worden, im Bereich der j1ächen­
wirtschaftlichen Projekte vermeh rt auf Stabilisierung der bewaldeten 
Grabeneinhänge zu achten. 

(3) Die Tiroler Landesregierung teilte in ih rer Stellungnahme mit, dass 
die Empfehlung des RH, h insichtlich des Schutzwaldes rasche und 
umfassende Sanierungsmaßnah men zu treffen, im vollen Bewusst­
sein der Kostenrelationen prioritär umgesetzt werde. Meh r als 90 % 
der Fördermit tel im gesamten Forstbereich würden in den Schu tzwald 
investiert. Das Land Tirol sei stets bestrebt, die erforderlichen Landes­
mittel zum A uslösen der zur Verfügung stehenden EU- und Bundes­
mittel aufzubringen. 
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Schutz- u n d  Bannwälder 
in Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

3.4 Der R H  entgegnete dem BMLFUW, dass bei a l len mit der Leitfunktion 
"S" im Waldentwicklungsplan ausgewiesenen Flächen die Schutzfunk­
tion defmitionsgemäß im  Vordergrund  steht. Die F lächen mit diesbe­
züglich hoher und mittlerer Wertigkeit (S3 und S2 Flächen) waren in  
den  Landesschutzwaldkonzepten Gegenstand der Planung a l lfä l l iger 
Sanierungen, woraus ihre nennenswerte Bedeutung h insichtl ich der 
Schutzfunktion ableitbar war. Der RH zog daher sowohl S2 als auch 
S3 Flächen und n icht nur S3 Flächen für den Vergleich mit den in der 
Österreichischen Waldi nventur als Schutzwald ausgewiesenen Flächen 
heran .  

Dem Hinweis des BMLFUW, wonach die Umsetzung der Sanierungs­
maßnahmen vor al lem von den budgetären Möglichkeiten von Bund 
und Ländern abhänge, stimmte der R H  grundsätzl ich zu. Er wies aber 
darauf hin ,  dass die Wiederherstel lung der vollen F unktionsfähigkeit 
von Schutzwäldern zu einem späteren Zeitpunkt nur  mehr mit hohem 
Mittelei nsatz für begleitende techn ische Maßnahmen möglich ist. 

Soweit sich das Land Salzburg auf fehlende Mittel für die Schutzwald­
fläche der Österreichischen Bundesforste AG bezog, verwies der R H  
auf eine derzeit l aufende Prüfung. 

4.1 ( 1 )  Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung gab es kei n bundesweites Sys­
tem, um die für die Umsetzung des ForstG in mittelbarer Bundesverwal­
tung notwendigen Daten mit  den zur Verfügung stehenden Geodaten 
bzw. den Daten aus dem forstl ichen Förderwesen und dem Waldent­
wicklungsplan zu verknüpfen (Walddatenbank).  D ie  Zugänge und der 
Stand der technischen Umsetzung waren in  den überprüften Ländern 
höchst u nterschiedl ich .  

(2) I n  Salzburg bestand keine Walddatenbank.  Die E inrichtung einer 
Forstverwaltungssoftware und eines digitalen Ausbaus des Waldent­
wicklungsplans war aber eines der Ziele der mit Jänner 20 1 4  vorl ie­
genden "Salzburger Waldstrategie 2025". 

(3) I n  Tirol war eine Walddatenbank zur Unterstützung der Forstver­
waltung bereits Ende der 1 990er Jahre eingerichtet. Seit 2005 ist diese 
eine gesetzlich 10 e ingerichtete In ternetapplikation im Portal Tiro!. Sie 
ist flächenbezogen mit den meisten forst l ich relevanten Applikationen 
des GeografIschen Informationssystems (G IS) vernetzt. Der Landes-

10 § 23 Abs. 4 Tiroler Waldordnung 2005, LGBI. NT. 55/2005 i.d.g.F. 
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hauptmann von Tirol hat den Gegenstand der Walddatenbank 1 1  mit 
Verordnung 1 2 genau best immt. Zudem waren die WaIdentwicklungs­
pläne in die Walddatenbank integriert und wurden l aufend a ktua l i­
siert. Tirol erweiterte damit den bundesweit als statisches Erfassungs­
system bestehenden Waldentwicklungsplan zu einem dynamischen 
Planungswerkzeug. 

(4) Vorarlberg startete 200 1 ein Pi lotprojekt zur datenmäßigen Ver­
netzung. I m  März 2003 lag ein Pfl ichten heft bezüglich einer Wald­
datenbank vor, deren E inrichtung mit  Ende 2003 geplant war und in  
Umfang und Zielsetzung mi t  der Tiroler Walddatenbank vergleichbar 
war. Das Projekt wurde jedoch n icht verwirkl icht. 

( 5) D ie Digital isierung der vorhandenen analogen Tei lpläne des Wald­
entwicklungsplans war Ziel des Projektes "WEP-Austria-Digital" ,  auf 
Ebene des Bundes, das zur Zeit der Gebarungsüberprüfung unmittel­
bar vor der Real isierung stand. 

4.2 Der RH kritisierte, dass es kein bundesweites System gab, um die für 
di Umsetzung des ForstG in mittelbarer Bundesverwaltung notwen­
digen Daten mit den zur Verfügung stehenden Geodaten bzw. den 
Daten aus dem forstlichen Förderwesen und dem WaIdentwicklungs­
plan zu verknüpfen (Wa lddatenbank). Er bewertete die zentra le  Ver­
waltung a l ler Walddaten in Form einer Datenbank in Kombination mit 
dem G IS  positiv. Nach Ansicht des RH ist die unmittelbare Bereitstel­
lung zentraler Fachinformation an a l le  befassten Organisationsein­
heiten erforderlich, um eine Vereinfachung und Vereinheitl ichung der 
Abläufe (z.B. Förderungen, Projektauswahl,  Aufforstung) in  der mit­
telbaren Bundesverwaltung der Forstverwaltung zu ermögl ichen bzw. 
zu unterstützen. 

Der RH kritisierte, dass in den Ländern Salzburg und Vorarlberg keine 
zentrale Verwaltung al ler Walddaten in  Form einer Datenbank in Kom­
bination mit dem GIS bestand und empfahl diesen beiden Ländern, in 
Abst immung mit den die bezüglichen bundesweiten Aktivitäten, die 
E inrichtung iner Walddatenbank zu prüfen. 

Der RH empfahl dem BMLFUW, anwendbare Elemente der Tiroler 
Walddatenbank kooperativ im Rahmen von "WEP-Austria-Digital" 
zu übernehmen und im  Wege der m ittelbaren Bundesverwaltung al len 

1 1  Die Walddatenbank umfasste u .a .  die Datenverwaltung der  Waldbetriebe, Waldwirt­

schaftspläne, Abmaßverwaltung, die Erfassung der Au fforstungen, pnegemaßnahmen, 

Wegebau, Holznutzungen und Daten für die Holzvermarktung. 

1 2 Verordnung des Landeshauptmanns vom 2 . Jänner 2006 über die Geschäftsordnung 

der Forsttagsatzungskommission und die Führung der Walddatenbank, LGBI. Nr. 6/2006 
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Bundesl ändern eine operativ anwendbare Forstverwaltungssoftware 
anzubieten . Ein solches I nstrument würde nach A nsicht des RH zu 
einer e inheitl ichen Vol lziehung des ForstG beitragen und im  Zusam­
menspiel mit  der Waldtypisierung einen wertvol len Beitrag zur nach­
haltigen Entwicklung der österreichischen Wälder l iefern. 

4.3 ( J )  Das BMLFUW wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass es 
s ich bei der erwähnten Datenbank um ein sehr innova tives neues Pro­
jekt handle, das im Rahmen eines techn ischen Hilfsprojektes realisiert 
werden solle. Die Waldfunktionsflächen inklusive der Wertkennzahlen 
seien für die überprüften Länder seit Herbst 2 0 1 3  allgemein zugäng­
lich. Eine Verschneidung von Geodaten aus dem forstlichen Förder­
wesen mit  den Waldfunktionsflächen des Waldentwicklungsplanes sei 
seit damals möglich. 

Die vom RH empfohlene Vernetzung von Förder-, Geo- und Waldent­
wicklungsplandaten erscheine umsetzbar. Zur Zeit befinde sich ein 
international als vorbildhaft geltendes Walddatenbanksystem im A uf­
bau. Eine bundesweite A usrollung sei nach Maßgabe der finanziellen 
Möglichkeiten in Planung. Diesbezüglich werde aber auch darauf hin­
gewiesen, dass viele Geodaten in die Zuständigkeit der Länder (Raum­
planung, Naturschutz, Jagd, etc.) fallen und diese daher oft noch keine 
bundesweit einheitlichen Standards aufweisen. Diese Daten seien daher 
jür nationale A nalysen und Planungen derzeit nur  eingeschränkt ver­
wendba r. 

(2) Die Salzbu rger Landesregierung merkte in ihrer Stellungnahme an,  
dass eine Fors tverwaltungssoftware bereits im Salzbu rger GIS einge­
richtet sei und zur Zeit von zwei Bezirksverwal tungsbehörden getestet 
werde. A ufgrund der gegebenen Personalressourcen könne diese n ich t 
in vergleichbarem Umfang bedient werden. 

4.4 Der RH  w ies gegenüber dem BMLFUW und dem Land Salzburg auf 
den Handlungsbedarf zur Harmonisierung der Datengrundlagen und 
auf die Notwendigkeit h in ,  umfassende und auf einheitl ichen Stan­
dards beruhende Daten zur Verfügung zu haben, um auf dieser Basis 
bundesweit die erforderl ichen Maßnahmen für eine nachhaltige Ent­
wickJung der Wälder ableiten zu können. 

5.1 ( 1 )  Um die Ziele einer standortgemäßen Verjüngung, der Entwicklung 
vom Altersklassenwald zum Plenterwald sowie eines im  Ergebnis sta­
bi len SchutzwaIds zu erreichen, ist  es notwendig, Grundlagen für die 
Waldbewirtschaftung zu erheben und flächendeckend zu modell ieren.  
Auch im Fal le der Holznutzung ist es e in  Ziel, die Aufforstung an den 
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natürlichen Waldgesellschaften auszurichten. Die Waldtypisierung hat 
die Aufgabe, solche potenzielle natürl iche Waldgesel lschaften für die 
jeweil igen Standorte zu erarbeiten und zu defInieren .  Dies geschieht 
mit dem Ziel, Aächendeckend standortgerechte Waldgesel lschaften zu 
erhalten. 

(2) Das Land Salzburg nahm mit Tirol und Bayern am EU-Projekt Wald­
informationssystem Nordalpen (WlNALP) teil ,  das im September 20 1 1  
abgeschlossen wurde und für Tei le des Salzburger Waldgebietes Wald­
typen karten mit einem Leitfaden zur Verfügung stel l te. Zudem bestand 
die Mögl ichkeit, den Ein Auss von Kl imaänderungen auf die Wald­
gesel lschaften in  einer Model lrechnung zu prognostizieren, wodurch 
Sanierungs- und Pflegernaßnahmen im Schutzwald an künftig geän­
derte Rahmenbedingungen angepasst werden können. Eine fl ächende­
ckende Waldtypisierung lag nicht vor, ihre Verwirkl ichung war ei nes 
der Ziele der "Salzburger Waldstrategie 2025". 1 3 

(3 )  In Kooperation m it Südtirol  und Bayern begann Tirol im  Jahr 2003 
mit den Arbeiten an einer Aächendeckenden Waldtypisierung, die auch 
im H inblick auf den K J imawandel Grundlagen für den Waldbau l iefern 
sol lte. Tirol war ebenfal ls Tei lnehmer des EU-Projekts W I NALP. Zur 
Zeit der GebarungsüberpTÜfung waren rd . 75 % der Tiroler Waldflä­
che bearbeitet, eine flächendeckende Erfassung war bis  zum Jahr 201 6  
geplant .  Auf die Ergebnisse der Waldtypisierung konnte auch über die 
Walddatenbank zugegriffen werden, sie bi lden die Grundl age für Auf­
forstungen und Pflege- und Sanierungsmaßnahmen im  Schutzwald.  

(4)  Das Land Vorarlberg erstel lte entsprechend der "Forststrate­
gie 20 1 8" 1 4 vom März 2009 ein "Handbuch der Vorarlberger Waldge­
sel lschaften - Gesel lschaftsbeschreibungen und wald baul icher Leit­
faden" auf der Grundlage der Waldvegetationserhebung, die ab 1 993 
durchgeführt worden war. Diese Waldtyp isierung war als Pra xish i lfe 
für den naturnahen Waldbau gedacht. Ergänzend defIn ierte die über 
das Vorarlberg-G IS  im Internet zugängliche Waldkarte die in der Flä­
che anzutreffenden Waldarten. 

5.2 Nach Ansicht des RH ist die Schaffung von Aächendeckenden Grund­
lagen (Wald typisierung) für eine zeitgemäße Ausrichtung auf naturna­
hen Waldbau, der u.a. stabi le Schutzwälder gewährleisten soll, unbe­
dingt notwendig, weil dadurch i m  Wirtschaftswald  nach Nutzungen 
bzw. im Schutzwald bei Sanierungen standortgerechte Bepflanzungen 
im Sinne einer nachhaltigen Forstwirtschaft ermöglicht werden. 

\ 3  Pkt. 9 .2 .9  Waldbau und Schutzwaldsicherung 

14 Pkt. 6. 1 4 Hemerobie (Naturnähel, Totholz, potenzielle Waldgesellschaften 
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Er kritisierte, dass im Land Salzburg keine tlächendeckende WaIdtypi­
sierung in  Arbeit war. Er  empfahl  dem Land Salzburg, die in der Wald­
strategie diesbezügl ich vorgesehenen Ziele zu verwirkl ichen. 

Der RH empfahl  dem Land Vorarlberg, in  Verbindung mit der Erstel­
lung einer Walddatenbank eine elektronische Einbindung der Wald­
typisierung zu prüfen. 

5.3 (J)  Das BMLFUW führte in seiner Stellungnahme aus, dass Waldty­
p isierungen ein äußerst wichtiges Instrument zur Schaffung waldbau­
licher und  forstpolitischer Strategien seien und  dass der A nsicht des 
RH, wonach flächendeckende Waldtypisierungen unbedingt nötig s ind, 
fachlich nur  beigepflichtet werden könne. Derartige Vorhaben würden 
sich aber bei fläch iger A n wendung als finanziell aufwendig erweisen. 
Ein flächenhafter Einsatz wäre zweifellos wünschenswert, sei bisher 
jedoch an den finanziellen Möglichkeiten unter den gegebenen budge­
tären Rahmenbedingungen gescheitert. 

(2) Die Salzbu rger Landesregierung teilte in der Stellungnahme mit, 
dass die auslaufende Förderperiode eine Weiterfüh rung der Waldtyp i­
sierung verh indert habe. Es sei n ich t möglich gewesen, die dafür not­
wendigen Mittel aufzustellen. Die Programmperiode Ländliche Ent­
wicklung 201 4-2020 biete für überregionale Planungen entsprechende 
Instrumente an ,  diefinanzielle Ausstattung sei aber naturgemäß gering. 
Zudem sei auf den hohen Anteil an Wald flächen der ÖBf verwiesen. 
Stehe dieser große Partner - aus welchen Gründen auch immer -
n ich t zur Verfügung, würde sich auch das Land von einer Umsetzung 
zurückziehen. Trotz dieser erschwerten Bedingungen sei a ls A usfluss 
der Salzburger Waldstrategie 2025 die Vorgabe des "politischen Res­
sorts " ergangen, entsprechende Projektjahrpläne und Finanzierungs­
möglichkeiten zu definieren und umsetzungsreif auszugestalten. Die 
flächendeckende Waldtypisierung scheitere an  den momentanen finan­
ziellen Möglichkeiten. 

5.4 Die Ausführungen des Landes Salzburg, wonach trotz fInanziel ler 
Knappheit Projektfahrpläne und Finanzierungsmöglichkeiten defi­
niert und umsetzungsrei f gestaltet werden sollen, beurteil te der R H  
positiv. Gegenüber dem BMLFUW und dem Land Salzburg, die beide 
in ihren Stel lungnahmen auf ihre begrenzten fmanziel len Rahmenbe­
dingungen h inwiesen, hob der RH hervor, dass tlächendeckende Wald­
typisierungen die Grundlage für einen naturnahen Waldbau sind, der 
wiederum stabi le Schutzwälder gewährleisten sol l .  Verzögeru ngen in 
diesem Bereich führen auf längere Sicht betrachtet zu ungleich höheren 
Kostenbelastungen für die öffentlichen Haushalte, da die Wiederher­
stel lung der vollen Funktionsfähigkeit von Schutzwäldem zu einem 
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späteren Zeitpunkt nur mehr mit hohem Mitteleinsatz für begleitende 
techn ische Maßnahmen möglich ist. 

6 . 1  ( 1 )  Um Schutzwälder effIzient und nachhaltig zu betreuen sowie lang­
fristig zu erhalten, s ind gesicherte und aktuelle I n formationen nicht 
nur über deren Zustand und Entwicklung, sondern auch über die Wirk­
samkeit getroffener Maßnahmen über die Dauer der einzelnen Projekte 
h inaus unerlässl ich. E in  speziel l auf die Anforderungen der Schutz­
wälder zugeschnittenes, langfristiges Monitoringsystem bestand in den 
überprüften Ländern nicht. Die benötigten Daten wurden jeweils aus 
verschiedenen nationalen und regionalen Inventuren und Monitoring­
programmen gewonnen. 

(2) In Salzburg waren Maßnahmen für Monitoring  wegen fehlender 
Persona lressourcen auf einzelne, aktuel le Projekte beschrän kt. 

(3) In  Tirol war die Aufnahme der für das Wildeinflussmonitoring erfor­
derl ichen Datengrundlage durch eine intensive Erhebung der Wald­
verjüngung ausgebaut worden. 1 5  Da auch Daten weiterer Systeme 
(z.B. Bioindikatorennetz, Bodendauerbeobachtung) genutzt wurden, 
war eine Abst immung der Verfahren bzw. ein Vergleich der Daten 
n icht immer möglich. Ziel war es, Waldmonitoring n icht nur auf Ver­
jüngung zu beschränken, sondern ein Gesamtmonitoring  der Wälder 
aufzubauen und Synergieeffekte mit der Waldtypisierung herzustel len. 

(4) In  Vorarlberg fanden zwar bei flächenwirtschaftl ichen Projekten und 
Förderprojekten im Rahmen der Ländl ichen Entwicklung n ahezu jähr­
l ich Begehungen 1 6  statt, ein institutional isiertes System der Berichter­
stattung über Zustand und Veränderung der Flächen bestand jedoch 
nicht. Das bestehende Wildschadenskontrollsystem (siehe TZ 1 4) wurde 
nicht im S inne eine Waldmon itorings mit Verj üngungsprojekten ver­
schnitten, sondern d iente primär  als Grundlage für die Abschusspla­
nung und Bewirtschaftung des Schalenwilds.  

6.2 ( 1 )  Der RH  hielt  kritisch fest, dass ein bundesweit abgestimmtes Moni­
toringsystem, das ein Gesamtbild des Waldzustands gibt und den Erfolg 
oder Misserfolg einzelner Verbesserungsmaßnahmen zeigt, fehlte. Damit 
gab es keine institutional isierte Mögl ichkeit, laufende und geplante 
Projekte in ihrer Gesamtheit zu steuern. Er wies darauf hin,  dass unge­
naue Datengrundlagen negativen E in fluss auf die darauf aufbauen­
den Planungsschritte haben. Diese stel len aber die Grundlage für das 

1 5  Während bundesweit für das Wildeinflussmonitoring pro Bezirk mindestens 40 Verjün­

gungsflächen auszuwählen sind, wurden im Land Tirol zuletzt 9 1 6  Punkte beobachtet. 

1 6  hauptsächlich WLV, Bezirksforsttechniker und Waldaufseher im Rahmen ihrer Tätigkeit 
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f manziel le Engagement al ler mit  der F inanzierung befassten Stellen 
(EU, Bund, Länder) dar. E ine unmittelbare IdentifIzierung der Wirkung 
bereits gesetzter Verbesserungsmaßnahmen ist wegen der im  Schutz­
waid herrschenden erschwerten Bedingungen für den Bewuchs prak­
tisch unmöglich. Dazu kommt, dass Sanierungsmaßnah men m it dem 
Ziel der Verjüngung durch die Entnahme von alten Bäumen die Sta­
bil ität des Schutzwaids unmittelbar negativ beeinflussen, die positiven 
Wirkungen der Verjüngung bzw. die E ntwicklung zum Plenterwald 
aber oft erst Jahrzehnte später eintreten. D ies macht es nach Ansicht 
des RH notwendig, l angfristige Monitoringsysteme einzurichten .  

(2) Der RH kritisierte die in  Salzburg nur punktuell durchgeführten 
Maßnahmen zum Monitoring als n icht ausreichend, um ein umfas­
sendes Bi ld  über die Ergebn isse der Projekte darzulegen. Der RH emp­
fahl daher, die notwendigen Grundlagen, die organ isatorische Vor­
gangsweise, den Zeitrahmen und die F inanzierung h insichtlich eines 
flächendeckenden Monitoringkonzepts festzulegen und mittelfristig 
umzusetzen.  

(3) Der RH  hob positiv hervor, dass die Vorhaben h i nsichtlich Monito­
ring in Konzeption und U msetzung in Tirol  am weitesten fortgeschrit­
ten waren. Er anerkannte die Bestrebungen, bis auf Gemeindeebene ein 
l andesweites und umfassendes Waldmonitoring einzurichten, welches 
durch regelmäßige Sol l/ Ist-Vergleiche die langfristige Überwachung 
der Förderwirksamkeit gewährl eistet. 

6.3 (l) Das BMLFUW teilte in seiner Stellungnahme mi t, dass der A ufbau 
von langfristigen Mon i toringsystemen in Form der Österreich ischen 
Waldinventu r  und dem Wildeinjlussmoni toring bundesweit gesichert 
sei. Evalu ierungssysteme zur Ermittlung der Fördereffizienz bei kon­
kreten Projek ten funktionierten und würden laufend weiterentwickelt. 
Letz tere seien aus Kostengründen s tets n u r  s tichprobenweise möglich 
und würden nur  einen regionalen Bezug aufweisen. Das Wildeinjluss­
monitoring solle daher interessante Zusatzinformationen für die Bezirke 
liefern. Darüber h inaus sei es aber auch geeignet, aufgrund der ein­
heitlichen Erhebungsmethode lokale und regionale Wah rnehmungen 
einer k ritischen Überprüfung zu unterziehen. 

(2) Die Salzburger Landesregierung teilte in ih rer Stellungnah me mi t, 
dass ein fixes Monitoring n ich t gegeben sei. Sehr wohl würden aller­
dings die Windwurfauffors tungen genauer evaluiert. Nicht vom Moni­
toring erfasst seien Waldflächen der ÖBj, da h ier keine öffen tlichen 
Mittel eingesetzt würden. In den vereinbarten Ressortzielen sei die 
Erstellung eines Konzeptes für ein aussagekräjtiges flächendeckendes 
Wildschadensmonitoring enthalten. 
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(3) Die Vorarlberger Landesregierung teilte in ih rer Stellungnahme mit, 
dass durch die langfristige Beurteilung der Einwirkungen des Wilds auf 
den Wald mi t  dem Wildschadenskontrollsystem Vorarlberg bereits mit 
dem Jagdgesetz 1 988 ein seh r gut funkt ion ierendes Waldmon itoring 
geschaffen worden sei. Jedenfalls gebe der Vergleich des Bewuchses 
auf einer eingezäun ten Fläche mit dem Bewuchs auf ungeschützten 
Flächen A ufklärung darüber, ob m it jagdwirtschajtlichen Maßnah­
men das Aufkommen des Jungwuchses s ichergestellt werden kann. 
In zah lreichen Projekten seien zudem von den Projektbetreibern bzw. 
der zuständigen Fors tabteilung zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. die 
Anlage von markierten Traktlinien sowie die Errich tung zusätzlicher 
Kontrollzäune zur intensiveren Erhebung und Beurteilung des Wild­
einflusses, getroffen worden. 

6.4 ( 1 )  Der RH entgegnete dem BMLFUW, dass das Wi ldeinflussmonito­
ring ein geeignetes I nstrument zur großfl ächigen Erhebung und Dar­
stel l ung des Wildeinflusses ist. D ieses gibt e in Gesamtbi ld w ider und 
ist somit nicht auf einzel ne konkrete Projektflächen bezogen. Nach 
wie vor besteht ein Mangel an einem flächendeckenden Monitoring-
ystem h insichtlich der langfristigen Entwicklung auf den geförderten 

Flächen. 

(2) Der RH entgegnete der Salzburger Landesregierung, dass bei einem 
fl ächendeckenden Monitoringsystem, da ein Gesamtbild des Wald­
bestandes geben sol l ,  n icht rund die Hä lfte der Waldfl äche eines Bun­
deslandes - aus welchen Gründen immer - unberücksichtigt bleiben 
kann. Er wies darauf hin, dass sich die ÖBf  zur Gänze im  E igentum 
der Republik Österreich befInden und somit sehr wohl öffentliche Mit­
tel im weitesten S inne darstellen.  

(3) Der RH  entgegnete der Vorarlberger Landesregierung, dass das 
Wi ldschadenskontrol lsystem insoweit unvollständig war, als beste­
hende Kontrol lzäune in flächenwirtschaftlichen Projekten nicht zu 
deren Monitoring herangezogen wurden bzw. das Monitoring der Pro­
jekte nicht ins Wildschadenskontrol lsystem einbezogen war. 

Rechtliche Grundlagen und Konzepte 

Rechtliche 

Grundlagen 

328 

7 . 1  ( 1 )  Auf internationaler Ebene und Ebene der Europäischen Union wur­
den die Themen Wald  und Schutzwald in zahl reichen Verordnungen, 
Richtl inien und Dokumenten 1 7 zwar behandelt, eine koordinierte Wald-

1 7  Z.B. United Nations Forum on Forests, Paneuropäische Forstministerkonferenz, Biodi­

versitätskonvention ; Ländliche Entwicklung, Waldbrand ; Natura 2000 Netzwerk, Forst­

liches Vermehrungsgut ; EU-Forststrategie 
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politik a u f  diesen Ebenen bzw. spezifIsche u n d  verbindl iche rechtl iche 
Grundlagen existierten jedoch nicht. 

(2) Wesentliche Vorgaben h insichtlich der Schutzwälder enthielt das 
Bergwaldprotokol l  zur Alpenkonvention 1 8. Österreich verpflichtete sich 
darin u.a. ,  im  Bergwald (der in Österreich überwiegend Schutzwald  ist) 
dafür Sorge zu tragen, dass 

- vor a l lem natürliche Waldverjüngungsverfahren angewendet wer­
den und ein gut strukturierter, stufIger Bestandesaufbau mit  stand­
o rtgerechten Baumarten angestrebt wird, 

- Schalenwildbestä nde auf jenes Maß begrenzt werden, welches eine 
natürliche Verjüngung standortgerechter Bergwälder ohne beson­
dere Schutzmaßnahmen ermögl icht, 

- Waldweide soweit e ingeschränkt oder erforderl ichenfa l l s  gänzlich 
abgelöst wird, dass die Verjüngung standortgerechter Wälder mög­
l ich ist und vor al lem die Schutzfunktion des Waldes erhalten bleibt, 

- die I nanspruchnahme des Bergwaids für Erholungszwecke soweit 
gelenkt und notfal ls  eingeschränkt wird, dass die Erhaltung und 
Verjüngung von Bergwäldern nicht gefährdet werden, 

- für ausreichendes und fachkundiges Personal Sorge getragen w ird 
und 

- durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit a l ler zuständigen 
Behörden die Verwirkl ichung der im Protokol l  best immten Ziele 
und Maßnahmen sichergestel lt  wird. 

Die Forderungen des Bergwaldprotokol ls  waren zwar als Bundesgesetz 
in den österreichischen Rechtsbestand übernommen, es bedurfte zur 
Umsetzung der Mitwirkung mehrerer I nstanzen in  Gesetzgebung und 
Vol lziehung. Neben dem BMLFUW auf Ebene des Bundes waren auf 
der Ebene der Länder zahlreiche Organ isationseinheiten bzw. Behörden 
d irekt oder ind irekt, in  mittelbarer Bundesverwaltung bzw. im Rah­
men der Landesverwaltung von den Vorgaben des Bergwaldprotokol ls  
betroffen. So war die Sicherstel lung der Waldverjüngung hauptsäch­
l ich Aufgabe der Forstd ienste der Länder in mittelbarer Bundesver­
waltung. Die Begrenzung der Schalen wi ld bestände oblag den Jagdbe­
hörden (Länder im eigenen Wirkungsbereich). Die Trennung von Wald  
und Weide war Aufgabe der Agrarbezirksbehörden, d ie  Lenkung und 

1 8  Protokoll zur Durch führung der Alpenkonvention von 1 99 1  im Bereich Bergwald (Berg­

waldprotokoll), BGBI.  1 l I  Nr. 233/2002 i.d.g.F. 

329  

III-222 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 33 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Rechtliche Grundlagen und  Konzepte 

a l l fä l l ige Beschränkung der Inanspruch nahme des BergwaIds für Erho­
lungszwecke musste durch die Forstbehörde bzw. (private) Tourismus­
organisationen wahrgenom men werden. Die folgende Tabelle gibt einen 
Überbl ick über die Zuständ igkeiten zur legistischen und administra­
tiven Umsetzung des Bergwaldprotokol ls :  

Tabelle 6: Kompetenzen zur Umsetzung der zentralen Vorgaben des Bergwaldprotokolls 

Waldverjüngung 

Wildbestand 

Waldweide 

Besucherlenkung 

Quellen: Länder; RH 

330 

Legislativ-Kompetenz Vollziehungs-Kompetenz Betroffene/Umsetzung siehe TZ 
Bund (ForstG) mittelbare Bundes- Waldeigentümer 6, 14 

verwaltung 

Länder (Jagdgeset� Landesverwaltu ng Jagdberechtigte, Jagd- 14, 16, 17, 
sch utzorgane 18, 19 

Bund (Zivilrecht) Agrarbezi rksbehörden Berechtigte, 13 
Interessenten 

Länder (Strategien) Landesverwaltung, Landesverwaltung,  13  
private Institutionen private I nstitutionen 

(3) Das wichtigste nationale Regelwerk für den Wald und den Schutz­
wald war das Forstgesetz 1 9751 9  (ForstG) mit den entsprechenden 
Nebengesetzen (z.B. Wi ldbachverbauungsgesetz) und Verordnungen 
(z.B. Forstschutzverordnung, Schutzwaldverordnung). Es enthielt ver­
schiedene Ermächtigungen an manche Landesgesetzgeber und stand in  
engem inhaltl ichen Zusammenhang mi t  anderen Materien, d ie  d ie  Län­
der im eigenen Wirkungsbereich zu regel n hatten (z.B. Jagd, F ischerei) . 

(4) Der Bund konnte zwar (auf der Basis des ForstG) den Zustand des 
Wal des feststel len, Maßnahmen fmanzieren und durchführen, jedoch 
aus kompetenzrechtl i chen Gründen auf die wesentl ichen Hemmfak­
toren und Bedrohungen (z .B.  Wi ldverbiss, Waldweide, s iehe TZ 1 3) 
keinen E influss nehmen. So war die in  mittelbarer Bundesverwal­
tung erfolgte Vollziehung des ForstG bspw. im Bereich der Wi ldschä­
den vollkommen von der Gesetzgebung und Vollziehung der Länder 
im Bereich des Jagdrechts abhängig. Dies und der unterschiedliche 
Stellenwert, der der Vol lziehung in  mittelbarer Bundesverwaltung in 
den einzel nen Ländern insb. durch die unterschiedliche Personalaus­
stattung zugewiesen wurde (siehe TZ 20), führte zu unterschiedl ichen 
Vorgangsweisen bspw. im Bereich der Maßnahmen gegen flächenhafte 
Gefährdung des Bewuchses (siehe TZ 1 5) .  

1 9  Bundesgesetz vom 3.  Ju l i  1 975, mit  dem das Forstwesen geregelt wird (Forstgesetz 1 975), 
BGB\. Nr. 440/ 1 97 5  i .d.g.F. 
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7 .2  ( 1 )  Der R H  wies kritisch darauf h in ,  dass die inhaltl iche Umsetzung 
der Verp flichtungen aus dem Bergwaldprotokol l  (aus 1 99 1 ,  umgesetzt 
auf Ebene des Bundes 2002) aufgrund  der Kompetenzzerspl i tterung20 

immer noch umfangreiche Abstimmungs- und Koordin ierungsmaß­
nahmen beim Vorgehen verschiedener Verwaltungsbehörden auf a llen 
Ebenen erfordert. Sie stel lt  auch eine Herausforderung an  die Legis­
l ative dar, um die bestehenden Regelungen zu schlagkräftigen I nstru­
menten sowohl zur Erfüllung der eingegangenen i nternationalen Ver­
pflichtungen als  auch zur effizienten Erhaltung und Sanierung des 
Schutzwaldes auszubauen. 

(2) Der RH wies weiters darauf h in ,  dass der Forstbereich (mittelbare 
Bundesverwaltung) vor a l lem im  Bereich der Wi ldschäden stark von 
der Gesetzgebung und Vol lz iehung im  Jagdbereich (Kompetenz der 
Länder) abhängig war. Daraus ergaben sich Konfl ikte bei der Erhal­
tung bzw. Verbesserung des Zustands der Schutzwä lder. Nach Ansicht 
des RH bestand im Bereich des Forsts und spezie l l  des Schutzwa ids 
noch hoher Anpassungsbedarf der l andesgesetzlichen Regelungen an  
d ie  Erfordernisse des Bergwaldprotokol ls, insb. h insichtlich der Bedürf­
n isse der Waldökosysteme. Der RH  empfahl den überprüften Ländern, 
die Bestimmungen des Bergwaldprotokol ls  in ihrem Kompetenzbe­
reich umzusetzen. 

7.3 (1) Das BMLFUW stimmte dem RH in seiner Stellungnahme zu, wonach 
die Kompetenzzersplitterungen einerseits und die gegenseitigen Abhän­
gigkeiten im Forst, Naturschutz und der Jagd andererseits eine Heraus­
forderung an die Legislative sowohl beim Bund, als auch bei den Län­
dern darstelle. Die s ich daraus ergebenden Fragestellungen würden 
umfangreiche Abst immungs- und Koordin ierungsmaßnahmen aller 
betroffenen Verwaltungsebenen erfordern. 

Das BMLFUW koordiniere einerseits die international eingegangenen 
Verpflich tungen im Rah men des Nationalen Komitees zur A lpenkon­
vention, die Umsetzung der Alpenkon ven tion und deren Protokolle. 1m 
Hinblick auf den A npassungsbedarf der landesgesetzlichen Regelungen 
an die Erfordernisse des Bergwaldprotokolls, speziell h insichtlich der 
Bedürfn isse der Waldökosysteme, werde der Feststellung des RH zuge­
stimmt. Das BMLFUW werde diesen legislativen A npassungsbedarf im 
Rahmen seiner Koordinierungsjunktion mit den betroffenen Bundes­
ländern neuerlich thematisieren. 

20 siehe Tät igkeitsbericht des RH Verwaltungsjahr 2002, Reihe Bund 2003/5, Umsetzung 

der RAMSAR-Konvention, TZ 4 
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(2) Die Salzburger Landesregierung teilte in ih rer Stellungnahme m it, 
dass die Bestimmungen des Bergwaldprotokolls nur  sehr langsam Ein­
gang in die Verwaltungspraxis gejunden hätten. Das BMLFUW habe 
sich mit der unmit telbaren Anwendbarkeit einzelner Bestimmungen in 
Zusammenhang mit dem ForstG auseinandergesetzt. Der Gesetzgeber 
habe zudem Zielkonj7ikte produziert, die in Einzelverjah ren auj Ebene 
der Verwaltung definitiv nicht lösbar seien. Die Umsetzung des Berg­
waldprotokolls beziehe sich zur Zeit lediglich auj unmit telbar anwend­
bare Elemente. 

(3) Die Tiroler Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme m it, dass 
eine Novelle zum Tiroler Jagdgesetz mi t  1 .  Oktober 201 5 in Kraft treten 
werde und h ierdurch mittels angemes ener Wildstandsregulierungen 
und durch prävent ive Maßnahmen Wildschäden insb. im Schu tzwald 
künftig besser vermieden werden können. 

(4) Die Vorarlberger Landesregierungjührte in der Stellungnahme aus, 
dass mit dem Jagdgesetz 1 988 der Waldzustand in den Mittelpunkt des 
Jagdgesetzes gerückt sei. Diejagdrech tlichen Maßnahmen zielten darauj 
ab, dass die im öffentlichen Interesse gelegenen günstigen Wirkungen 
des Waldes in ihrer Vielfalt unter besonderer Beachtung der Schutzwir­
kung des Waldes nich t geschmälert und insbesondere waldgefäh rdende 
Wildschäden vermieden würden. Von den vorhandenen Instrumenten 
würde intensiv Gebrauch gemacht. Gegenwärtig seien 69 Gebiete mit 
einer Gesamtj1äche von fast  1 1 . 000 ha als Freihaltungen ausgewie­
sen. Dazu komme eine hohe Anzahl a n jährlich erteilten Abschussauj­
trägen. Beispielsweise erfolge mehr als ein Drittel der Gamsabschüsse 
im Zuge von Freihaltungsanordnungen und Abschussaufträgen. Trotz­
dem gelinge es auch in diesen Sch werpunktbejagungsj7ächen n ich t 
zur Gänze, Wildverbiss zu vermeiden; unter bestimmten Bedingungen 
(z.B. bei besonderen Witterungsverhältnissen) seien immer wieder herbe 
Rückschläge h inzuneh men. 

Wildverbiss könne daher gerade in Schutzwäldern keineswegs nur  durch 
eine mange/hafte Vollziehung der jagdgesetzlichen Maßnahmen, son­
dern viel eher durch die natürlichen Gegebenheiten sowie die extrem 
schwierige Bejagung die er Waldbereiche bedingt sein. Zudem hätten 
sich gerade die höher gelegenen Sch utzwälder aujgrund ih rer spezi­
ellen Verjüngungsdynamik als äußerst verbissanfällig erwiesen, so dass 
auch wen ige Stück Wild einen großen Schaden verursachen könnten. 

7 .4 ( 1 )  Der RH entgegnete der Salzburger Landesregierung, dass das Berg­
waldprotokoll  seit dem Jahr 2002 als Bundesgesetz unmittelbar anzu­
wenden ist. H insichtlich der Zielkonfl ikte verw ies der RH erneut auf 
die Ausführungen i n  TZ 7.2 .  

Bund 201 5/ 1 7  
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(2) Der RH  entgegnete der Vorarlberger Landesregierung, dass e r  sich 
bewusst ist, dass die Bestimmungen des Bergwaldprotokol ls  eine 
Herausforderung für die Gesetzgebung und die Vollziehung s ind. Er  
a nerkannte d ie  in  der Stel lungnahme dargelegten Probleme h insicht­
l ich der Bejagung, hielt seine Ansicht jedoch aufrecht, da die Bestim­
mungen des Bergwaldprotokol ls n icht nur eine umzusetzende interna­
tionale Verpfl ichtung, sondern auch nationales zwingendes Recht sind. 

8.1  ( 1 )  Der Eigentümer eines SchutzwaIds hat diesen entsprechend den ört­
l ichen Verhältnissen so zu behandeln, dass seine  E rha ltung als mög­
l ichst stabiler, dem Standort entsprechender Bewuchs m it kräftigem 
i nneren Gefüge bei rechtzeitiger Erneuerung gewährleistet iSt. 2 1  

Nur  bei  Standortschutzwäldern ist  der  Waldeigentümer zur Durch­
führung von Maßnahmen i nsoweit verpfl ichtet, a ls die Kosten dieser 
Maßnahmen aus den Erträgnissen von Fäl lungen i n  diesem Standort­
schutzwald gedeckt werden können. Bei Objektschutzwä ldern (und 
Standortschutzwäldern mit Objektschutzwi rkung) ist der Wal deigen­
tümer nur bei Kostendeckung durch Zahlungen Dri tter zur Setzung 
von - zur Erfül lung des Objektschutzzwecks erforderl ichen - Maß­
n ahmen verpflichtet. 

(2) Entspricht die Behandlung des Schutzwaids nicht  dem festgelegten 
E rfordernis, so hat die Behörde dem Waldeigentümer die erforder­
l i che Behandlungsweise (wie Art und Umfang von Pflegemaßnah­
men, Maßnahmen zur Erhaltung eines gesunden Bestandesaufbaues, 
A rt, Zeit und Ort der Bringung, Unterlassen der Waldweide oder Aus­
übung der Waldweide) unter der Voraussetzung vorzuschreiben, dass 
die angeordneten Maßnahmen aus den Erträgnissen von Fäl lungen im 
Schutzwald  gedeckt werden können.22  Sofern die Kostenaufbringung 
gesichert ist, hat der Landeshauptmann die sich aus den Schutzwald­
konzepten23 zur Schutzwaldsanierung ergebenden Maßnahmen sowie 
deren zeitlichen Ablauf festzulegen und die Durchführung der Maß­
nahmen durch Bescheid vorzuschreiben.24 

I n  den überprüften Ländern l agen zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
weder aktuel le  Schutzwa ldkonzepte (siehe TZ 1 0) noch Bescheide zur 
Erhaltung von Schutzwä ldern (ausgenommen Bannwaldbescheide -
siehe TZ 9) vor. 

21 § 22 Abs. 1 ForstG 

22 § 3 Schutzwaldverordnung, BGB! .  Nr. 398/ 1 977 
2) Dies sind besondere Ausgestaltungen des Waldentwicklungsplans auF der G rundlage 

des For tG. 

24 § 24 Abs. 6 ForstG 
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(3) In  der Praxis  oblag es daher der öffentlichen Hand, Maßnahmen 
zur Erhal tung bzw. Sanierung des Schutzwaldes zu fmanzieren .25 

8.2 Der RH wies darauf hin, da s der Verpflichtung zur Vorschreibung von 
Maßnahmen zur Schutzwaldsanierung mit Bescheid nicht  nachgekom­
men wurde bzw. mangels aktueller Schutzwaldkonzepte (mit  Berech­
nung des Finanzbedarfs und entsprechender Finanzierung über den 
benötigten Zeitraum) nicht e inmal  nachgekommen werden konnte. 

Er kritisierte, dass damit  die nach dem ForstG zur Verfügung stehen­
den rechtl ichen I nstrumente bis lang n icht zur systemat ischen Sanie­
rung der Schutzwälder genutzt wurden und es somit bei der öffent­
lichen Hand verbl ieb, d ie notwendigen Maßnahmen zu fmanzieren. 
Dies kann l angfristig dazu führen, dass die Schutzfunktion des Waldes 
verloren geht und durch technische Maßnahmen ersetzt werden muss, 
was auf längere S icht einen hohen Mittelbedarf (rd. 1 ,23  Mrd. EUR) 
erfordert. Nach Ansicht des RH  ist d iese Situation weder ökologisch 
noch wirtschaftl ich s innvoll (siehe TZ 1 2). 

8.3 (J) Das BMLFUW teilte in seiner Stellungnah me mi t, dass es künf­
t ig die gesetzliche Möglichkeit, Maßnahmen zur  Schutzwaldsan ierung 
und deren zeitlichen Ablauf festzulegen owie die Durchfüh rung der 
Maßnah men durch Bescheid vorzuschreiben, mit  den Ländern bespre­
chen werde. In diesem Zusammenhang h ielt esfest, dass die Finanzie­
rung von Sch utzwaldsan ieru ngsmaßnahmen n icht aussch ließlich aus 
öffentlichen Mitteln erfolge. In den meisten Fällen seien bei der Inan­
spruchnahme von Förderungen entsprechende Eigenmittelan teile - und 
damit verbunden nicht unerheblichejinanzielle Mittel durch den För­
derwerber - aufzubringen. 

(2) Laut te/lungnahme der Salzburger Landesregierung sei die Kri­
tik des RH am Fehlen aktueller Schutzwaldkonzepte nicht ganz nach­
vollziehbar. Zah lreiche Projekte seien gestartet worden, jedoch s tändig 
geänderte Rahmenbedingungen seitens des Bundes hätten die Kontinu­
ität in Frage gestellt bzw. unmöglich gemacht. Die Idee, auf Basis der 
Landesschutzwaldkonzepte die Schutzwaldsanierung voranzutreiben, 
sei zu begrüßen gewesen, dennoch sei bereits 2002 die Landesschu tz­
waldplattform eingesetzt (das eigentliche Konzept war gerade vier Jahre 
alt), die Fördermöglichkeiten seien eingeschränkt und 2007 sei wiede­
rum das Landesschutzwaldkonzept durch die Bezirksrah menpläne für 
Objektsch utzwälder ersetzt worden. Die auf Basis des Landesschu tz­
waldkonzeptes in itiierten Projekte wären wäh rend ih rer Umsetzung 

25 Ein Eingreifen der Forstdienste aus Eigeninitiative kann erst erfolgen, wenn die Schutz­

fun ktion des Waldes nicht mehr gewährleistet ist und zur Abwehr der vorliegenden 

Naturgefahren (z.B. Lawinen, Steinschlag) technische Maßnahmen notwendig werden. 

Bund 2015/ 1 7  
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mehifach finanziell in der Luft gehangen. Offensichtlich en tsprächen 
" langfristige Planungen und Zielsetzungen n ich t dem Zeitgeist ': 

8.4 ( 1 )  Der RH erwiderte dem B MLFUW, dass es zutreffe, dass bei geför­
derten Schutzwaldsan ierungsprojekten die E igentümer auch entspre­
chend Eigenmittel einzubringen haben. Seine Kritik bezog sich jedoch 
auf den Umstand, dass das diesbezügl ich zur Verfügung stehende recht­
l iche Instrumentarium nicht ausgeschöpft worden war. 

(2) Der RH entgegnete der Salzburger Landesregierung, dass vol l stän­
dige Landesschutzwaldkonzepte nach den Best immungen des ForstG 
die Grundlage darstel len, die Waldeigentümer für Sanierungsmaß­
nahmen zu verpflichten. Er hielt  daher seine Krit ik aufrecht. 

9.1 ( 1 )  Bannwälder26 s ind mit Bescheid defInierte Wälder zur direkten27 

Abwehr bestim mter, im ForstG definierter Gefahren. Zudem sind lnte­
ressensabwägungen vorzunehmen und die Begünstigten verpfl ichtend 
in die Finanzierung von Schutzmaßnahmen gegen Naturgefahren ein­
zubinden. Die Behörde hat dem Eigentümer bzw. dem durch den Bann­
wald  Begünstigten die erforderl ichen Maßnahmen aufzutragen. 

(2)  Von den i nsgesamt 3 .646. 382 ha Schutzwald in Österreich waren 
20 1 2 nur 10.445 ha (3 %0) unter Bann gestel lt .  Die Gesamtfl äche der 
Bannwälder in Österreich ist von 1 1 .098 ha (200 1 )  auf 1 0.445 ha (20 1 2) 
zurückgegangen. In  den überprüften Ländern waren zur Zeit der Geba­
rungsüberprüfung 245 Flächen unter Bann gestel l t :  

Tabelle 7 :  Mit Bescheid festgestellte Bannwälder 

Anzahl  der Bannbescheide 

Salzburg 

67 

Tirol 

169 

Vorarlberg 

9 

QueLLen: Ämter der Landesregierungen, Bezirksverwaltungsbehörden 

Bund 2 0 1 5/ 1 7  

Die Bescheide stammten mit ei ner Ausnahme aus den 1 980er und 
1 990er Jahren. Nur ein Bescheid in  Vorarlberg war 2007 erl assen wor­
den, dieser a llerdings wegen ei ner Gefahr aus dem Wald selbst (umstür­
zende Bäume) und nicht um den Wald a ls  Schutz für ein Objekt zu 
defInieren .  

2 6  § §  2 7  bis 3 \  ForstG 

27 nicht nur indirekten Abwehr wie z.B. bewaldete Grabenhänge von Wildbachei nzugs­

gebieten 

335  

III-222 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 39 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Rechtliche Grundlagen und Konzepte 

336  

Die  mangelnde Anwendung der Bann legung wurde seitens der über­
prüften Stel len damit begründet, dass diese aufwändigen Verfahren 
in der Regel unter Ausschöpfung a l l er Rechtsmittel über Jahre h inaus 
geführt würden. Konsequenz daraus könne sein ,  dass erforderl iche 
Maßnahmen auf der Fl äche nicht rechtzeit ig  durchgeführt werden 
können. 

9.2 Der RH wies darauf hin,  dass unter den im ForstG defInierten Bedin­
gungen eine Bann legung verpfl ichtend ist . Er  kritisierte, dass die 
zuständigen Behörden die gesetzl ich vorgesehenen Schutzinstrumente 
nicht ausreichend nutzten. Der RH empfah l  den überprüften Ländern, 
bei Vorl iegen der gesetzl ich defIn ierten Voraussetzungen das I nstru­
ment der Bannlegung anzuwenden. 

9.3 ( 1 )  Das BMLFW stimmte in seiner Stellungnahme der Empfehlung des 
RH grundsätzlich zu, dass bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset­
zungen das Bannlegung verfahren auch tatsäch lich anzuwenden ist. 
In vielen Fällen habe s ich aber in der Praxis gezeigt, dass a l ternat ive 
Instrumente, wie bspw. die for tliche Beratung, bei weitem effektiver 
und mit einem geringeren Verwaltungsaufwand verbunden seien. 

(2) Die Tiroler Landesregierung teilte in ih rer Stellungnahme mit, dass 
mit der Novelle 2002 zum ForstG der Begriff .. Objektschutzwald" ein­
gefüh rt worden sei. Daraufh in sei in Tirol flächendeckend eine entspre­
chende A usscheidung der Wälder mit Hinweis auf Objektsch utzwir­
kung erfolgt. Da ein Bannlegungsverjahren seh r aufwändig und IJor 
allem der A usgang des Verfahrens h insich tlich der Kostent ragung seh r 
ungewiss sei, werde in Tirol der Weg der freiwilligen Einbindung der 
Unterlieger (insb. Bundes- und Landesstraßen, ÖBB, etc.) bevorzugt. 
Die Begün tigten würden neben der Mitjinanzierung von konkreten 
Maßnahmen zudem freiwillig Beiträge in Form von Straßensperren, 
Sicherungsmaßnahmen, etc. leisten. 

9.4 Der RH wies gegenüber dem BMLFUW und der Tiroler Landesregie­
rung darauf hin ,  dass die Formul ierung des ForstG keinen Spielraum 
für wirtschaftl iche Erwägungen vorsieht. Somit muss sich der Vol l ­
zug an d i e  gesetzl i chen Vorgaben ha l ten oder eine Änderung dieser 
Be t immungen angestrebt werden. 

Bund 201 5/ 1 7  
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10.1  ( I )  Wen n  Schutzwaldsanierungen erforderl ich s ind, h a t  der Landes­
hauptmann einen besonders ausgesta lteten Waldentwicklungspl an, ein 
sogenanntes (Landes)Schutzwaldkonzept, zu erstel len .28 Die Landes­
schutzwaldkonzepte haben die zur Erhaltung der Schutzwälder erfor­
derl ichen Maßnahmen, deren zeitl ichen Ablauf und die Kosten zu 
enthalten. Sofern die F inanzierung sichergestel l t  i st, hat der Landes­
hauptmann die Durchführung der geplanten Sanierungsmaßnahmen 
- einschl ießl ich ei nes Zeitp lans  - durch Bescheid anzuordnen (siehe 
TZ 8) . 29 

(2) D ie überprüften Länder erste l l ten nach bundesweit einheitl i chen 
Kriterien in  den Jahren 1 999 bzw. 2000 für Schutzwäl der mit mittlerer 
und hoher Schutzfunkt ion30 Landesschutzwa ldkonzepte, die Schutz­
waIdflächen mit  dringendem und sehr dringendem Verbesserungsbe­
darf auswiesen (siehe Tabel l e  8) .  

Während das Land Vorarlberg eine umfassende kostenmäßige Bewer­
tung - einsch l ießl ich technischer Schutzmaßnahmen der Wi ldbach­
und Lawinenverbauung - durchführte (236 Mio. EUR für eine F läche 
von 2 1 .000 ha),  enthiel ten die Landesschutzwaldkonzepte der Länder 
Sa lzburg und Tirol keine kosten mäßige Bewertung der zu setzenden 
Verbesserungsmaßnahmen. Angaben zum zeitl ichen Ablauf der zu 
treffenden Maßnahmen enthielt keines der Landesschutzwaldkonzepte. 
Auch fand in keinem der überprüften Länder eine Revision der aus den 
J ahren 1 999 bzw. 2000 stammenden P lanungen statt. E ine Nachfüh­
rung (Darstel lung und Bewertung der P lanerfü l lung) durchgeführter 
Sanierungsmaßnahmen lag n icht vor. 

10.2 Der RH  kri t isierte, dass - obwohl zahlreiche Maßnahmen zur Erha l­
tung und Sanierung des Schutzwaldes gesetzt wurden (siehe TZ 1 1 ,  
2 1 )  - die überprüften Landesschutzwa ldkonzepte forma l  die gesetz­
l ichen Anforderungen (Maßnahmen, zeitl icher Ablauf und Kosten) 
n icht erfü llten. Damit  fehlte die Grundlage für die m it Bescheid a nzu­
ordnenden Verbesserungsmaßnahmen (siehe TZ 8) .  

Weiters kritisierte der RH,  dass die Landesschutzwa ldkonzepte - die 
e in Tei l  des WaldentwickJungsplans  s ind - in  keinem der überprüf­
ten Länder innerha lb  der vorgesehenen Frist von zehn Jahren über­
arbeitet wurden. 

28 § 24 Abs. 1 ForstG 

29 § 24 Abs. 6 ForstG ; diese Regelung war bereits in der Stammfassung BGB!. 440/ 1 9 7 5  

enthalten 

30 Schutzfunktionswertziffer 2 und J 

3 3 7  
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Der RH empfahl  den Ländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg eine umge­
hende Revision der Landesschutzwaldkonzepte. Insbesondere empfahl  
der RH den Ländern Salzburg und Tiro l ,  die fehlende kostenmäßige 
Bewertung der zu treffenden Maßnahmen nachzuholen .  Erst dann ist 
nach Ansicht des RH eine Planungsgrundl age für die nach dem ForstG 
durchzuführenden Maßnahmen, ihre Priorisierung und Finanzierung 
vorhanden. 

10.3 ( I )  Das BMLFUW teilte in seiner Stellungnahme mit, dass aus dem 
ForstG keine unmittelbare ge etzliche Verpflich tung zur Revision der 
genannten Schutzwaldkonzepte zu entnehmen sei. 

(2) Die Salzburger Landesregierung teilte in ih rer Stellungnah me mit, 
dass der Aussagewert der Landesschutzwaldkonzepte nicht mehr mit 
den Instrumenten zur Sch utzwaldsan ierung (ISDW, SD W) zusammen­
passe. Eine Revision sei nur a uf Basis geänderter A nsprüche s innvoll. 
Diese müssten durch den Bund österreichweit geregelt werden. Die 
Kartierung der Objek tschutzwaldflächen in Bezug auf Steinsch lag und 
Lawine solle 201 5 fertiggestellt sein. Dies wäre eine gute Basis für die 
Weitetführung des Landesschutzwaldkonzeptes. Vorgaben seitens des 
Bundes für die Revision gebe es bislang keine. 

(3) Die Tiroler Landesregierung wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, 
dass durch die neuen Förderprogramme LE J 4-20 bzw. flächenwirt­
schaftliche Pflegeprojekte in Tirol ein flächenhafter A nsatz der nach­
haltigen Sch utzwaldbewirtschaftung gewählt wurde. Die kostenmäßige 
Bewertung der Maßnahmen erfolge projektbezogen unter Berücksichti­
gung der bisherigen Umsetzung und der jährlich zur Verfügung stehen­
den Mittel. Eine ganzheitliche Zusammenschau und dami t  die " klas­
sische" Erstellung eines Landesschutzwaldkonzeptes im Sinne der 
" Vorgabe" des RH könne in den nächsten zwei Jahren erfolgen, wobei 
jedoch vorher eitens des BMLFUW in Abstimmung mit den Bundes­
ländern die österreichweit zu geltenden Vorgaben zu erarbeiten seien, 
um eine bundesweite Vergleichbarkeit zu ermöglichen. 

10.4 Der RH wies gegenüber dem BMLFUW darauf h in ,  dass die Landes­
schutzwaldkonzepte nach dem ForstG (§ 24 Abs. 1 )  einen besonders 
ausgesta lteten Tei l  des Wa ldentwick lungsplans darstel len und daher 
auch das Erfordernis einer regelmäßigen Revision gilt .  Das ForstG 
sieht diesbezügl ich keine Fristen vor, die zehnjährige Revis ionsfrist 
ergibt sich aus Richtl in ien für die Verwaltung wie zuletzt bspw. aus 
den Richtl i nien über Inha l t  und Ausgestaltung des WaIdentwicklungs­
p lans in der Fassung 20 1 2 . 

Bund 2 0 1 5/ 1 7  
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1 1.1  ( 1 )  Das Programm " In itiative Schutz durch Wald" ( ISDW)3 1  war ein 
vom BMLFUW in Kooperation mit den Landesforstdiensten entwi­
ckeltes Förderprogramm zur Erhaltung und Verbesserung von Wäldern 
mit  Objektschutzwirkung im Rahmen des Programms zur Entwicklung 
des Ländl ichen Raums32. Ziel war, regionale Schutzwaldplanungen als 
Konkretisierung der bestehenden Landesschutzwaldkonzepte weiterzu­
entwickeln ,  Schutzwaldsan ierungen mit  Ind ikatoren zu versehen und 
bundesweit Fachdaten aus Erhebungen vor Ort zu gewinnen. 

D ie in  Bezirksrahmenplänen festgehaltene Projektgebietskul isse33  

umfasste bundesweit eine Fläche von rd. 38 5.000 ha, wobei  auf einer 
F läche von 227.000 ha Verbesserungs- und Pflegemaßnahmen not­
wendig (davon 95.000 ha dringend notwendig) waren. E in  Vergleich 
der Schutzwaldflächen m it Verbesserungsbedarf gemäß I SD W  mit den 
Landesschutzwaldkonzepten ergab, dass die I SDW-Flächen in  Salz­
burg und Tirol lediglich 30,4 Ofo bzw. 36,8  % der vergleichbaren Flä­
chen der Landesschutzwaldkonzepte betrugen .  [ n  Vorarlberg lag die­
ser Wert bei 76,2 0/0. Die aufgezeigten F lächendifferenzen lagen zum 
Teil im hohen Anteil der ÖBf an den Schutzwaldflächen in  Salzburg 
(4 1  0/0) und Tirol (27 Ofo) begründet, die i n  den I SDW-Rahmenplänen 
n icht enthalten waren. Zudem bestand in Tirol eine breite Projektkul isse 
von flächenwirtschaftlichen Projekten und von Projekten im Rahmen 
des Programms zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfahigkeit.34 

(2) Der F inanzierungsbedarf für die geplanten waldbaul ichen Maß­
n ahmen im Rahmen von I SDW lag bei einem Durchschn ittswert von 
2.390 EUR/ha Schutzwaldfl äche. Daraus errechnete der RH  den in  der 
folgenden Tabel le  dargestellten Finanzierungsbedarf für die Länder, 
deren Landesschutzwaldkonzepte keine Kostenschätzungen enthielten 
bzw. für alle Schutzwälder (bundesweit) : 

31 entwickelt vom BMLFUW in Kooperation mit den Landesforstdiensten, der WLV und 

dem BFW 

32 Österreichisches Programm zur Entwicklung des Ländl ichen Raums 2007 - 201 3, LE 07/ 1 3 
33 Von der Planung nicht umfasst waren u.a. Flächen im Eigentum von Gebietskörper­

schaften und öffentlichen Unternehmungen (z.B. ÖBf Flächen) und reine Standort­

schutzwälder. 

34 va (EG) Nr. 1083/2006 
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Tabelle 8: ISDW-Rahmenpläne (2007 bis 2013) 

15DW 15DW-Flächen 5ch utzwa ld konze pt Flächen 15DW 
gelb, rot 2007 bis 2013 beplant dringend, sehr dringend zu 5chutzwald-

konzept 

1.000 ha 1.000 ha in Mio. EUR 1.000 ha in  Mio. EUR in % 

Salzburg 21 4 11,81 68 164,91 30,4 

Tirol 35 5 17,06 95 227,05 36,8 

Vorarlberg 16 15 8,22 21 236,00 76,2 

Bund 227 51 106,14 535 1.278,65 42,4 

ISDW gelb: Verbesserung und Pflege erforderlich 
ISDW rot: Maßnahmen zur Verbesserung dr ingend erforderlich 

Quellen :  BMLFUW, Ämter der Landesregierungen; RH 

340 

Die vom RH vorgenommene Kostenberechnung ergab für ganz Öster­
reich einen Wert in der Größenordnung von 1 ,28  Mrd.  EUR. 

Der gepl ante Mitteleinsatz in der Periode 2007 bis 20 1 3  betrug i n  
Sa lzburg 7 , 2  % u n d  in  Tirol  7 , 5  % des geschätzten Gesamtbedarfs fü r  
waldbaul iche Maßnahmen. Der Wert fü r  Vorarlberg war n icht aus-
agekräftig, da in  der Bewertung im Landesschutzwaldkonzept auch 

Maßnahmen der Wi l dbach- und Lawinenverbauung enthalten waren. 

Eine Abschätzung des Zeitbedarfes für eine umfassende Verbesserung 
des SchutzwaIds durch den RH auf der Basis des Mitteleinsatzes ergab 
einen Wert von mehr a ls  90 Jahren .J5 Bundesweit war mit einem ähn­
l ichen Ergebnis zu rechnen. 

1 1 .2 Der RH w ies krit isch darauf hin ,  dass die I SDW-Projektgebietskul isse 
zwar i nhal t l ich einen Tei l  der Aufgaben der Landesschutzwaldkon­
zepte übernahm, Umfang und Bewertungskriterien der beiden Systeme 
jedoch inkompatibel waren.  Daraus ergaben sich auch völ l ig unter­
schiedl iche Ergebnisse hinsichtl ich des Mittelbedarfs. Nach Ansicht des 
RH ist jedoch eine Harmon isierung der unterschied l ichen Vorgangs­
weisen der Länder für eine umfassende und bundesweite Erhaltung 
und Sanierung der Schutzwälder bzw. die Priorisierung des M itteIein­
satzes und der Projekte unerlässl ich. Er empfahl  daher dem BMlFUW, 
im Rahmen des Wal dentwicklungsplans  (Landesschutzwaldkonzepte) 
eine den Bestimmungen des ForstG entsprechende, umfassende Pla­
nung einsch l ieß l ich Bewertung und zeit l iche Vertei lung der Verbes­
serungsmaßnahmen mit l aufender E rfassung verwirk l ichter Projekte 
auf Ebene der Länder einzufordern (siehe TZ 10) .  

35  7,5 % des Bedarfes in 7 Jahren bedeutet ( 100 010/7,5 0/0)*7 = 93 ,3  Jahre 
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Der RH  verwies auf die erhebl ichen erforderl i chen Mittel von 
1 ,28  Mrd. EUR. Er machte darauf aufmerksam, dass seiner Ansicht 
nach bei der derzeitigen fmanziel len Ausstattung die Sanierung über 
90 Jahre in Anspruch nehmen wird und dies die Gefahr des Verlusts 
der Schutzwirkung und somit wesentl ich höherer Ersatzinvestit ionen 
in  sich trägt (siehe TZ 1 2) .  

1 1 .3 Das BMLFUW teilte in seiner Stellungnahme die Einschätzung des 
RH nicht, wonach Landesschutzwaldkonzepte und Bezirksrahmenpläne 
inkompatibel seien. Es merkte an ,  dass die Landesschutzwaldkonzepte 
autonom von den Ländern erarbeitet worden seien. Die ISDW-Rah­
menpläne a ls Weiteren twicklung durch das BMLFUW würden jedoch 
gemeinsame Kriterien a ls Grundlage aufweisen. Dies ergebe eine 
wesentlich bessere faktengestützte Zielschä rfe in der Definition der 
zu sanierenden Flächen als die der Landesschutzwaldkonzepte. Diese 
dienten in erster Lin ie zur Sicherstellung eines gewissen Anteils der 
Fördermittel durch die einzelnen Landesforstdirektionen. Die Rahmen­
planung des BMLFUW stelle eine sinnvolle Weiterentwicklung der Lan­
dessch utzwaldkonzepte bei wesentlich höherer finanzieller Zielgenau­
igkeit dar. 

Der vom RH ermittelten Größenordnung von J ,28  Mrd. EUR stehe 
eine überschlägige Kostenabschätzung von Seiten des Bundes im 
Zuge der Summierung der Ergebnisse aus dem Jah re 2002 von ca. 
einer Mrd. EUR gegenüber; im Lich te der seit damals aufgetretenen 
Inflation erscheine der vom RH ermittelte Betrag adäquat. 

1 1.4 Der RH  entgegnete dem B MLFUW, dass sich die Inkompatib i l ität der 
Landesschutzwaldkonzepte mit den Bezirksrahmenplänen vor a l lem 
bei den jeweil s  zu sanierenden F lächen zeigte. So wiesen die Landes­
schutzwa ldkonzepte zu sanierende F lächen von 53 5.000 ha aus, die 
l aut ISDW-Rahmenpläne zu sanierenden F lächen betrugen ledigl ich 
227 .000 ha. Der RH hielt daher seine diesbezügl ichen Empfehlungen 
aufrecht. 

12 .1  ( I )  Alternativen zu Objektschutzwäldern bzw. zur raschen Wieder­
herstel lung der verloren gegangenen Schutzwirkung des Waldes sind 
techn ische Anlagen (Lawinengalerien, Steinschlagnetze etc.), d ie aber 
auch zu den natürl i chen Gegebenheiten dazu oder zum Schutz bis zur 
erfolgreichen Aufforstung von Objektschutzwäldern errichtet werden 
können. 

E ine Bewertung der Kosten ergab das fol gende Ergebnis :  Gemäß dem 
Vorarlberger Schutzwaldkonzept 2000 ist von Kosten i n  der Höhe 
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von 241  EUR/ha für Erha ltungsmaßnahmen, 3 .690 EUR/ha für Ver­
jüngungsmaßnahmen und 3 5.255  EUR/ha für Maßnahmen der Wi ld­
bach- und Lawinenverbauung auszugehen. Das Verhältnis der Kosten 
für Erhaltungsmaßnahmen des Schutzwaids zu jenen von Sanierungs­
maßnahmen (Verjüngung) und zu technischen Maßnahmen ergab damit 
eine Relation von I :  1 5 : 1 46. Das heißt, dass der E insatz von 1 .000 EUR 
für die Erhaltung eines SchutzwaIds 1 46.000 EUR an technischen Maß­
nahmen ersetzt, die notwendig sind, wenn der Schutzwald seine Funk­
tion nicht mehr erfül len kann. Dazu kommen noch die Kosten für die 
Wiederbewaldung, um den Schutz auch nach Ende der technischen 
Lebensdauer der Anl age sicherzustel len.  

(2) Bei  einer Betrachtung von möglichen Erträgen repräsentiert ein 
intakter Schutzwald  nach Angaben der damit  befassten Experten 
(bspw. Forsttechnischer Dienst der Wi ldbach- und Lawinenverbauung) 
mindestens (ohne Einrechnung der zusätzl ichen Wirkungen des Waldes, 
wie bspw. der Erholungswirkung) den Wert der technischen Alternative, 
deren Kosten je nach TypJ6 bei etwa 300.000 bis 400.000 E UR/haJ7 

l iegen. Auf die optimi  t isch bewertete Lebensdauer der technischen 
Anlage von 100 Jahren berechnet, ergibt dies Kosten von ca. 3 . 500 EUR 
pro Jahr ( l ineare Abschreibung). Dies kann bei vorhandenem Schutz­
waId als "rechnerischer Ert rag aus Schutzwirkung" angesehen werden. 
Bei einer nachhal t igen Bewirtschaftung können in einem Wirtschafts­
waId ca. 7 ,5 RM Holz pro JahrJ8 entnommen werden. Dies entspricht 
einem Ertrag von ca. 308 EUR/haJ9 und Jahr. In einem Schutzwald 
ist  - soweit überhaupt ein Ertrag mögl ich ist  - dieser Wert wesent­
l ich niedriger - bis zu Nu l l  - anzusetzen .  An Jagdpacht sind übl icher­
weise n icht mehr a ls  1 8  bis 20 EUR/ha Ertrag pro Jahr4° zu erzielen. 
Dies stel l t  ein Verhältnis von 1 :  1 6 : 1 84 dar. Dem durchschnitt l ichen 
Ertrag aus Jagdpacht steht somit ein (sehr optimistisch gerechneter) 
1 6-mal  höherer Ertrag aus Holznutzung gegenüber. Der rechnerische 
Ertrag aus der Schutzwirkung ist das 1 84-Fache des Pachtertrags und 
das E lffache eines höchstmögl ichen Ertrags aus Holznutzung. 

36 Die Wirkungsweise eines optimal wi rksamen Gebirg waldes auf Hängen mit Neigungen 

zwischen 60 % und 100 % auf die Lawinenbildung entspricht dabei durchaus jener 

einer Stützverbauung mittels Schneebrücken. 

J7 Stahlschneebrücke/ha ;  Quell e :  Handbuch technischer Lawinenschutz 

38 Quel le :  Programme for the Endorsement of Forest Certif,cation Schemes (PEFCj 

39 rd. 4 1 EUR/RM bei 100 % Brennholzerzeugung (Fichte, Brennholz weich; Quel le :  Statis­

tik Aust ria, Land- und forstwirtschaftliche Erzeugerpreise Jahresdurchschnitt in Euro 

ohne U St, Produkt Nummer 94 1 )  
40 Angaben der Forstdienste; abhängig von regionalen und lokalen Gegebenheiten können 

auch wesentlich niedrigere oder höhere Erträge erzielt werden (fünf bis zu 70 EUR/ha). 

Bund 2015/ 1 7  
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(3) Zu ebenso deutl ichen Ergebnissen kamen Untersuchungen i n  Öster­
reich und in der Schweiz,4 1 die auch die geschützten Objekte und den 
monetär bewerteten Schutz von Menschenleben in  die Berechnung des 
Werts des SchutzwaIds miteinbezogen. S ie  erbrachten Werte zwischen 
27.000 EUR/ha und 460.000 EUR/ha.42 Der in einer Studie konkret 
bewertete Fal l  von St. Anton am Arlberg ergab z.B. 1 00.000 EUR/ha. 

Wird auf einem ha  ein Holzvorrat von rd. 340 fm43 postul iert, hat jeder 
Festmeter Holz - stehend und lebend - vergl ichen mit einer tech­
nischen Absicherung um 350.000 EUR/ha einen Wert von ca. 1 .030 EUR 
unter der Annahme einer eher kurzen U mtriebszeit im Bergwald von 
100 Jahren ( = techn ische Lebensdauer Verbau).44 

12 .2  Der RH hielt fest, dass 

- tech nische Alternativen ein Vielfaches der Maßnahmen der Sanie­
rung von beeinträchtigten Schutzwäldern bzw. der Erhaltungsmaß­
nahmen kosten ( I :  1 5 : 1 46) und 

der monetäre Wert der Schutzwirkung eines funktionsfahigen 
SchutzwaIds ein Viel faches über den möglichen Erträgen aus der 
Holz- und der Jagdwirtschaft l iegt ( 1 :  1 6 : 1 84). 

Nach Ansicht des RH ist im Schutzwald mögl ichst früh mit Sanie­
rungsmaßnahmen zu beginnen, da  die Bedingungen für nachwach­
sende Bäume in Schutzwäldern aufgrund ihrer meist exponierten Lage 
sehr schwierig sind und eine Wiederherstel lung der vol len Funktions­
fähigkeit zu einem späteren Zeitpunkt nur mehr durch hohen Mittel ­
einsatz für begleitende techn ische Maßnahmen möglich ist. Der R H  
wies darauf hin ,  dass a l le  oben angeführten möglichen Bewertungen 
zeigen, dass ein intakter und lebender Schutzwald sowohl hinsicht­
l ich sei nes Wertes a ls  auch in Bezug auf mögl iche Erträge jeder ande­
ren Form mögl icher Nutzung überlegen ist. Er  betonte, dass die rasche 

4 1  Borsky, Weck-Hannemann, alPS Projekt C.2.5 Sozio-ökonomische Bewertung der 

Schutzleistung des Waldes vor Lawinen, 2009 ; Reiterer, Wertschätzung des Gebirgs­

waides, Österreich ische Forstzeitung, 200 I 

42 Die große Spannbreite der ermittelten Werte ist einerseits durch unterschiedl iche Scha­

denspotenziale im jeweiJ igen Untersuchungsgebiet und andererseits durch unterschied­

liche Bewertungsmethoden zu erklären. 

43 Quelle: Österreichische Waldinventur 2007/2009 

44 Dies entspricht dem Wert von 1 2,5  Fm, 1 8,5 fm oder 2 5, I fm Holzernte in den ver­

schiedenen Qualitäts- und Preisklassen (Jahresdurchschnitte/fm 20 I 3 : Langholz Fichte/ 

Ta nne Kl asse B I b  82,95 EUR, Blochholz Fichte/Tanne Klasse B l a  55,70 EUR, Brenn­

holz weich 4 1 ,06 EUR, Quel le:  Statistik Austria), wobei angenommen werden kann, 

dass die aus den Schutzwäldern zu bringenden Qualitäten eher am unteren Ende des 

Qual itäts- und Preisspektrums eingeordnet werden müssen. Zudem sind gemäß PEFC 

nur ca. 7,5 Vfm Holz pro Jahr nachhaltig entnehmbar. 
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Verbe serung des bestehenden Gebirgswaldes mit hoher Schutzfunk­
tion unbedi ngt notwendig ist,  bevor die Schutzleistung eines Waldes 
n icht mehr vol lständig erbracht werden kann oder in absehbarer Zeit 
eine Reduktion dieser Wirkung eintreten wird.45 

Der RH empfahl  dem BMLFUW und den überprüften Ländern, bei 
der Bewertung und Festlegung von Prioritäten h insichtl ich der Nut­
zung bzw. Auflö ung a l lfä l l iger Nutzungskonfl i kte (z.B. Tourismus im 
Schutzwald) auf die oben dargelegten Richtwerte h insichtlich der Ver­
häl tn isse im Wert und in möglichen Erträgen R ücksicht zu nehmen. 

Zu erwähnen ist,  dass Schutzwälder zusätz l ich zum Schutz gegen 
Lawinen oder Steinschlag - im Gegensatz zu technischen Maßnah­
men - Leistungen im Hinbl ick auf den Wasserhaushalt, Hochwasser­
rückhalt, Bodenstabil isierung, Lu ftqual ität und K l imaschutz erbrin­
gen sowie eine wesentl iche Erholungsfunktion für die Bevölkerung 
haben. D iese Wirkungen s ind in  die dargestel lten monetären Bewer­
tungen nicht einbezogen. 

1 2.3 (1) Das BMLFUW teilte in seiner Stellungnah me mit, dass die in der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung herausragende Bedeutung der 
Schutzwälder im Tou rismusland Österreich sowohl vom BMLFUW in 
den tourismusrelevanten Arbeitsprozessen als auch von den Ländern 
explizit betont und in die Diskussionen zur örtlichen Übernutzung sen­
sibler Bergwaldbereiche laujend eingebrach t werde. A uch die vom RH 
vorgeschlagenen Bewertung ansätze würden in den Gesprächen bei den 
Schutzwaldplattjormen bereits laujend berücksichtigt. 

(2) Die Salzburger Landesregierung teilte in ih rer Stellungnahme mit, 
dass die Fe tlegung, wonach das Kostenverhältn is zwischen Erhal­
tung des Sch utzwaldes, San ierung des Schutzwaldes und Einsatz tech­
n ischer Verbauu  ngen J :  1 5 : 1 4 6  betrage, n icht ganz neu sei. In Forst­
jachkreisen würde, ohne Gewähr, immer von einem Verhältnis von 
1 :  10: 100 gesprochen. Beteiligungsmöglichkeiten der Begünstigten, 
wie im Objek tschutzwald im ForstG vorgesehen, gebe es nur  in einge­
schränkten Bereichen. 

45  z.B. durch Vergreisung des Baumbestands 

Bund 2 0 1 5/ 1 7  
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13.1 ( 1 )  Wesentliche Hemmfaktoren einer ausreichenden Verj üngung und 
damit einer adäquaten Erhaltung von Schutzwäldern waren i n  erster 
Linie der Wildverbiss, aber auch die Waldweide und Aktivitäten i m  
Rahmen des Tourismus (Beunruhigung des Wilds und manchmal direkte 
Schädigungen). I n  einigen Bereiche waren widersprüchliche Forde­
rungen von Naturschutz und Forstwirtschaft feststel lbar. 

(2) Die tatsächlich für Waldweide genutzten Flächen gingen im über­
prüften Zeitraum in a l len Ländern zurück. E inerseits übten von den 
Berechtigten nur mehr ein geringer Teil seine Beweidungsrechte aus, 
a ndererseits wurde die Waldweide oft nur mehr als Vor- und Nach­
weide zum Almbetrieb (der laufend intensiviert wird) genutzt. 

Für Wälder mit Schutzfunktion ist eine konsequente Trennung von 
Wald  und Weide meist die einzige Problemlösung. Allerdi ngs können 
wegen der bestehenden rechtl ichen Gegebenheiten Lösungen nur auf 
der Basis freiwil l iger In itiativen der Betroffenen unter H i l festel lung 
der Behörden gefunden werden.  

(3 )  H insichtlich der Nutzungskonflikte i n  den Bereichen Tourismus 
und Naturschutz gab es bspw. die von der Forstdirektion Vorarlberg 
2004 i ns Leben geru fene J n itiative "Respektiere dei ne Grenzen ", eine 
AufkJä rungskampagne h insichtlich des richtigen Verhaltens im Wald,  
speziel l im Schutzwald. Die I nitiative wurde in  den folgenden Jahren 
auch von den Ländern Oberösterreich (2005), Kärnten und Salzburg 
(2006), Niederösterreich (2007), der Schweiz (2008) sowie Bayern (20 1 1 )  
übernommen. Auch i n  Tirol wurden zahl reiche Aktionen zur Besu­
cherlenkung (z.B. das Tiroler Mountainbike-Model l ,  Netzwerk Natur­
raum Brixental ,  Tourengehen im Wattental)  meist in Zusammenarbeit 
mit öffentlichen und zivilen Institutionen46 gesetzt. 

(4) Für den Naturschutz hat Z.B. stehendes Totholz (eine Form des Nut­
zungsverzichts) zwar eine ökologisch wichtige Funktion, kann jedoch 
im Zusammenhang mit den anderen Nutzungsarten zu wirtscha ftl i ­
chen Nachtei len, Forstschutzproblemen oder Labi l ität von Schutzwäl­
dern führen. D ie Schutzfunktion ist  meist nur durch gezielte forstl iche 
Bewirtschaftung zu erhalten. In Tirol und Vorarlberg nahmen manche 
Waldaufseher auch Funktionen im Rahmen des Naturschutzes wahr. 

46 Z.B. BMlVS, Raumplanung, Naturschutz, Alpenverein, Tiroler Jägerschaft 
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13 .2 ( 1 )  Nach Ansicht des RH können Nutzungsformen, wie Z.B. Waldweide, 
die Erhaltung der Schutzfunktion des Waldes gefahrden. Als Vorberei­
tung der jewei ls  notwendigen Entscheidungen über solche Nutzungen 
ist es nach Ansicht des RH erforderl ich, die verschiedenen Anforde­
rungen (Schutz von Menschen und Gütern, geforderte Nutzung wie 
Weide etc.) zu bewerten, gegeneinander abzuwägen und schl ießl ich 
die erforderlichen Prioritäten zu setzen. 

(2) Der RH bewertete die I n itiativen und Maßnahmen h insichtlich der 
potenziel len Nutzungskonflikte im Bereich Tourismus und Naturschutz 
positiv. Die  Nutzungskonfl ikte betreffend Waldweide hatten sich in  
den  letzten Jahren deut l ich verringert. Der RH empfahl ,  h insichtlich 
mögl icher Nutzungskonfl ikte die Erfordern isse des Naturschutzes mit 
jenen der Forstwirtschaft eng abzustimmen (z .B.  in  den Management­
p länen der Schutzgebiete) . Das größte Gefahrdungspotenzia l  verb l ieb 
somit beim Wildeinfluss (siehe TZ 1 4). 

13 .3 ( ! )  Das BMLFUW füh rte in seiner Stellungnahme aus, dass eine nach­
haltige Lösung von touristischen Nutzungskonflik ten im Bereich der 
Sch u tzwälder bzw. im alpinen Hochlagenbereich nur  durch eine engere 
und langfristige Zusammenarbeit m i t  den Vertretern der Tou rismus­
und Freizeitwirtschaft, durch eine örtlich mit allen relevan ten Pla­
yern abgest immte Besucherlenkung, und durch bewusstseinsbildende 
Maßnahmen fü r  Nu tzergruppen und die zuständigen Veran twortlichen 
möglich sei. Diese Aktivitäten der Zusammenarbeit gingen über rein 
planeri ehe und tech n ische Maßnahmen weit h inaus und würden zur 
Realisierung nachhaltige A nstrengungen und langfristige Perspektiven 
verlangen. Die besonders betroffenen Bundesländer (insb. Vorarlberg, 
Tirol, Salzburg) hät ten in den letzten Jah ren intensive A nstrengungen 
u n ternommen und landesweit eine Basis für einen Bewusstseinswandel 
geschaffen. Die in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung herausra­
gende Bedeutung der Schutzwälder im Tourismusland Österreich würde 
sowohl vom BMLFUW in den tourismusrelevan ten Arbeitsprozessen als 
auch in den Ländern explizit beto n t  und in die Diskussionen zur ört­
lichen Übernutzung sensibler Bergwaldbereiche laufend eingebracht. 

(2) Die Salzburger Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme mit, 
dass mittlerweile die widersprüchlichen Forderungen von Naturschu tz 
und Fors twirtschaft soweit divergen t  seien, dass ein Forschungspro­
jekt Bayern/Österreich in Vorbereitung sei, welches integra tive A nsätze 
zur Bewältigung der widersprüchlichen Forderungen entwickeln soll. 
Geplan ter Start sei im Herbst 201 5. 

Bund 2015/ 1 7  
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A uch in Salzburg sei der Forstdienst in Naturschu tzangelegenheiten 
eingebunden. Vor allem auf Ebene der Forstbehörde erster Instanz sei 
durch die Personalunion in Sachbearbeitung und Sachverständigen­
dienst ein integraler A nsatz m it Leben erfüllt. Der Landesforstdienst 
sehe sich aufgrund seiner Wirkungsziele als Mediator zwischen den 
un tersch iedlichen Interessensgruppen am Wald. 

(3) Die Tiroler Landesregierung wies in ih rer Stellungnahme dara uf 
h in,  dass zur Vermeidung von Nutzungskonflikten im Jah r  2 0 1 4  das 
Programm "Bergwelt Tirol - Miteinander Erleben " gestartet worden 
sei und dieses Programm zur Zeit sehr erfolgreich mit  a llen beteiligten 
Institutionen umgesetzt werde. Innerhalb dieses Programms komme es 
zur Festlegung von Prioritä ten (sogenannte Schutzgüter) ,  wobei dem 
Objektschutzwald höchste Priorität zukomme. Mögliche Nutzungs­
konflikte mit dem Naturschu tz würden s tets vorab mit der Abteilung 
Umwelt abgestimmt. 

(4) Die Vorarlberger Landesregierung teilte in ih rer Stellungnahme 
mit, dass die In itiative " Respektiere deine Grenzen " n ich t nur  ein rich­
tiges Verhalten im Wald bzw. Schutzwald, sondern auch außerhalb des 
Waldes, wie z.B. auf den Freiflächen der Hoch lagengebiete als beson­
ders wertvolle Wildlebensräume fördern solle, damit das Wild n ich t in 
den Deckung bietenden Wald verdrängt werde. 

14.1 ( 1 )  Das anteilige Ausmaß  der fehlenden Verjüngung i n  Schutzwald­
flächen (bundesweit 76 0/0) l ag zuletzt zwischen 62,5 % i n  Vorarlberg, 
74,5 % in Salzburg und 80,4 % in Tiro\ . Im Zeitvergleich hatte sich 
die Situation i n  Tirol, Vorarlberg und bundesweit verbessert und i n  
Salzburg geringfügig verschlechtert (siehe TZ 3 u n d  Tabelle 4). 

(2) Verbiss durch Schalenwild ist ein wesentl icher Hemmfaktor für 
die Verjüngung im Schutzwald und beeinflusst damit dessen Stabi­
l ität negativ. Im Bergwaldprotokoll verpfl ichtete sich Österreich u .a .  
dazu, Schalenwildbestände auf jenes Maß zu begrenzen, welches eine 
natürl iche Verjüngung standortgerechter Bergwälder ohne besondere 
Schutzmaßnahmen ermöglicht. Die Kompetenz zur Erfüllung d ieser 
Verpfl ichtung lag jedoch n icht beim Bund, sondern bei den Ländern 
(Jagdgesetze). 

D ie  Österreichische Waldinventur enthält ein Modul,  das die Verbiss­
beeinflussung (Verbiss des Leittriebes an einer Baumart) der Schutz­
waldflächen mit Verjüngung ausweist. 
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Tabelle 9: Verbissbeeinflussung im Schutzwald mit Verjüngung 

mit Verbiss ohne Verbiss Summe 

1.000 ha in  % 1.000 ha in % 1.000 ha 

Salzburg 11 84,6 2 15,4 13 

Tirol 13 72,2 5 27,8 18 

Vorarlberg 5 100,0 ° 0,0 5 

Bund 63 78,7 17 21,3 80 

Quelle: Österreichische Waldinventur 2007/2009 

Die  Ergebnisse weisen eine sehr hohe Verbissbelastung jener Schutz­
waIdflächen aus, d ie  durch ihre Verjüngung positiv zur Stabi l ität bei­
t ragen sol len.  

(3) Dem Problem des Wildeinflusses auf den Wal d  Rechnung tragend, 
richtete das BMLFUW 2004 ein bundesweit einheitl iches Wi ldeinfluss­
monitoring e in .  Die Ergebnisse zeigten in a l len überprüften Ländern 
eine deutl iche Erhöhung der Verjüngungsflächen m it starkem Wild­
einfl uss, was ine  Versch lechterung des Zustands bedeutet: 

Abbi ldung 1 :  W ildeinfluss 
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Quellen: BMLFUW, Ämter der Landesregierungen; Berechnung RH  
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Der Antei l der Verjüngungsflächen mit starkem Wi ldei nfluss an der 
gesamten Waldfläche betrug zuletzt 56,6 % in Sa lzburg, 56,8 % i n  
Tirol  und 7 1 ,2 Ofo in  Vorarlberg. 

Bund 201 5/ 1 7  
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Das Ergebnis des in  Vorarlberg eingerichteten Wi ldschadenskontrol l ­
systems stellte im Gegensatz zum Wildeinflussmonitoring  des Bundes 
im Vergleichszeitraum (2006 bis 20 1 2) statt eines Anstiegs des starken 
Wildeinflusses von 60 % auf 7 1 ,2 % eine Verringerung des Anteils der 
als untragbar beein flussten Vergleichsflächen von 50 % auf 44 % fest. 
Für das Wildschadenskontrol lsystem werden von den Jagdverfügungs­
und -nutzungsberechtigten auf Verjüngungsflächen eingezäunte Ver­
gleichsflächen (zur Verhinderung des Eindringens von Schalenwild47) 
errichtet und unterhalten, um eine Beobachtung der Verjüngung mit  
und ohne Wildeinfluss zu ermöglichen. Im  Jahr 20 1 3  bestanden in 
Vorarlberg rd. 1 . 500 Vergleichsflächen, jedoch nur rd. 1 30 nicht e in­
gezäunte Beobachtungspunkte für das Wi ldeinfl ussmon itoring. 

(4) Der Tiroler Waldbericht 20 1 2  enthielt eine Abschätzung der Wald­
schäden durch Schalenwild im Ertragswald, wozu auch der Schutzwald 
im  Ertrag zählt. Für e ine Fläche von 1 4.000 ha mit starkem Wildeinfluss 
wird der jährl iche Schaden an der Wal dverjüngung mit 4,2 M io. EUR 
und jener durch Schälung von Waldbeständen mi t  2 ,4  Mio.  EUR, sohin 
gesamt mit rd. 6,6 Mio.  EUR jährl ich angegeben. Dies entsprach rund 
der Hälfte der bezahlten Jagdpacht oder fast den jährlich durchschnitt­
l ich eingesetzten Geldern für Maßnahmen im Schutzwald in  Tiro \ .  

(5)  E in  speziel l  auf die Anforderungen der  Schutzwälder zugeschn itte­
nes und auf die Entwicklung der gesetzten Maßnahmen nach Ende der 
konkreten Projekte gerichtetes Wildeinfluss-Monitoringsystem bestand 
in den überprüften Ländern n icht. 

In Salzburg waren Maßnahmen für Monitoring wegen fehlender Per­
sonalressourcen auf einzelne, aktuel le  Projekte beschränkt. 

In Tiro l  war die Aufnahme der für das Wildeinflussmon itoring erfor­
derl i chen Datengrundlage durch eine i ntensive Erhebung der Wald­
verjüngung ausgebaut worden.48 Da auch Daten weiterer Systeme 
(z.B. Bioindikatorennetz, Bodendauerbeobachtung) genutzt wurden, 
war eine Absti mmung der Verfahren bzw. ein Vergleich der D aten 
n icht immer möglich. Ziel war es, Waldmonitoring nicht nur auf Ver­
jüngung zu beschränken, sondern ein Gesamtmonitoring der Wälder 
aufzubauen und Synergieeffekte mit der Waldtypisierung herzustellen. 

In Vorarlberg fanden zwar bei flächenwirtschaftl ichen Projekten und 
Förderprojekten im Rahmen der Ländl ichen Entwicklung nahezu jähr-

47 Die Einzäunung ermöglicht es, auch den Keiml ingsverbiss zu erfassen. 

48 Während bundesweit für das Wildeintlussmonitoring pro Bezirk mindestens 40 Verjün­

gungstlächen auszuwählen sind, wurden im Land Tirol zuletzt 9 1 6  Punkte beobachtet. 
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l ich Begehungen49 sta t t ,  ein institut ional isiertes System der Berichter­
stattung über Zustand und Veränderung der F lächen bestand jedoch 
nicht. Das bestehende Wi ldschadenskontrol lsystem wurde n ich t  im 
Sinne eines Waldmonitorings mit Verjüngungsprojekten verschnit­
ten, sondern diente primär als Grundlage für die Abschusspl anung 
und Bewirtschaftung des Schalenwi lds. 

14.2 ( 1 )  Nach Ansicht des RH ist dem Wildverbiss wegen der mögl ichen 
negativen Auswirkungen auf die Schutzfunktion  des Waldes und der 
daraus erwachsenden potenziel l en Kosten (siehe TZ 1 2 ) hohes Augen­
merk zuzuwenden. Die Widersprüche in  den Aussagen des Wi ldein­
flussmonitorings und des Wil dschadenskontro l lsystems weisen auf 
mögl iche Schwächen in  der Erhebung des Wi ldein flusses hin .  Er emp­
fahl dem BMLFUW und dem Land Vorarlberg, die vorhandenen Sys­
teme auf ihre Aussagekraft hin zu untersuchen und festzuste l len, ob 
die negativen Entwicklungen laut Wi ldeinflussmonitoring auf den tat­
sächl ichen Wildeinfluss oder auf die Erhebungsmethode zurückzufüh­
ren sind. Der RH empfahl zu evaluieren, durch welche Maßnahmen (z.B. 
Erhöhung der Kontro l lzaundichte, Einrichtung bei Förderprojekten, 
Organ isation des Berichtswesens) und mit welchem Mitteleinsatz eine 
Adaptierung bzw. Weiterentwicklung des Wildschadenskontro l lsystems 
im Sinne eines flächendeckenden Monitoringsystems erfo lgen könnte 
und d ieses gegebenenfa l l s  einzurichten. 

(2) Der RH kritisierte, dass ein speziel l  auf die Anforderungen der 
Schutzwälder zugeschnitt enes, auf die Entwicklung der gesetzten Maß­
nahmen nach Ende der konkreten Projekte gerichtetes Wi lde influss­
Monitoringsystem feh lte. Nach Ansicht des RH sind gesicherte und 
aktuel l e  I n formationen über Zustand (siehe TZ 2,  6) und Entwicklung 
der Schutzwälder jedoch unerlässl ich, um diese effIzient und nach­
ha l t ig  zu betreuen sowie langfristig zu erhal ten. Nur bundesweit ein­
heitl iche Monitoringsysteme können den Erfo lg oder Misserfolg ein­
zelner Maßnahmen und ein Gesamtbi ld des Zustands geben. Dies ist 
eine Voraussetzung, um Projekte in  ihrer Gesamtheit zu p lanen und zu 
steuern sowie Fördermittel noch ziel orientierter einzusetzen. 

(3) Der RH stel lte fest, dass die Vorhaben h insicht l ich Monitoring 
in  Konzeption und U msetzung in Tirol am weitesten fortgeschritten 
waren. Mit dem bestehenden Wildschadenskontro l l system waren auch 
in Vorarlberg bereits strukture l le  Grundlagen für ein künftiges Wald­
monitoring  (s iehe TZ 6) geschaffen .  Er  kri t isierte h ingegen, dass in  
Salzburg noch kei n institutional isiertes, flächendeckendes Monitoring­
system bestand. 

49  hauptsächlich WLV, Bezirksforsttechniker und Waldaufseher im Rahmen ihrer Tätig­

keit 
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(4) Der RH  bewertete die in  Tirol vorgenommene Bewertung der Wi ld­
schäden positiv und empfahl den Ländern Salzburg und Vorarlberg 
ähnl iche Bewertungen des Wi ldeinflusses, wie sie der Tiroler Waldbe­
richt enthält, vorzunehmen. Dadurch könnte durch eine Erhöhung der 
Transparenz der fInanziellen D imension des Wi ldeinflusses ein zusätz­
l icher Anstoß für eine Verbesserung der Situation erfolgen. 

( 5) Nach Ansicht des RH  weisen die Zahlen des Tiroler Waldberichts 
(Schaden von rd. 6,6 M io. EUR gegenüber 5,97 Mio.  EUR für M aß­
nahmen im Schutzwald in  Tirol 201 2) darauf hin ,  dass durch den zu 
hohen Wi ldbestand dem öffentl ichen Interesse an  einem funktionie­
renden Schutzwald (und der Vermeidung der sich daraus ergebenden 
wirtschaftl ichen Folgen bei dessen Zusammenbruch) n icht entsprochen 
wurde. Fehlende oder mangelhaft vol lzogene Regelungen in den Jagd­
gesetzen führten dazu, dass I nvestit ionen aus kofinanzierten Projekten 
(EU, Bund, Länder) Schäden aus Wi ldverbiss z.T. in der gleichen Grö­
ßenordnung gegenüberstehen. Zudem wurde die Forderung aus dem 
Bergwaldprotokoll (und damit gel tendem Bundesrechtl, Schalenwild­
bestände auf jenes Maß zu begrenzen, welches eine natürl iche Verjün­
gung standortgerechter Bergwälder ohne besondere Schutzmaßnah­
men ermögl icht, nicht erfüllt. Der RH verwies auf seine Empfehlung 
an  die überprüften Länder, die Best immungen des Bergwaldprotokol ls  
i n  ihrem Kompetenzbereich umzusetzen (TZ 7) .  

14 .3  ( 1)  Das BMLFUW verwies in seiner Stellungnahme in diesem Zusam­
menhang (Wildeinjluss durch Schalenwild ist e in  wesentlicher Hemm­
faktor fü.r die Verjüngung im Schutzwald und beeinjlusst damit  dessen 
Stabilität negativ) auf seine umfangreichen Bemühungen insb. auch 
im Rahmen des ForstEtJagd Dialogs. 

{2} Die Vorarlberger Landesregierung verwies in ih rer Stellungnahme 
auf das Wildschadenskontrollsystem, mit  dem ein landesweites Moni­
toringsystem lJorliege, welches auch die Projektgebiete einbeziehe. 

14.4 Zur Stel lungnahme der Vorarlberger Landesregierung entgegnete der 
RH,  dass das Wi ldschadenskontrollsystem ein geeignetes Instrument 
zur Erhebung und Darstel lung des Wi ldeinflusses darstel lt. Die Daten 
aus bestehenden Kontrol lzäunen wurden jedoch meist nur zur Scha­
densfeststel lung herangezogen, nicht aber flächendeckend mit den 
Daten aus den Verjüngungsprojekten verschnitten. Daher waren nach 
Ansicht des RH zwar die strukturel len Grundlagen vorhanden, das 
Monitoringsystem insgesamt aber noch unvol l ständig. Es bestand  zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung kein institutional isiertes, auf die Erfor­
dern isse des Schutzwaids zugeschnittenes, langfristiges Monitoring­
system. 

3 5 1  
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15 . 1  ( I )  Die Umsetzung von Maßnahmen gegen die flächenhafte Gefahrdung 
des Bewuchses, deren Feststel lung im Rahmen des ForstG erfo lgte, l ag 
(über die Be t immungen des Jagdrechts) in  der Kompetenz der Län­
der. Das ForstG statuierte ein gegen jedermann gerichtetes Verbot der 
"Waldverwüstung", worunter grundsätzl ich die offenbare flächenhafte 
Gefährdung des Bewuch es zu verstehen ist. Wird diese durch jagd­
bare Tiere verursacht, so fä l l t  sie n icht unter den Begriff Waldverwüs­
tung; vom Forstaufsichtsdienst (mitte lbare Bundesverwaltung) sind 
ledigl ich Gutachten über Ursache, Art und Ausmaß von wa ldgefahr­
denden Wi ldschäden zu erstatten und der Jagdbehörde (Länder im 
eigenen Wirkungsbereich) Vorschläge zur Abste l lung dieser Gefahr­
dung zu unterbreiten.50 

Die Anzahl der forst- und jagdgesetzl ichen Gutachten gegen eine flä­
chenhafte Gefährdung des Bewuchses stel lte sich wie folgt dar:  

Tabelle 10: Flächenhafte Gefährdung des Bewuchses durch Wild 

(Anzahl der Gutachten nach Forst- und Jagdgesetzen 2008 bis 2012) 

Gutachten davon davon ha Schutzwald mit 
ForstG Jagdgesetz Verbiss pro Gutachten 

Anzahl in ha 

Salzburg 81 62 19 136 

Tirol 649 418 231 20 

Vorarlberg 70 70 0 71 

QueLLen: BMLFUW, Ämter der Landesregierungen; Berechnung RH 

35 2  

Vergleicht man d i e  von  den Gutachten umfassten Flächen Schutz­
wald mit Verbissbeeinflussung (Tabel le  9), so zeigen die Daten die sehr 
geringe Anwendung der Instrumente der forst- und jagdgesetzl ichen 
Gutachten im Land Salzburg auf.5 1 In Tirol wurden die Instrumente 
relativ häufIg genutzt. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft  hat jährl ich einen Bericht über Art und Ausmaß der 
flächenhaften Gefcihrdung des Bewuchses durch Wi ld  und über den 
Erfolg getroffener Maßnahmen im Internet zu veröffentl ichen . 52 Der 
letzte Wildschadensbericht bezog sich auf das Jahr 20 10 .  Grundlage 
de Berichtes waren Ausmaß und zeitliche Entwick lung der Wi ldschä-

50 § 1 6  Abs. 5 ForstG 

51 Das Verhältnis der Schutzwaldflächen beträgt: T : S : V wie I : 0,73 : 0,24 

52 § 1 6  Abs. 6, ForstG 
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den im  Rahmen der Österreichischen Wal di nventur und des Wi ldein­
flussmonitorings auf Mehrjahresbasis. 

(3) Einen Beschwerdefa l l  gegen einen Bescheid der Tiro ler Landesre­
gierung vom Jul i  20 1 1  betreffend Abschussplan und Maßnahmen zur 
H intanhaltung von Wildschäden hatte der VwGH im September 20 1 3 53 
entschieden. D ieses Verfahren zeigte die Komplex ität auf, zu einer 
rechtl ich mängelfreien Reduktion des Wi ldstands durch Erhöhung der 
Abschussvorschreibungen zu gel angen. Der VwGH statuierte, dass die 
Feststel lung einer flächenhaften Gefährdung des Bewuchses in  den 
Kompetenzbereich des Forstrechtes fäl lt und die seitens der Forstver­
waltung angewandten Methoden der Stichproben auswahl  der Untersu­
chungsobjekte und die Verbiss- und Schälschadenqual i fIzierung außer 
Streit stünden. Weiters wies der VwGH darauf h in ,  dass die seitens 
der Forstverwaltung angewandte Methode der rechnerischen Erm itt­
lung der Wi ldbestände aus den Abschusszahlen bei der Erste l lung der 
Abschusspläne zu berücksicht igen ist. Zudem verwies der VwGH auf 
den Umstand, dass die in  ei nem Erlass des BMLFUW enthaltenen Rege­
lungen bezüglich des Vorl iegens einer fl ächenhaften Gefährdung des 
Bewuchses mangels des Vorl iegens einer rechtsverbindl ichen Norm 
für ihn nicht b indend waren. 

1 5.2 ( 1 )  Der RH  krit isierte, dass die E in leitung eines jagdbehörd l ichen Ver­
fahrens zur Anordnung von Maßnahmen zur Hintanhaltung von Wild­
schäden inha lt l ich das Vorl iegen einer bereits flächenhaften Gefähr­
dung des Bewuchses erfordert und damit keine präventive, sondern im  
günstigsten Fa l l  nur  eine sanierende W irkung entfalten kann.  E r  wies 
darauf hin, dass der Bund zur Zeit der Gebarungsüberprüfung aus kom­
petenzrechtl ichen Gründen nicht in der Lage war, selbst und unmit­
telbar w irksame Maßnahmen gegen übermäßigen Wi ldeinfluss und 
die damit zusammenhängenden Schädigungen zu treffen.  Er konnte 
somit die von ihm eingegangene (und in den ästerreichischen Rechts­
bestand übernommene) Verpflichtung aus dem Bergwaldprotokoll nicht 
unmittelbar erfül len .  Er  war dabei u .a .  von der unterschied l ichen Per­
sonalausstattung i n  den einzel nen Ländern abhängig, was sich nach 
Ansicht des RH  auch in  der Anzahl der abgegebenen Gutachten (sehr 
geringe Anwendung dieser I nstrumente in Salzburg) zeigte. Der R H  
verwies auf seine Empfehlung, den Personaleinsatz zur Vol lziehung 
des ForstG zu evalu ieren (siehe TZ 20). 

53 ZI 201 1 /03/0 1 77-8 vom 1 8. September 201 3 
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(2) Der RH  kritisierte zudem, dass der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur Zeit der Gebarungs­
überprüfung hinsichtlich der Berichtslegung beim Wi ldschadensbe­
richt in Verzug war. Er erachtete jedoch eine jährliche Erste l lung die­
se Berichts, d ssen wesentl iche Grundlagen nur auf Mehrjahresbasis 
vorl iegen, für nicht s innvo l l .  Der RH empfahl  dem BMLFUW, im Sinne 
einer Verwaltungsoptimierung auf eine Änderung der Verp flichtung 
zur jährl ichen Berichtslegung im ForstG hinzuwirken und eine zeit­
l iche Abstimmung m it der Österreichischen Wald inventur und dem 
Wi ldeinflussmonitoring vorzunehmen. 

(3)  Der RH kritisierte weiters, dass der im ForstG nicht näher spezifI­
zierte Begriff der "fl ächenhaften Gefahrdung des Bewuchses" b isher 
nicht im Verordnungsweg rechtsverbindl ich m it Inha l t  erfül l t  worden 
war. Er empfah l  dem BMLFUW, dies auf der Grundlage des zitierten 
Erkenntnisses des VwGH nu nmehr vorzunehmen. 

15 .3 Das BMLFUW führte in seiner Stellungnahme aus, dass der Erlass einer 
Verordnung zur Definition des Begriffs der "flächenhaften Gefährdung 
des Bewuchses durch jagdbare Tiere" n ich t geboten sei, da es s ich bei 
diesen Regelungsinhalten lediglich um behörden interne Handlungsan­
weisungen an die Organe des Forstaufsich tsdienstesjür deren Gutach­
tenserstellung handle. Damit würden aber keine Rech tsvorschrijten, die 
sich mi t  ih rem Inhalt an Rechtsunterwo'ifene richten, begründet (keine 
Rechte oder Pflichten nach außen). Diese ergeben sich erst im allfällig 
nachfolgenden jagdrechtlichen Veifahren. A us dem zitierten Erkennt­
n is des VwGH sei eine solche Forderung auch n icht ableitbar. 

Hinsich tlich des zeitlichen Verzugs bei der Berichtslegung zur Wild­
schadenssitua tion h ielt das BMLFUW fest, dass die Wildschadensbe­
rich te für die Jah re 2 0 1 1 ,  2 0 1 2  und 2 0 1 3  seit 5. Mai 20 1 5  auf der 
Internetseite des BMLFUW verfügbar seien. Die gemeinsame Veröf­
fentlichung der drei Berich te sei in der Tatsache begründet, dass Erhe­
bungen über Wildschäden und Wildeinfluss aus Kostengründen sowie 
aus praktischen Gründen derzeit nur  in mehrjährigen A ufnahmezy­
klen durchgefüh rt werden können. So seien in den nun  vorliegenden 
Wildschadensberichten die 2 0 1 4  veröffentlich ten Ergebn isse der letz­
ten dreijäh rigen Erhebungsrunde des Wildeinflussmonitorings einge­
arbeitet worden. Das BMLFUW werde, so die gesetzlichen Rahmen­
bedingungen dies weiterh in vorsehen, selbstverständlich auch künftig 
jäh rliche Wildschadensberich te veröffentlichen. Dabei sei jedoch zu 
beachten, dass die zugrundeliegenden Datensätze zumindest noch in 
den kommenden Jah ren auf mehrjäh rigen Erhebungszyklen beruhen. 

Bund 2 0 1 5/ 1 7  
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1 5.4  Der RH  entgegnete dem BMLFUW, dass eine Defm ition des Begriffes 
"flächenhafte Gefährdung des Bewuchses durch jagdbare Tiere" im  
Rahmen einer Verordnung zu  einer Harmon isierung der abzuführen­
den jagdbehördl ichen Verfahren beiträgt. D ie Bewertungsmethoden 
wären einer höchstgerichtl ichen Überprüfung zugängl ich und mit ent­
sprechender Rechtsverb indl ichkeit ausgestattet. Adressaten einer d ies­
bezügl ichen Verordnung wären neben den Verwaltungsbehörden auch 
Grundeigentümer, die im jagdbehördl ichen Verfahren ParteisteI lung 
besitzen. 

H insichtlich des Wi ldschadenberichts entgegnete der RH, dass eine 
jährl iche Veröffentl ichung von Daten, die nur in  mehrjährigen ZykJen 
erhoben werden, nicht ökonomisch erscheint. Er hielt daher seine Emp­
fehlung aufrecht. 

16.1 ( 1 )  I m  Bergwaldprotokoll verpfl ichtete sich Österreich u.a. ,  Schalen­
wildbestände auf jenes Maß  zu  begrenzen, welches eine natürl iche Ver­
jüngung standortgerechter Bergwälder ohne besondere Schutzmaß­
nahmen ermöglicht (siehe TZ 7) .  Die Kompetenz zur Erfül lung dieser 
Verpflichtung lag jedoch n icht beim Bund, sondern bei den Ländern 
(Jagdgesetze). 

(2) E in  wesentliches Element der Prävention von Wi ldschäden war die 
Wildstandsregul ierung und damit die Abschussplanung und die Erfül­
lung der dari n  festgelegten Mindestabschüsse. Die  folgende Auswer­
tung zeigt die Situation am Beispiel des Rotwi lds, das bei einem Über­
bestand wesentlich zu Verbiss- und Schälschäden im Wald beiträgt : 
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Tabelle 1 1 :  Rotwild Bejagung 

2009 2010 2 0 1 1  2 0 1 2  

Stück in % Stück in % Stück in % Stück 

Salzburg 
Abschussplan 6.925 100,0 6 .683 100,0 6.873 100,0 6.633 

Abschüsse 6.261 90,4 6.026 90,2 6.037 87,8 6.693 

Differenz 664 9,6 657 9,8 836 12 ,2  - 60 

Tirol 
Abschussplan 13. 369 100,0 13 .245 100,0 12 .548 100,0 10.894 

Abschüsse 11.631 87,0 1 1.386 86,0 9.154 73,0 9.283 

Differenz 1.738 13,0 1 .859 14,0 3.394 27,0 1.611 

Abschussplan 2 .515 100,0 2.781 100,0 3.138 100,0 3 .349 

Abschüsse 2 .337 92,9 2.951 106,1 3.119 99,4 3.048 

Differenz 178 7,1 - 170 - 6,1 19 0,6 301 

QueLLen :  Ämter der Landesregierungen; RH 

Abbildung 2 :  Anzahl  der Abschüsse (So l l- Ist-Vergleich) 
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2 0 1 3  Durchschnitt 

Stück in % Stück 

6 . 588 100,0 6.740 

6.853 104,0 6 .374 

- 265 - 4,0 366 

11 .167 100,0 12 .245 

9.255 82,9 10.142 

1 .912 17,1 2 .103 

3 .337 100,0 3.024 

3 .215 96,3 2.934 

122  3 , 7  90 

TiroL Abschussplan (SoLL) 

TiroL Abschüsse ( Ist) 

in % 

100,0 

94,6 

5,4 

100,0 

82,8 

17,2  

100,0 

97,0 

3,0 

Salzburg Abschussplan (SoLL) 

Salzburg Abschüsse (Ist) 

VorarLberg Abschussplan (SoLL) 

VorarLberg Abschüsse ( Ist) 
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Die Planvorgaben wiesen im Zeitraum 2009 bis 20 1 3  in  den Bundes­
ländern Salzburg (- 4,9 0/0) und Tirol  ( - 1 6, 5 0/0) fal lende Tendenz auf, 
in  Vorarlberg stiegen die Vorgaben (+ 32,7  0/0) an .  Die durchschnitt­
l iche Erfüllung der Abschussplanung lag in Salzburg bei 94,6 0/0, i n  
Tirol betrug sie 82,8 % und in  Vorarlberg wurden 97,0 0/054 erreicht. 
Die Bedeutung einer solchen Abweichung der Abschüsse von den 
Planwerten zeigte eine in Tirol  angewandte Model l rechnung, aus der 
sich aus einer Mindererfül lung von 1 .000 Stück nach drei Jahren ein 
zusätzl icher Wi ldbestand von 3.720 Stück ergab. 

16.2 ( 1 )  Der RH wies kritisch darauf hin ,  dass W ildschäden eine erhebl iche 
Belastung für die Funktionsfähigkeit von Schutzwäldern darstel lten 
und insbesondere mehr als die Häl fte al ler Verjüngungsflächen des 
Waldes einem starken Wi ldei nfluss unterlagen. Er sah darin  langfris­
tig e in R isiko für die Stabil ität der Schutzwälder. 

(2) Der R H  kritisierte, dass die überprüften Länder ihrer Pfl icht nach 
dem Bergwaldprotokoll n icht ausreichend nachkamen und die Mög­
l ichkeiten einer effektiven Wildschadensprävention in Schutzwäldern 
nicht ausreichend nutzten (siehe TZ 1 7  bis 1 9) .  Er kritisierte in diesem 
Zusammenhang insbesondere auch die Verminderung der Abschuss­
planwerte in Salzburg (- 4,9 0/0) und Tirol (- 1 6, 5 0/0) sowie die ungenü­
gende Erfüllung der Mindestabschussverpflichtung speziell in Tirol (nur 
82,8 0/0) .  Er  betonte die starke Auswirkung relativ geringer Abschuss­
ausfalle auf den Wi ldbestand. 

Der RH empfahl den überprüften Ländern, auf die Erfül1ung der Min­
destabschussverpfl ichtungen hinzuwi rken und bei  der Berechnung der 
Planerfüllung aussagekräftige Berechnungsmethoden anzuwenden. 

16.3 ( 1 )  Die Salzburger Landesregierung bestätigte in ih rer Stellungnahme 
die Zah len des RH. Die Krit ik an der Verminderung der A bschuss­
planwerte sei insofern nicht schlüssig, a ls dies völlig außer Acht lasse, 
dass über die in den Plänen angeordneten Mindestabschüsse h inaus 
eine deutliche Steigerung der Abschusszahlen geschafft worden sei. 
Die Vorgaben seien zwischen 2009 und 2 0 1 4  um ca. 400 Stück Rot­
wild gesenk t  worden, die A bsch usszah len hätten sich im seiben Zeit­
raum um ca. 300 Stück erhöht. A uch würde sehr eindringlich auf die 

54 In  Vorarlberg war die Berechnung der Abschussplanerfül lung aber dadurch verfalscht, 

dass bei der Mindestvorgabe und bei der Berechnung ihrer Erfül lung zwei verschie­

dene Grundgesamtheiten verwendet wurden. Obwohl bei der Pla nung der separat fest­

gelegte Hächstabschuss hochwertiger Trophäenträger nicht mitgezählt wurde, waren 

diese bci der Abschussplanerfüllung hinzugezählt. Daraus ergab sich eine systema­

tisch bedingte, unzureichende Abschussplanerfü llung beim Kahlwild, die jedoch für 

eine angestrebte Reduktion des Bestandes entscheidend ist. 
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Erfüllung der Mindestabsch üsse hingewirkt. Die Berechnung der Plan­
erfüllung erfolge anhand der Angaben bei verpflich tenden Meldungen. 

(2) Die Tiroler Landesregierung wies in ih rer Stellungnahme erneut auf 
die Novelle 2 0 1 5 zum Tiroler Jagdgesetz h in. Die Abschusspläne seien 
in den vergangenen zehn Jah ren, insbesondere bei Rotwild, sukzessive 
angehoben worden. Oftmals sei jedoch die Einhaltung der Abschuss­
pläne h inter den Vorgaben zurückgeblieben. 

(J) Die Vorarlberger Landesregierung entgegnete in ih rer Stellung­
nahme, dass in Vorarlberg in der jäh rlichen A bschussplanung zwi­
schen Mindest- und Höchstabschüssen unterschieden werde. Darüber 
h inaus bestehe die Möglichkeit, in den Wildregionen Mehr- und Kon­
tingentabschüsse zu verteilen. Der Mindestabsch uss sei jene Menge, 
die in der Wildregion unbedingt zu erlegen sei. Gerade beim Gams­
und Steinwild bestehe aufgrund der besonderen Lebensraumnutzung 
keine zwingende Abschu durchführung. Die Abschüsse würden auf­
grund der jagdlichen Interessen ohnehin getätigt; somit würden in die­
sen Bereichen wenig Mindestabschüsse, jedoch Höchstabschüsse zur 
Begrenzung der Abschüsse zugeteilt. Letztendlich sei jedoch n ich t die 
Benennung der Freigabe (als Mindest- oder Höchstabsch uss), sondern 
die Anzahl erlegter Stücke, aufgeteilt nach Geschlech t und Alter, erheb­
lich. Speziell beim Rot- und Rehwild werde in Vorarlberg im beson­
deren Maße darauf geachtet, dass in der Regel wesentlich meh r weib­
liche Tiere als männliche in den Mindestabschussvorgaben verteilt 
würden. Trotz Einbezug der Höchstabschüsse in die Abschussstatistik 
würden in der Regel auch wesentlich mehr weibliche (Reproduktions­
träger) als männliche Tiere erlegt. In der Berechnung und Beurteilung 
der Absch us planer fü llung sei daher das Verhältn is von Mindestab­
schussvorgaben zu den insgesamt tatsächlich erlegten Stücken, getrennt 
nach Geschlech t, entscheidend. Dass die Abschüsse von Hirschen der 
Klasse I und Tl zu den Hirschabschüssen hinzugerechnet würden, stelle 
a us biologischer Sich t jedenfalls keine " Verfälschung "  der Berechnung 
dar, weil dieseja auch zu den entnommenen männlichen Stücken zähl­
ten und daher auch in der Gesamtentnahme und somit im Vergleich zu 
den vorgegebenen Mindestabschüssen mi/einbezogen werden müssten. 
Außerdem füh re die Berücksich tigung aller Jagdgebiete (auch solcher, 
in denen ein geringer oder kein Mindestabsch uss vorgeschrieben wor­
den ist) und aller getätigten Abschüsse zu einer realistischen und aus­
sagekräftigen Gesamtdarstellu ng. 

16.4 ( 1 )  Der RH entgegnete der Salzburger Landesregierung, dass eine Ver­
minderung der Abschussplanwerte bei gleichen Abschusszahlen natur­
gemäß und mathematisch l ogisch zu einer Verbesserung der Abschuss-

Bund 201 5/ 1 7  
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planerfüllung führte, jedoch nicht dem planmäßig festzulegenden 
Erfordern is einer Reduktion des Wi ldstands entsprach. 

(2) Der RH entgegnete der Vorarlberger Landesregierung, dass unter­
schiedl iche Grundgesamtheiten bei der Abschussplanung und der 
Abschusserfüllung rein  statistisch jedenfal ls  zu einer Verfä lschung 
des Erfül lungsgrades führten. 

17 . 1  I n  Salzburg enthielt das Jagdgesetz 1 99355 u.a. die Zielsetzung, "untrag­
bare Wi ldschäden an der Vegetation zu vermeiden".56 

Als Grundlage für eine ökol ogisch orientierte Lösung des Wald-Wild­
Umweltkontlikts l ieß die Salzburger Landesregierung im Jahr 1 993 ein 
Gutachten betreffend die Wi ldökologische Raumplanung und R icht­
l in ien für das Schalenwildmanagement erstel len.  Die Ergebn isse der 
Studie fanden insoweit E ingang in das Jagdgesetz, als Wildräume 
(Lebensräume) des Rot-, Gams- und Steinwilds und Wi ldregionen 
durch Verordnung festgelegt wurden. E ine tlächendeckende und syste­
matische Detailplanung wurde nicht mehr durchgeführt. 

Mit Ausnahme von Freizonen durfte der Abschuss des Rot-, Gams-, 
Stein- und Rehwi ldes nur im Rahmen eines Abschussplans, der in der 
Regel M indestabschusszahlen festlegte, erfolgen. Bei dem im Wege 
einer Verordnung der Landesregierung zu erlassenden, für drei Jahre 
geltenden Abschussplan war die Vermeidung waldgefährdender Wild­
schäden zu berücksichtigen. 57 

Sowohl bei der E rlassung der Abschusspläne als auch bei den darauf 
aufbauenden, mit Bescheiden der Bezirksjägermeister ( im Einverneh­
men mit dem Jagdinhaber und der Bezirksbauernkammer) weiter zu 
erlassenden Jahresabschussplänen, war eine Beiziehung des Forstdiens­
tes gesetzlich nicht vorgesehen.58 In der Praxis  wurden die forstl ichen 
Belange durch die Personalunion Forst/Jagd von den Referenten an 
den Bezirksverwaltungsbehörden wahrgenommen. 

Gebiete in  Kernzonen, die der jeweil igen Wi ldart als Setz-, Einstands­
und Äsungsgebiete dienen, können, soweit dies erforderl ich ist, um 
waldgefährdende Wi ldschäden zu vermeiden und geeignete Lebens­
räume für das Wild zu erhalten, durch Verordnung zu Habitatschutzge-

55 Gesetz über das Jagdwesen im Land Salzburg (Jagdgesetz 1 993), LGBI. Nr. 100/ 1 993 

56 § 1 Abs. 1 Jagdgesetz 1 993  i.d.g.F. 

57 § 60 Abs. 2 Jagdgesetz 1 993  i.d.g.F. 

58 § 60 Abs. 1 und Abs. 4 Jagdgesetz 1 993  i .d.g.F. 
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bieten erk lärt werden. 5 9  Von dieser gesetzl ichen Ermächtigung machte 
das Land Salzburg keinen Gebrauch. 

1 7 .2 Der RH bewertete die Aufnahme von Elementen der wi ldökologischen 
Raumplanung in das Salzburger Jagdgesetz grundsätzlich positiv. Er 
kritisierte jedoch, dass eine Detai lplanung nicht vorlag und damit eine 
wesentl iche wissenschaftliche Grundlage der Abschussplanung feh lte. 
Der RH empfahl dem Land Salzburg, eine flächendeckende Detai lp la­
nung präventiver Maßnahmen zur Vermeidung von Wildschäden in  
Auftrag zu  geben und der Festlegung der Mindestabschüsse zugrunde 
zu legen. 

Der RH kritisierte zudem die mangelnde Einbindung der forstwirtschaft­
l ichen Expert ise in die jagdl iche P lanung und empfahl dem Land Salz­
burg, auf eine verstärkte Berücksicht igung forstl icher Belange bereits 
im Zuge der Erarbeitung der drei Jahre geltenden Abschussplanverord­
nung hinzuw irken. Da die Festlegung der Inhalte der Bescheide h in­
sichtlich der Jahresabschusspläne durch die für die Umsetzung Ver­
antwortl ichen bzw. Interessenvertreter erfolgte, karn nach Ansicht des 
R H  einer Berücksichtigung forstlicher Belange bereits auf der Ebene 
der Verordnung verstärkte Bedeutung zu. 

Weiters kritisierte der RH,  dass das Land Salzburg das Instrument der 
Verordnung von Habitatschutzgebieten zur Vermeidung von Wildschä­
den im Wald nicht einsetzte. Er empfahl die Anwendung dieses I nstru­
ments, um waldgefährdende Wildschäden zu vermeiden. 

1 7.3 Die Salzburger Landesregierung teilte in ih rer Stellungnahme mit, dass 
bei der Vorbereitung der A bschussplanverordnung für die Jah re 201 6 

bis 201 8 vom zuständigen Regierungsmitglied die Mitwirkung des Lan­
desforstdirektors angeordnet worden sei .  Es seien zudem Vertreter der 
Grundeigentümer a ls auch die Bezirksforstinspektoren eingebunden. 
Besonderes A ugenmerk würde auf Problemregionen gelegt. 

Die Ab chussplanverordnung beruhe seh r wohl auf einer genauen Pla­
nung der Sachverständigen, die ständig weiterentwickelt werde. So 
erfolge etwa die Feststellung der Höhe des Wildstands als eine Grund­
lage für die Festlegung der Zahl  der Mindestabsch üsse auf Basis einer 
vom RH a ngeregten Methode. 

59 § 107 Jagdgesetz 1 993 
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1 7.4 Der RH erwiderte dem Land Salzburg, dass e r  die im Zuge der Vorbe­
reitung der Abschussplanverordnung für die Jahre 20 1 6  bis 20 1 8  vor­
genommenen Änderungen als Maßnahmen zur Verbesserung der Pla­
nungsgrundlagen positiv beurteilte. 

18.1 ( 1 )  Das Tiroler Jagdgesetz 200460 sah vor, dass der für ein Jahr zu 
erstellende Abschussplan u.a. auf einen den I nteressen der Landes­
kultur entsprechenden Wi ldstand Rücksicht nimmt. Der Abschussplan 
wurde durch den Jagdausübungsberechtigten erstellt und bedurfte der 
Genehmigung der Bezirksverwaltungsbehörde. E ine Festlegung von 
Mindestabschüssen in Form einer Verordnung der Landesregierung 
war nicht vorgesehen. E ine institutional isierte E inbindung des Forst­
dienstes in die Erstel lung des Abschussplans war nicht vorgeschrieben. 
Auch eine im Sinne der Transparenz und Publ izität gebotene Kundma­
chung der Ergebn isse der Abschussplanung (Rahmen) in Form einer 
Verordnung war im Gegensatz zu den Ländern Salzburg und Vorarl­
berg nicht vorgesehen. 

(2)  Im  Juni  2009 beauftragte das Land Tirol die Erstel lung eines wild­
ö kologischen Gutachtens6 1 ("Grundlagen Rotwi ldmanagement in 
Tirol" ) ,  wobei Maßnahmen zur Reduktion des Rotwildbestands auf 
zwei Drittel (von 30.000 Stück auf 20.000 Stück) innerhalb eines Zeit­
raums von fünf Jahren auszuarbeiten waren. Die Maßnahmen sollten 
die durchschnitt l iche Rotwi lddichte im  Sommerlebensraum von 
5,9 Stück/ IOO ha auf 4,5 Stück/ I OO ha verringern. Der Grenzwert der 
Rotwi ldd ichte - bei einer in  Tirol durchgehend vorl iegenden Über­
deckung der Lebensräume mehrerer Schalenwildarten (Rehwild, Rot­
w ild) - lag gemäß der Literatur und nach Erfahrungswerten der Tiroler 
Jagdbehörde bei drei bis vier Stück/ I OO ha.62 Sechs der neun Bez irke 
in Tirol  lagen laut Tiroler Waldbericht 20 1 3 über dem kritischen Wert 
von vier Stück/ I OO ha.  Die Bezirke Reutte bzw. Landeck wiesen sogar 
eine Rotwilddichte von 8,7 Stück/ IOO ha bzw. 6,6 Stück/ 100 ha auf. 

Ausgehend von der Ermittlung des auf die Projektlaufzeit vertei l ­
ten, gesamten Wildreduktionserfordernisses nahmen die Gutachter 
eine nach den Kriterien Wilddichte, Waldzustand und Wi ldseuchen­
gefahr gesteuerte Aufteilung der erforderl ichen Abschusszahlen auf die 
rd. 1 20 Hegebereiche vor. Für das Jahr 2010 ergab sich ein Gesamtab­
schusserfordernis  von rd. 1 3 .000 Stück, wobei die erforderl ichen Erhö-

60 § 37 Abs. 2 Tiroler Jagdgesetz 2004, LGBI. Nr. 4 1 /2004 i.d.g.F. 

61 Auftragnehmer: Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärme­

dizinischen Universität Wien, Univ.-Prof. 01 Or. Friedrich Reimoser, 01 Horst Leitner, 

Mag. Manuela H abe: Grundlagen Rotwildmanagement Tirol, Wien 28.2.2010 

6 2  VwGH Erkenntnis GZ 201 1 /03/0 1 7 7  
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hungen der Abschusszahlen ausgehend vom bisherigen Durchschnitt 
(2006 bis 2008) auf die H gebezirke sehr ungleich vertei lt  waren und 
von "kein Erhöhungsbedarf' bis zur Erhöhung um 65 % reichten. 

Die Gutachter wandten eine Modellrechnung an, die von einem Wildbe­
sta nd ausgehend - in Abhä ngigkeit von der Zahl der Abschüsse - die 
zei t l iche Entwicklung des Wildbestands zeigte. Ausgehend von einem 
Wil dbestand von 30.000 Stück hätte sich nach dem Modell bei Erfül­
lung des Abschussplans (2009 : 1 3 . 369 Stück bis 20 1 3 :  1 1 . 1 67 Stück) 
im Jahr 20 1 3  ein Rotwi ldbestand von rd. 1 9.300 Stück ergeben. 
Das Reduktionsziel wäre gesamthaft betrachtet erreicht worden.  Die 
erhebl ich unter Plan l iegenden tatsächl ichen Abschusszahlen l ießen 
nach einer Berechnung der Forstverwaltung den Rotwi ldbestand von 
rd. 32 .800 im Jahr 201 3 (7,3 Stück/ 100 ha) auf prognostizierte rd. 
36. 500 Stück im Jahr 20 1 6  (8 ,2 Stück/ 100 ha) ansteigen. 

(3) Seit 1 999 traten bei Rotwild und bei Rindern im Bezirk Reutte, 
Region Oberes Lechtal ,  laufend Fäl le von Tuberkulose (TBC) auf. Nach 
Einschätzung der AGES63 stel l te der Rotwildbestand das Erregerpo­
tenzial dieser Krankheit sowohl bei Nutz- als auch bei Wi ldtieren 
dar. Die aus forstl icher Sicht erforderl iche Verminderung der Rot­
wilddichte (wie im  Gutachten erarbeitet) war nach Auskunft des Lan­
desveterinärdirektors auch aus seuchenhygienischer Sicht angebracht 
(d.h. im Durchschnitt galt der Grenzwert von vier Stück Rotwi ld  auf 
100 ha Sommerlebensraum). Im August 201 1 errichtete das Österrei­
chische Bundesheer im Assistenzeinsatz e in Wi ldgatter im Kerngebiet 
der Seuchenbekämpfungszone. Sodann konnten erfahrene Fachleute 
tierschutzgerecht und schonend eine rasche Reduktion des Rotwi ldbe­
sta nds auf nach ökologisch64 und veterinärfachl ichen Gesichtspunk­
ten verträgliche Werte erreichen.65 

18.2 ( I )  Der RH kritisierte, dass eine konkret an forstfachl ichen und wild­
ökologischen Erfordernissen orientierte Regelung der Abschussplanung 
nicht erfolgte. Der unbestimmte Gesetzesbegriff " I nteressen der La n­
deskultur" ermögl ichte für sich genommen keine an objektiven Krite­
rien orienti rte Berücksichtigung der Wildschäden im Wald .  Er emp­
fahl,  die Verpflichtung aus dem Bergwaldprotokol l ,  durch angemessene 
Wildstandsregulierung präventiv Waldschäden zu vermeiden,66 gesetz-

63 Österreich ische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

64 Schon das Gutachten "Grundlagen Rotwildmanagement in Tirol" vom Februar 2010 

hatte für die betroffenen Hegebezirke eine starke Erhöhung der Abschusszahlen (bis 

zu + 65 Ofo) als erforderlich angesehen. 

65 Rechtsgrundlage: Rotwild-TBC-Verordnung, BGB! .  I J  Nr. 1 8 1 /201 1 

66 Art. 1 3  Ab . 1 l i t .  c BergwaldprotokolJ 
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l ieh entsprechend zu verankern. E r  empfahl  weiters eine Einbindung 
des Forstdienstes in  die Abschussplanung. 

(2) Der RH  bewertete die nach wi ldökologischen Erfordernissen gut­
achterl ich erarbeiteten, konkreten Maßnahmen zur Erreichung einer 
angemessenen Rotwi lddichte positiv. Er kritisierte jedoch, dass in  eini­
gen Regionen des Landes Tirol offenkundig dennoch wi ldökologisch 
nicht verträgl iche Rotwildbestände vorlagen, die zur Ausbreitung der 
Rotwi ld-TBC beitrugen, da die verpflichtende Berücksichtigung wi ld­
ökologischer (und damit gleichzeit ig seuchen hygienischer) Erforder­
n isse im Tiroler Jagdrecht weder vorgesehen war noch in der Praxis 
umgesetzt wurde. 

Nach Ansicht des RH ist die Erarbeitung eines konkreten Maßnah­
menkata logs zwar vorbi ldl ich, jedoch nur dann s innvoll ,  wenn d iese 
Maßnahmen auch tatsächl ich umgesetzt werden. Er wies darauf h in ,  
dass d ie  Abschussplanung der Jahre 2009 b is  201 3 in  Umsetzung 
des Gutachtens e ine  Reduktion des Rotwi ldbestands auf  den  Ziel­
wert 20.000 Stück gesamt gesehen erlaubt hätte. Er kritisierte, dass 
die wesentlich unter Plan l iegenden tatsächl ichen Abschusszahlen 
(rd.  83 Ofo des Sollwerts des Zeitraums 2009 bis 20 1 3  - siehe TZ 1 6) zu 
einer erhebl ichen Erhöhung der durchschnittl ichen Rotwilddichte (bis 
zum Doppelten des kritischen Werts) führte, die regional zu massiven 
Problemen im  Zusa mmenhang mit der Rotwild-TBC führte. 

19 . 1  ( 1 )  In Vorarlberg normierte das Jagdgesetz67 u.a., dass die Jagdaus­
übung die im öffentl ichen I nteresse gelegenen günstigen Wirkungen 
des Waldes unter besonderer Beachtung der Schutzwirkung nicht zu 
schmälern und insbesondere wal dgefährdende Wildschäden zu vermei­
den habe. Bei der jährl ichen Erstel lung des m it Verordnung der Lan­
desregierung zu erlassenden Abschussplans waren die Grundsätze der 
Jagdausübung und die E rgebnisse des Wi ldschadenskontrol lsystems 
zu berücksichtigen,68 das in der Lage war, auch Keiml ingsverbiss zu 
entdecken und damit eine Verh inderung der Naturveljüngung früh­
zeit ig festzustel len .  Zur  E rm ittlung der für d ie  Abschussplanung maß­
gebl ichen Verhäl tn isse war der Forstdienst nur beim Rotwild,  n icht bei 
den anderen Wi ldarten eingebunden. Bei Nichterfüllung des Abschuss­
plans hatte die Behörde die erforderl ichen Abschüsse ohne weiteres 

67 Gesetz über das Jagdwesen (Jagdgesetz). LGBI.  Nr. 3 2/ 1 988 Ld.g.F., § 3 Abs. 1 lit. a 

68 § 38 Abs. 2 Jagdgesetz 

363  

III-222 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 67 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Nutzungskonfli kte im Srhutzwa ld und 

Wildschadensabwehr  

364 

zwa ngsweise durchzuführen.69 Gegebenenfal ls  hatte d ie  Jagdbehörde 
Abschussaufträge zur Abstel lung der M issstände zu ertei len.7° 

(2)  Die Grundlagenstudie "Regionalplanungskonzept zur Schalen­
wil dbewirt chaftung in  Vorarlberg unter besonderer Berücksichti­
gung des Waldsterbens" war Basis der Novel I ierung des Jagdgesetzes 
im Jahr 1 988. Wesentliche Empfeh lungen der Gutachter fanden Auf­
nahme in  das Gesetz. Es erfolgte die Festlegung von Wi ldbehand­
lungszon n.7 1 Auch Wildruhezonen und Sperrgebiete (entsprechend 
den Habitatschutzgebieten in  Salzburg) wurden eingerichtet.72 Sofern 
forstwirtschaftl icher Bewuchs, der eine w ichtige Schutzfunktion hat, 
durch das Wild in  seinem Bestand gefcihrdet wird, bestand in Vorarl­
berg die Verpflichtung, sogenannte Freihaltungen mit  Bescheid anzu­
ordnen.73 Dies hatte zur Folge, dass jedes Stück Wild der defmierten 
Art, das sich in der Freihaltung einstel lte, sofort zu erlegen war. Dieses 
Instrument wurde auch bei Schutzwaldsanierungsprojekten als beglei­
tende Maßnahme mit präventiver Wirkung eingesetzt. 

(3) Im Jahr 2005 lag ein Gutachten betreffend die Evaluierung der 
Wild-Umwelt-Situation im Vergleich 1 988 bis 2003 vor.74 Dari n  wurde 
eine durchgängige Anwendung der jagdgesetzl ichen Instrumente kon­
statiert, eine Änderung der Rotwi ldvertei lung entsprechend der wild­
ökologischen Raumplanung (Kern-, Rand- und Freizonen) konnte weit­
gehend erreicht werden. H insichtlich der Abschussplanung bestand 
nach Ansicht der Gutachter Verbesserungspotenzia l .  Als Grundlage 
der Abschussplanung wären im dreijährigen I nterval l  forstl iche Gut­
achten, aufbauend auf den Ergebn issen des Wi ldschadenskontrol lsys­
tems zu erstel len.  D ie  Gutachten wären von den Sachverständigen der 
Forstbehörde auszuarbeiten und sollten kl are Schlussfolgerungen für 
die Abschussplanung enthalten. Solche Forstwi rtschaftl iche Gutach­
ten mit k laren Empfehlungen für die Abschussplanung lagen nur für 
den Bezirk Bludenz vor. 

(4) Im Rotwildraum Si lbertal ,  Klostertal und Lech waren in  den Jah­
ren 201 3/20 1 4  von 285 Stück beprobtem Rotwi ld 22  Stück h insicht­
l ich TBC positiv. Nutzvieh musste krankheitsbedingt gekeul t  werden ; 

69 § 65 Abs. I Jagdgesctz 

70 § 4 1 Abs. 3 Jagdgeselz 

71 § 35 Jagdgesetz 

72 § 33 Jagdgesetz 

7] § 4 1 Abs. 4 Jagdgesetz 

74 Univ.-Prof. DJ Dr. Friedrich Reimoser, Univ.-Prof. DJ Dr. Josef Spörk: Evaluierung der 

Wild-Umwelt-Situation im Bundesland Vorarlberg unter besonderer Berücksichtigung 

der Auswirkungen des Vorarlberger Jagdgesetzes auf Wald und Wild (Vergleich 1 988 
- 2003) 
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im  Jahr 20 1 4  wurden auch landwirtschaftliche Betriebe vorüberge­
hend geschlossen. Der Maßnahmenplan  der Bezirkshauptmannschaft 
Bludenz zur H i ntanhaltung einer Ausbreitung der TBC sah u.a.  für 
das Jagdjahr 20]  4/20 1 5 i n  den genannten Gebieten eine Erhöhung 
der Mindestabschussvorgaben um bis 70 % vor (bezeichnet als 50n­
derkontingent für einen gesunden Wildbestand) .  

19.2 Der RH bewertete die Berücksichtigung des Zustands des Waldes bei 
der Wi ldstandsregul ierung im Vorarlberger Jagdrecht - einschl ießlich 
der Möglichkeit zur ersatzweisen Erfül lung des Abschussplans durch 
die Behörde - positiv. 

Er  kritisiertejedoch, dass der Forstd ienst in  den Prozess der Abschuss­
planung nur beim Rotwi ld  eingebunden war. Der RH empfahl  dem 
Land Vorarlberg, auf eine diesbezügl iche Änderung des Jagdgesetzes 
h i nzuwirken. 

Der RH kritisierte zudem, dass nur im Bezirk B1udenz forstfachliche 
Gutachten zum Zustand des Waldes in  schriftl icher Form vorlagen. 
E ine Bewertung der Abschussvorschreibungen hinsicht l ich der Errei­
chung eines lebensraumverträgl ichen Wi ldbestands war daher in den 
anderen Bezirken nicht möglich. Er empfahl  dem Land Vorarlberg, die 
Erstel lung solcher Gutachten als wesentl iche Grundlage der Berück­
sichtigung des Waldzustands bei der Wi ldstandsregulierung in a l len 
Bezirken des Landes vorzusehen. 

Der RH betonte die Bedeutung eines nach forst fachl ichen und wi ld­
ökologischen Kriterien erstellten Abschussplans. Damit kann ein Wild­
bestand erreicht werden, der (präventiv) Waldschäden gering hält  
und veterinärmedizinisch indizierte E ingriffe in  den Bestand (wie in 
Tirol der Fal l) vermeidet. Der RH empfahl  dem Land Vorarlberg, die 
Abschussplanung nach gutachterl ich festgelegten forstfachlichen und 
wi ldökologischen Erfordernissen auszurichten. 

19.3 Die Vorarlberger Landesregierung entgegnete in ih rer Stellungnahme, 
dass in Vorarlberg die Festlegung der Mindest- und Höchstabschüsse 
von Reh-, Gams- und Steinwild sowie Murmeltieren im Zuge der 
Absch ussplan verhandlungen auj Bezirksebene erfolgte. Bei diesen Ver­
handlungen sei die jeweilige Forstabteilung (Bezirksjorsttechniker) mit 
ihren Waldaujsehern eingebunden. Sowohl der Bezirksjorsttechn iker als 
auch der zuständige Waldaujseher erstatten bei der A bschussplanver­
handlung ein mündliches Gutach ten über den Waldzustand bzw. über 
die Wildschadenssituation, welche für die Festsetzung der Abschuss­
höhe von besonderer Bedeutung bzw. Gewich tung sind. 
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19 .4 Der RH entgegnete der Vorarlberger Landesregierung, dass gemäß 
§ 38 Abs.  3 Vorarlberger Jagdgesetz lediglich bei der Vorbereitung 
der von der Landesregierung zu erlassenden Verordnung über den Min­
de tabschuss für jeden Rotwi ldraum eine Einbindung der betroffenen 
B zirkshauptmannschaften (ei nschl ießl ich der Forstbehörde) vorgese­
hen war. Bei den von den Bezirkshauptmannschaften zu erlassenden 
Abschussplänen für die übrigen Wi ldarten war eine E inbindung der 
Forstbehörde im Vorarlberger Jagdgesetz explizit n icht vorgesehen 
(§ 38 Abs. 6 Vorarlberger Jagdgesetz). Der RH hielt daher seine  dies­
bezügl ichen Empfehlungen aufrecht. 

Weiters betonte er seine Empfehlung, der Abschussplanung standardi­
sierte, schrift l iche forstfachl iche Gutachten, wie sie die Bezirkshaupt­
mannschaft Bludenz erstel l te, zugrunde zu legen. 

20.1 ( I )  In den überprüften Ländern war der forstfachliche Dienst unter­
schiedlich organ isiert und nahm tei lweise auch unterschiedliche 
Zusatzaufgaben auf al len Ebenen wahr. Zu den Kernaufgaben der 
Forstd ienste in  al len überprüften Ländern zählten bspw. Forstaufsicht ,  
Forstschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Forststatistik, Erfassung der Wald­
schäden, forstl iche Raumplanung, der Waldentwicklungsplan sowie 
das Förderwesen .  

Auch die Personalausstattung des forst fachlichen Dienstes war  in  den 
überprüften Ländern höchst unterschiedl ich : 

Tabelle 1 2 :  Forstliches Fachpersonal (Stand Mai 2014) 

Forstdirektion1 

Bezi rksverwaltungsbehörden 

Waldaufseher 

Forstadjunkte2 

LW-FV 

Gemeindewaldaufseher 

Summe 

1 auch in Salzburg inkl .  Forstdirektor 

Salzburg 

11,1 

20,8 

2,6 

5,0 

39,5 

Tirol 

in Vollzeitäquivalenten 

30,0 

57,0 

4,0 

186,0 

27 7,0 

Vorarlberg 

4,0 

9,0 

35,6 

3,0 

5 1,6 

2 Absolventen einer Höheren Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft während der zweijährigen Praxis zur E rlangung des 
Ingenieurtitels 

Quellen: Ämter der Landesregierungen; RH 
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E ine  bundesweite Beschreibung der von den Forstorganen zu erbrin­
genden (Mindest)Leistungen (sowohl qual itativ als auch quantitativ) 
oder einen Maßstab zur Bewertung der Qualität der erbrachten Leis­
tung gab es n icht. 

(2) In Salzburg hatte der Forstdi rektor keinen dienstrechtl ichen oder 
fachlichen Zugri ff auf das Forstpersonal bei den Bezirksverwaltungs­
behörden oder die im Land Salzburg tätigen forstlichen Berater. Er war 
auch nicht Leiter der Landesforstdirektion.  

Bei den Bezirksverwaltungsbehörden wurden die Belange des Forsts 
im Rahmen der jewei l igen Gruppe Umwelt und Forst wahrgenom­
men. Die Bezirksforstinspektionen unterstanden d ienstrechtlich und 
fachl ich dem Bezirkshauptmann.  Das  Schwergewicht der  Tätigkeit l ag  
im  hoheitl ichen Bereich ; Beratungsleistungen für d ie  Waldeigentü­
mer wurden in zunehmendem Ausmaß durch die Landwirtschaftskam­
mer Salzburg und den Waldverband Salzburg75 wahrgenommen. Die  
ursprüngl ich als dislozierte Dienststel 1en eingerichteten 1 6  Forstauf­
sichtsstationen i n  den Bezirken existierten nur mehr auf dem Papier 
und wurden offlziel1 von den Bezirksverwaltungsbehörden mitbetreut. 

(3) Die Landesgesetzgebung in Tirol war gemäß der Sonderbestimmung 
des § 96 ForstG ermächtigt, den Aufgabenbereich der Forstaufsichts­
organe festzulegen. Dies erfolgte in der Tiroler Waldordnung 200576. 
Die  244 Waldbetreuungsgebiete waren i n  einer Verordnung des Lan­
deshauptmanns deftn iert.77 

Der Forstd irektion oblagen neben den Kernaufgaben u.a. die Kartie­
rung, die Überwachung der Luftgüte, der forstliche Wegebau sowie die 
Betreuung von Projekten zum Erholungsraum Wald.  Sie gab R icht­
l i n ien für die Tätigkeit der Organe auf Ebene der Bezirke und Gemein­
den vor und konnte bei Bedarf auf die vorhandenen Ressourcen rasch 
und d irekt zugreifen. 

Tirol  war in  zehn Bezirksforstinspektionen ( ink l .  Forstamt I nnsbruck) 
gegl iedert. Den Bezirksforstinspektionen waren Bezirksförster zuge-

75  Der Waldverband Salzburg ist ein Verein mit dem Zweck, die wirtschaftlichen I nteres­

sen seiner Mi tglieder in jeder H insicht zu unterstützen, ihnen im besonderen auf dem 

Gebiet der Holzprodukt ion, Vermarktung und Verwertung behilflich zu sein und sie auch 

in allen übrigen. mit der Waldwirtschaft zusammenhängenden Fragen zu fördern. 

76 Gesetz vom 1 1 .  Mai  2005 über die Regelung bestimmter Angelegenheiten des Forst­

wesens in Tirol, LGBI. Nr. 55/2005 
77 Verordnung des Landeshauptmanns vom 1 2 . April 20 1 1  über die Bildung von Wald­

betreuungsgebieten, LGBI. Nr. 37/201 1 
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ordnet, die ihrerseits eine fe tgelegte Anzahl von Gemeindewaldauf­
sehern zu betreuen hatten. 

Die Waldbetreuungsgebiete wurden durch Gemeindewaldaufseher 
betreut. Diese waren von der Gemei nde anzustel len, unterstanden in  
fachl ichen Belangen jedoch der Bezi rksforstinspektion.  Die Gemein­
den waren ermächtigt, zur teilweisen Deckung des Personalaufwands 
für die Gemeindewaldaufseher eine jährl iche Umlage aufgrund eines 
Beschlusses de Gemeinderats bei den Waldeigentümern zu erheben,78 

Die Gemeindewaldaufseher wurden auch für andere Tätigkeiten im 
Rahmen der Gemeinden herangezogen. 

(4) Die Landesgesetzgebung in Vorarlberg war ebenfal ls ermächtigt, den 
Aufgabenbereich der Forstaufsichtsorgane festzulegen. Dies erfolgte 
im Vorarlberger Landesforstgesetz79. Durch Verordnung80 des Landes­
hauptmanns war das Land in acht Waldregionen unterteilt .  

Der Forstd irektion obl agen neben den Kernaufgaben u.a. das Wild­
schaden kontrollsystem und die Verwaltung des Vorarlberger Wald­
fonds8 1 . S ie gab Richt l i nien für die Tätigkeit der Forstorgane vor, war 
diesen fachl ich vorgesetzt und führte regelmäßig fachl iche Bespre­
chungen mit  unterschiedl ichem Tei l nehmerkreis durch. 

In  den Waldregionen waren zur Zeit der Gebarungsüberprüfung Wald­
aufseher als Forstorgane tätig. Sie unterstanden fachl ich den Forst­
abtei lungen bei den Bezirkshauptmannschaften und konnten auch in  
Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Jagd 
zur Mitwirkung herangezogen werden. Manche Waldaufseher waren 
gleichzeit ig im Naturschutz als Gebietsbetreuer bestel l t .  

20.2 ( 1 ) Der RH stel lte fest, dass die Forstaufsicht, die in  mittelbarer Bun­
desverwaltung durchgeführt wird, in  den überprüften Ländern unter­
schiedlich organ isiert war. Er bemängelte, dass es keine bundesweit 
gültige Beschreibung der von den Forstorganen zu erbringenden Leis­
tungen sowie keinen Maßstab zur Bewertung der Qual ität der erbrach­
ten Leistung gab. Dies führte nach Ansicht des RH zu den dargestel lten 
höchst unter chiedl ichen Personalausstattungen und Aufgabenvertei­
lungen für die mit der Vol lziehung betrauten Organisationen und Per­
sonen. Der RH empfah l  dem BMLFUW, einen Leistungskatalog zur 
Umsetzung des ForstG zu erarbeiten, um trotz der gesetzlichen Ermäch-

78 § 10 Tiroler Waldordnung 2005 
79 Gesetz über ein ige forstpolizeil iche Maßnahmen und über die Waldaufseher (La ndes­

forstgesetz), LGBI.  Nr. 1 3/2007 i.d.g.F. 

80 Verordnung der Landesregierung über die Festlegung der Waldregionen, LGBI. Nr. 29/2007 
8 1  seit I .  Jän ner 20 1 1 , davor .. Fonds zur Rettung des Waldes" 
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t igungen für einzel ne Länder (bspw. Tirol und Vorarlberg) bundesweit 
gleiche Mindeststandards für die Vollziehung des ForstG in mittelbarer 
BundesverwaItung zu garantieren.  

(2) Nach Ansicht des RH  waren die dem Forstdi rektor in  Salzburg 
obliegenden Aufgaben ohne Durchsetzungsinstrumente nur schwer 
wahrzunehmen. Er empfahl  dem Land Salzburg, zumindest auf der 
fachl ichen Ebene eine Mögl ichkeit der d irekten und unmittelbaren 
Kommunikation von Forstd irektor und Forstdi rektion zu den Forstor­
ganen einzurichten .  

H insichtl ich der al lmähl ichen Verschiebung der Beratungstätigkeit vom 
Forstpersonal des Landes zu den I nteressenvertretungen in Salzburg 
vertrat der RH  die Ansicht, dass es vordringlich Aufgabe der Forst­
organe sein muss, die öffentl i chen I nteressen (im Gegensatz zu den 
In teressenvert retungen der Waldeigentümer und der Holzindustrie) zu 
vertreten. Speziel l  im Bereich der Erhaltung und Sanierung der Schutz­
wälder kommt der Wahrung der öffentlichen Interessen sowohl h in­
sichtlich der Erhaltung der Schutzfunktion als auch des E insatzes der 
öffentlichen Mittel großes Gewicht zu. Der RH empfahl daher dem Land 
Salzburg, in  Zusammenarbeit mit dem BMLFUW zu evaluieren, ob m it 
dem vorhandenen Persona)einsatz die Qual ität der zu erbringenden 
Leistungen in der Vol lziehung des ForstG in  allen Belangen sicherge­
stel lt  und der Forderung des Bergwaldprotokol ls  nach ausreichendem 
und fachkundigem Personal entsprochen werden kann.  

(3) Die Organisation in Tiro) und Vorarlberg stellte nach Ansicht des RH  
eine größtmögliche Nähe der Forstorgane zur F läche, zu den Gemein­
den und zu den Waldeigentümern s icher. Die  Möglichkeiten der Lan­
desforstdirektion, fachlich auf al le Ebenen zuzugreifen, war sicherge­
stel lt  und wurde auch genutzt. D ie Möglichkeit der Mi tfmanzierung 
der Personalkosten durch die Waldeigentümer in  Tirol  entsprach nach 
Ansicht des RH dem Verursacherprinzip. 

20.3 (J) Das BMLFUW teilte in seiner Stellungnahme m it ,  dass s ich das 
BMLFUW und die LandesJorstdirektoren der Bedeutung einer bundes­
weiten Mindestharmon isierung im Rah men der m ittelbaren Bundes­
verwaltung bewusst seien. Aus diesem Grund sei im Dezember 2005 

unter Federführung des BMLFUW gemeinsam mit den Bundeslän­
dern die Einrich tung einer A rbeitsgruppe " Verwaltungsbenchmarking" 
beschlossen worden. Wie sich gezeigt habe, sei in den Ländern. die Per­
sonal- und Ressourcenaussta ttung n icht seh r einheitlich. A uJgrund 
der untersch iedlichen personellen und finanziellen Kapazitäten, n ich t 
zuletzt auch bedingt durch die untersch iedlich hohe Schu tzjunktiona­
litä t  der Wälder in den einzelnen Ländern, sei dem Bereich "Forst"  
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eine untersch iedlich hohe Bedeutung beigemessen worden. Das Ziel der 
A rbeitsgruppe " Qualitätssicherung der m ittelbaren Bundesverwaltung 
- Forst"  sei, nach wie vor bundesweit vergleichbare Mindeststandards 
bei der Vollziehung des Forstgesetzes zu erreichen. In diesem Sinn wür­
den auch die weiterführenden Arbeiten der A rbeitsgruppe ausgerich­
tet sein. 

(2) Die Salzburger Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme mit, 
dass mit der BH-Reform 2000 das Umweltamt  und das Forstam t  bei 
den Bezirksverwaltungsbehörden zusammengelegt und die Gruppen 
Umwelt und Forst eingerichtet worden seien. In den Stellenbeschrei­
bungen der Bezirksjörster würden die forst-, jagd- und natursch utz­
fachliche achbearbeitung und der naturschu tzfachliche A m tssach­
verständigendienst als weitere A ufgabe zum bisherigen forst- und 
jagdfachlichen Amtssachverständigen defin iert. Vor allem die Kon­
zentration von Sachbearbeitung und Sach verständigen dienst habe zu 
deutlich geringerem Personalaufivand in den Verfahren geführt. Den­
noch würden die Forstaufsichtsstationen nicht nur  auf dem Papier 
existieren. Diese entsprächen einer Gemeindezuweisung der Zustän­
digkeiten der Bezirksjörster. Das örtliche System würde auch in den 
Gruppen Umwelt und Forst beibehalten, lediglich für die Bewälti­
gung der zugewiesenen A ufgaben würden seitens der Dienststellenlei­
ter klare Prioritäten gesetzt (Hoheitsverwaltung vor Forstaufsicht, Pri­
vatwirtschajtsverwaltung, Beratung, . . .  ). Die Kommun ikation sei klar 
geregelt. Fachliche A nweisungen hatten an die Bezirksverwaltungsbe­
hörde zu ergehen. 

Mit dem Projekt "Plentergruppe-Organisationsüberlegungen zum Lan­
desforstdienst " seien bereits standardisierte Kommunika tionstools ver­
einbart worden. Zudem würde in der Waldwerkstatt für alle Forst­
orga ne des Landesforstdienstes ein fachliches Weiterbildungsangebot 
du rch die La ndesforstdirektion angeboten. 

Eine effizien te und kosten bewusste Personalplanung sei auch zur A uf­
rech /erhaltung eines strikten Finanzhaushaltes erforderlich. Durch das 
besondere Engagement des eingesetzten Forstpersonals sei, trotz des 
geringen Personalstandes, dem forstlichen Interesse Genüge getan.  

20.4 ( I )  Der RH entgegnete dem BMLFUW, dass d ie  Einrichtung von Arbeits­
gruppen zwar ein guter erster Ansatz sei, jedoch seien die Ergebn isse, 
z.B. nach zeh n Jahren Verwaltungsbenchmarking, n icht überzeugend. 
Da von Bundesseite erhebliche Mittel zur Verfügung gestel lt  werden, 
sol lten für die Leistungserbringung im Rahmen der m ittelbaren Bun­
desverwaltung auch defin iert e  (Mindest)Leistungen und einheit l iche 
Standards vorgegeben werden. 
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(2) Der RH  entgegnete der Salzburger Landesregierung, dass seiner 
Ansicht nach informelle Kommunikationsinstrumente, wie z.B. die 
P lentergruppe, formale Durchsetzungsinstrumente nicht oder nur sehr 
beschränkt ersetzen können. Dadurch könnten auch I nteressenskon­
tl ikte (Fachvorgesetzter, Behörden leitung) ausgelöst werden. 

21 . 1 Durch die unterschiedl ichen strukturellen Gegebenheiten in den über­
prüften Ländern und die vorhandenen Zusatzaufgaben des Forstper­
sonals war e in aussagekräftiger Vergleich der Personalausstattung nur 
bedingt möglich. Die  vom RH  errech nete Betreuungsdichte82 kann 
weder die verschiedenen zahlreichen Zusatzaufgaben noch die unter­
schiedl ichen Aufgabenwahrnehmungen im hoheitl ichen sowie i m  
beratenden Bereich abbilden. Sie l ässt jedoch Rückschlüsse auf die 
Belastung des Forstpersonals zu und kann als Indikator für die Wahr­
nehmung der öffentlichen I nteressen auf der Fläche dienen : 

Tabelle 13:  Betreuungsdichte (Präsenz auf der Fläche) 

Salzburg Tirol Vorarlberg 

i n  ha  

Wald gesamt laut ästerreichischer 376.000 521.000 98.000 Waldinventur 

Flächen äBf laut ästerreichischer 
151.000 107.000 0 Waldinventur 

Flächen (Pflicht)Betriebe 24.703 5.510 23.832 

Flächen ohne Betriebe 200.297 408.490 74.168 

Forstpersonal in VZÄ 39,5 277,0 51,6 

Betreuungsdichte (ha/VZÄ) 5.070,8 1.474,7 1.437,4 

Quellen: Österreichische Waldinventur 2007/2009, Ämter der Landesregierungen; RH 

Bund 2 0 1 5/ 1 7  

Während die z u  betreuenden .Flächen i n  Tirol und Vorarlberg nahezu 
gleich waren, musste das Forstpersonal  in Salzburg rechnerisch die 
3 ,5-fache Fläche (ohne Betriebe und äBt) betreuen. 

21.2 Der RH  kritisierte, dass der mittelbaren Bundesverwaltung speziell in 
Salzburg durch die n iedrige Personalausstattung nur e in geringer Stel­
lenwert zugewiesen wurde. Nach Ansicht des RH ist für die Vol lz ie­
hung des ForstG ein Mindestmaß an Präsenz auf der F läche notwen­
dig, da bspw. bei der Förderungsberatung sowie bei der Feststel lung 
von Schäden das öffentliche Interesse un mittelbar an Ort und Stell e  
wahrgenommen werden muss. Der  RH  verwies in  d iesem Zusammen-

82  Basis: Gesamtwaldfläche minus der  Eigenregie von den Betrieben betreuten Flächen 
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hang erneut auf die Notwendigkeit einer Evaluierung des Personalein­
sa tzes (siehe TZ 7,  1 5, 20) .  

2 1 .3 Die Salzburger Landesregierung teilte m it, dass die Bereitstellung von 
Persona 1 ressou rcen fü r Privatwirtschaftsverwaltung, Beratung der 
Waldeigentümer in Hinblick auf die gesellschaftssozialen Funktionen 
des Waldes und Forstaufsich t (zusammengefasst unter dem Begriff 
Flächenpräsenz) den jeweiligen Dienststellenleitern obliege. Eine effi­
ziente und kostenbewusste Persona/planung sei auch zur A ufrechter­
haltung eine strikten Finanzhaushaltes erforderlich. Durch das beson­
dere Engagement des eingesetzten Forstpersonals sei trotz des geringen 
Persona/standes dem forstlichen Interesse Genüge getan. 

2 1 .4 Der RH wies gegenüber der Salzburger Landesregierung darauf hin ,  
dass Prioritätenfestlegung durch Behördenleiter ( in  diesem Fal l  Leiter 
der Bezirksverwaltungsbehörde) einem bundesweit einheitlichen und 
qual itativ gleichwertigen Vol lzug des ForstG i n  mittelbarer Bundes­
verwaltung nicht dienl ich sei . Er  verwies darauf, dass genau dadurch 
I nteressenskonflikte, wie in TZ 20.4 angesprochen, ausgelöst werden 
kön nen. Die Flächenpräsenz ist im Vergleich m it den anderen über­
prüften Ländern als gering  einzustufen (siehe Tabelle 1 3) .  Der RH hielt 
seine Krit ik  aufrecht. 

Finanzierung der ErhaLtung und Sanierung von Schutzwäldern 

Mittelaufbringung 

3 7 2  

22.1  ( I )  1 m  überprüften ZeitraumBJ kamen je überprüftem Bundeslandjähr­
l ich öffentl iche Mittel in der Höhe von zwei bis elf Mio. EUR zur Erhal­
tung und Sanierung der Schutzwälder zum Einsatz. Die eingesetzten 
MittelB4 setzten sich überwiegend aus Förderungen zusammen und 
teilten sich auf die Jahre und überprüften Bundesländer folgender­
maßen auf: 

83 Um Abgrenzungsprobleme zu vermeiden, wurden anstelle des sonst üblichen fünljäh­

rigen Prüfungszeitraumes die Daten des mi t  der abgelaufenen Programmperiode des 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums identen 

Zeitraums 2007 bis 201 3 dargestel lt. 

84 Mittelaufstellung aus: 

- EU-Strukturfonds 2000 - 2006, Ziel 2 Gebiet (auslaufende Zahlungen, nur in  Tirol) 

- Programm für die Entwicklung des Ländl ichen Raums 2000 - 2006 (auslaufende Zahlungen) 

- Österreichisches Programm zur Entwicklung des Ländl ichen Raums 2007 - 20 1 J  

- (darauf basierend: Sonderrichtl in ie Wald und Wasser) 

- Ka tastrophenfonds (plus Interessentenbeiträge der Begünstigten) 

- Richtlinie für die Förderung forstlicher Maßnahmen aus BundesmitleIn (nur in  Salzburg) 

- Landesmittel Ue nach Budget) 
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Tabelle 14: Geldmittel im Schutzwald 

Salzburg1 

2007 3,39 

2008 4,45 

2009 5,10 

2010 5,05 

2011 5,61 

2012 4,21 

2013 1,76 

Gesamtsumme 29,57 

Ti roll Vorarlberg 

in Mio. EUR 

7,44 5,12 

8,05 4,82 

10,86 4,59 

9,82 4,50 

7,18 5,23 

5,97 5,59 

5,91 4,98 

55,24 34,84 

Rundungsdifferenz 
1 nicht enthalten sind Projekte der ÖBf 

Quellen :  Ämter der Landesregierungen; RH 

Dieses Finanzierungsvolumen wurde aus verschiedenen europäischen 
und nationalen Förderprogrammen und -budgets sowie I nteressen­
tenbeiträgen gespeist, und stel l te sich - aufgeschlüsselt nach der Art 

der F inanzierung - wie folgt dar: 
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Tabelle 15:  Zusammensetzung der  Fördermittel 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2007/ 
2013 

EU kofinanziert 

National kofinanziert 

Landesmaßnahme 

EU kofinanziert 

National kofinanziert 

Landesmaßnah me 

EU kofi na nziert 

National kofinanziert 

Landesmaßnahme 

EU kofinanziert 

National kofinanziert 

Landesmaßnah me 

EU kofi nanziert 

National kofinanziert 

Landesmaßnahme 

EU kofinanziert 

National kofinanziert 

Landesmaßnah me 

EU kofinanziert 

National kofinanziert 

Landesmaßnahme 

Summe 

Salzburg 

in Mio. EUR in % 

0,38 11 ,23 

3 ,01 88,77 

0,00 0,00 

2,42 54,38 

2,03 45,62 

0,00 0,00 

3 ,21  62,81 

1,90 37,19 

0,00 0,00 

3,16 62,58 

1,89 37,42 

0,00 0,00 

4,33 77,15 

1 ,28 22,85 

0,00 0,00 

3,50 83,15 

0,71 16,85 

0,00 0,00 

0,57 32,17 

1,19 67,83 

0,00 0,00 

29,57 

Tirol Vorarlberg 

in M io . EUR i n  % i n  Mio. EUR in % 

5,34 71,81 1 ,28 24,90 

2,10 28,19 1 ,43 27,87 

0,00 0,00 2,42 47, 24 

7,00 87,00 2,07 42,90 

1,05 13,00 0,88 18,21 

0,00 0,00 1,87 38,89 

10,45 96,21 1,93 42,12 

0,41 3,79 0,92 19,99 

0,00 0,00 1 ,74 37,89 

9,27 94,42 1,67 37,01 

0, 55 5,58 0,82 18,28 

0,00 0,00 2,01 44,71 

6,66 92,71 1 ,89 36,10 

0,52 7, 29 1,53 29,23 

0,00 0,00 1,81 34,68 

5,49 91,93 1,23 22,03 

0,48 8,07 2,38 42,68 

0,00 0,00 1,97 35,29 

5,18 87,55 1,00 20,11 

0,64 10,83 1,73 34,68 

0,10 1,62 2,25 45, 21 

55,24 34,84 

QueLLen: Ämter der Landesregierungen; RH 

374 

(2) Bei den EU-kof manzierten M itteln handelte es sich um Förde­
rungsmaßnahmen nach dem .. Österreichischen Programm zur Entwick­
lung des Ländl ichen Raums 2007 - 20 1 3" (LE 07/ 1 3S5) und der darauf 
basierenden . .  Sonderricht l in ieS6 Wald  und Wasser"S7 . D ieses Förder­
programm diente der Entwicklung des länd l ichen Raums, wozu auch 
die Erhaltung der Schutzwälder zählt. Die Projektdauer richtete sich 
nach der Programmperiode. Angesprochen wurden dabei in  erster Linie 
die Maßnahmen zum Wiederaufbau des forstwirtschaftl ichen Potenzi­
als und zur E inführu ng vorbeugender Aktionen (M 226). Weiters wur­
den von den Ländern noch in  unterschiedlichem Ausmaß Fördermittel 
u.a. zur Forstaufschl ießung (M 1 2 5a),  für Waldwirtschaftsplanungen 
(M 1 22a) oder Forstbetriebsgemeinschaften (M 1 24b) e ingesetzt. Die  

85 genehmigt m i t  Entscheidung K(2007) 5 1 63 v o m  2 5. 10.2007 

86 BMLFUW-LE.3.2.S/0054-IV/3/2007, in  Kra ft getreten am 1 7.01 .200S 

87 Ebenfal ls  enthalten sind die in den Jahren 2007 und 200S noch auslaufend abgewi­

ckelten Förderungen der analogen Best immungen aus der Förderperiode 2000 - 2006. 
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Finanzierung erfolgte im  Verhältnis 50:30:20 durch EU, Bund und 
Länder. In  Tirol konnten zusätzl ich noch Präventivmaßnahmen zur 
Abwehr von N aturkatastrophen nach dem . .  Programm zur Stärkung 
der regionalen Wettbewerbsfähigkeit " (EFRE) abgewickelt werden.88 

(3) Bei den n ational kofmanzierten Projekten handelte es sich um .. Flä­
chenwirtschaftl iche Projekte" (FWP) des Bundes mit M itte ln aus dem 
Katastrophenfonds. In  diesem Rahmen wurden Schutzwaldprojekte 
mit direkter Schutzwirkung und einer bis zu 30-jährigen Dauer haupt­
sächl ich für Verkehrswege, Versorgungseinrichtungen und Siedlungs­
räume gefördert. Die Projekte wurden durch die Wi ldbach- und Lawi­
nenverbauung in Zusammenarbeit mit den Landesforstd iensten (mit  
unterschiedl icher Federführungje nach Land)  umgesetzt. D ie für jedes 
Projekt eigens ausgehandelte F inanzierung erfolgte n icht nur durch 
Bund und Länder, sondern auch durch Beiträge der durch die Objekt­
schutzmaßnahmen Begünstigten. Dies waren in der Regel lnfrastruk­
turbetreiber (z.B. ÖBB,  ASFINAG) und Gemeinden. In Salzburg wurden 
zudem kofm anzierte Mittel zur W iederaufforstung nach der Sturm­
katastrophe im Jahr 2002 auf Basis der .. Richtl in ie  für die Förderung 
forstlicher Maßnahmen aus Bundesmitteln"  angesprochen. 

(4) Die Landesrnaßnahmen umfassten Förderungen, bei denen aus­
schl ießlich Mittel aus dem jewei l igen Landeshaushalt e ingesetzt wur­
den. D ies betraf in erster L in ie den seit dem Jahr 1 98 5  bestehenden 
. . Vorarlberger Waldfonds", aus welchem u.a .  d ie Aufforstung in  Hoch­
l agen, die Aufarbeitung von Schadholz, Seilkranbringungen und Quer­
fäl lungen zur H angstabi l isierung gefördert wurden. I n  Tirol wurden 
m it den ausgewiesenen M itte ln nicht förderbare E igenleistungen wie 
z.B. das Aussicheln von Jungbäumen unterstützt. 

Die  betrags- und anteilsmäßigen Beiträge der einzelnen Förderge­
ber (EU/Bund/Land/Sonstige) zum gesamten Finanzierungsvolumen 
im Schutzwald sind getrennt nach Land, Jahr und M ittelherkunft den 
Tabellen im Anhang zu entnehmen. 

(5) Die Vertei lung der F inanzierung nach Mittelherkun ft stellte sich 
demnach folgendermaßen dar: 

88  Auch aus  diesem Programm errolgten in den Jahren 2007 und 2008 noch Auszah­

lungen nach den Bestimmungen der Förderperiode 2000 - 2006. 
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Tabelle 16: Verteilung der Finanzierung nach Mittelherkunft in den Jahren 2007 - 2013 

Salzburg TiroL Vorarlberg 

in  Mio. EUR in % in Mio. EUR in % in Mio. EUR in % 

EU kofinanziert 17,56 59,37 49,39 89,42 11,06 31,76 

National kofinanziert 12,01 40,63 5,75 10,41 9,69 27,81 

Landesmaßnahmen 0,00 0,00 0.10 0.17 14,09 40,43 

29,57 100,00 55,24 100,00 34,84 100,00 

Quellen: Ämter der Landesregierungen; RH 

376  

Der im Vergleich hohe Anteil  an  EU- fInanzierten Projekten in  Tirol 
war auf die Mögl ichkeit, flächenwirtschaftl iche Projekte m it M itteln 
aus dem EFRE-Programm zu fInanzieren, zurückzuführen. Daher wur­
den der Anteil der national kofmanzierten Projekte in diesem Bereich 
zurückgenommen und damit EU-Kofmanzierungen ausgelöst. Da die 
Länder sowohl bei den EU- als auch national  kofmanzierten Projekten 
Mittel beizutragen hatten, setzten sie mit Ausnahme von Vorarlberg 
keine weiteren bzw. nur geringfügige Landesmaßnahmen. 

In  Vorarlberg war der Vorarlberger Waldfonds eingerichtet, um neben 
technisch oder ökologisch notwendigen Maßnahmen89 auch KJeinst­
förderungen, dringende oder sonst nicht förderbare Schutzwaldar­
beit flexibel und unbürokratisch zu unterstützen. Tendenziel l wurden 
nach Auskun ft der Landesforstdirektion umfangreichere Projekte über 
die koflnanzierten Förderschienen abgewickelt. Aus dem Vorariberger 
Waldfonds wurden Maßnahmen geringeren Umfangs finanziert, da bei 
solchen - im Fal le der Abwicklung über kofm anzierte Programme -
die Abwicklungskosten die Höhe der eigentlichen Förderung oft über­
schritten. Darüber hinaus wurden auch verstärkt Forstaufschl ießungen 
ausschl ießlich mit Landesmitteln fmanziert. 

(6) Strukturell wurden Förderschwerpunkte und Budgetauftei lung in 
den jährlich stattfIndenden Landesförderkon ferenzen9o bundesweit 
festgelegt. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens richteten sich die 
Förderungen in  Salzburg und Tirol  nach den jeweil igen Forstlichen 
Förderungskatalogen, wobei diese zuletzt mit Wirksamkeit 20 1 3  in 
Salzburg bzw. 20 1 4  in Tirol aktual isiert wurden und Durchführungs­
bestimmungen für a l le  Förderprojekte und Fördersparten enthielten. 

89 Z.B.  Seilkranbringung, Schadholzaufarbeitung, PFerderückung 

90 Tei l nehmer: BMLFUW, Landesforstreferenten. Landesforstdirektion, Landesdienslstel­

len, WLV, Landwirtschaftskammern 
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Dem entsprachen in  Vorarlberg das Forstförderungskonzept aus dem 
Jahr 2005 sowie die Richt l i n ien des Vorarlberger Waldfonds9 1 aus 201 1 .  
Die weitere Feinabstimmung erfolgte verschiedentlich durch Jahres­
arbeitsprogram me, Projektanten Jour-Fix ,  D ienstbesprechungen oder 
aufgrund der forstfachlichen Situation auf den Flächen. Das Vorarl­
berger Forstförderungskonzept 2005 bezog sich im Mai 20 1 4  u.a .  noch 
auf die Richtl i n ien der bereits seit 2006 abgelaufenen Förderperiode. 

Wartelisten oder Dringlichkeitsreihungen lagen in den überprüften Län­
dern n icht vor. Im Wesentl ichen konnten alle e in langenden Anträge 
abgearbeitet werden, weil in  vielen Fällen die In it iative zur Schutzwald­
arbeit oder zu Schutzwaldprojekten aktiv von den (Gemeinde)Wald­
aufsehern oder Bezirksförstern a usging. Da diese u.a .  auch h insicht­
l ich der Förderwürdigkeit zu beraten h atten, wurden in a l len Ländern 
nahezu ausschl ießl ich bewi l l igungsfahige Anträge gestel lt .  Vorüberge­
hende oder gänzliche Sperren der Förderungsauszahlung ergaben sich 
in  Zusammenhang m it waldgefährdenden Wi ldschäden. Dies betraf 
im überprüften Zeitraum in Tirol 20 und in Sa lzburg drei Projekte, i n  
Vorarlberg bestand kei ne d irekte Verknüpfung zwischen den Förder­
anträgen und den vorl iegenden Gutachten. 

(7)  Stellten Tirol  oder Gemeinden in Salzburg einen Bedarf für ein flä­
chenwirtschaftl iches Projekt fest, wurden entsprechende Projekte durch 
den Landesforstdienst oder einen Projektanten ausgearbeitet und im  
Wege der Wi ldbach- und  Lawinenverbauung in i t i iert. J e  n achdem, 
ob der technische oder der biologische Anteil der Maßnahmen über­
wog, l eitete der Forsttechnische D ienst der Wildbach- und Lawinen­
verbauung oder der Landesforstdienst das Projekt. In  Vorarlberg waren 
gemäß einer schriftl ichen Vereinbarung der Forsttechnische D ienst 
der Wi ldbach- und Lawinenverbauung und die Forstabteilungen der 
Bezirkshauptmannschaften für die Abwicklung zuständig, der Landes­
forstd irektion kamen koordin ierende, steuernde und kontro l l ierende 
Aufgaben zu. Die  Abrechnung der Landesmittel erfo lgte durch die 
Abtei lung Wasserwirtscha ft. Tatsächl ich war die Landesforstd irektion 
wohl zu Abstimmungsgesprächen und Kol laudierungsverhandlungen 
geladen, hatte aber nur wenig bzw. unvollständiges Wissen über Art, 

Anzahl und Status der flächenwirtschaftl ichen Projekte. Dies war u.a. 
in  der m angelnden Kommunikation zwischen dem Forsttechnischen 
Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung, den Bezirkshauptmann­
schaften und der Abtei lung Wasserwi rtscha ft mit der Landesforstdi­
rektion begründet. 

91 "Richt l in ien der Vorarlberger Landesregierung für die Gewährung von Beiträgen für 

forstliche Maßnahmen" 

3 7 7  

III-222 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 81 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Finanzierung der Erhaltung und 

Sanierung von Schutzwäldern 

378  

22 .2  ( I )  Der  RH hielt fest, dass im überprüften Zeitraum in  Salz­
burg 29,57 Mio. EUR, in  Tirol 55,24 Mio. EUR und in  Vorarlberg 
34,84 Mio. EUR im Sinne einer kontinuierl ichen und langfristigen 
Erhaltung und Sanierung der Schutzwälder e ingesetzt wurden. Der 
Vorarlberger Waldfonds eröffnete zudem die Mögl ichkeit, rasch und 
flexibel klein re Schutzwaldarbeit zu fördern, während umfangreiche 
und länger andauernde Projekte vorzugsweise in  kofmanzierten För­
derregimen abgewickelt wurden. 

Nach Ansicht des RH  stel lte der Vorarlberger Wald  fonds eine zweck­
mäßige Mögl ichkeit dar, Projekte mit kürzerer Laufzeit und geringerem 
Umfang sowie Projekte, die aus forstfachl ichen Gründen grundsätzl ich 
nicht förderbar, im E i nzelfa l l  aber a ls  s innvol l  erachtet werden, m it 
vergleichsweise geringem administrat iven Aufwand durchzuführen.92 

Der RH empfahl dem BMLFUW und den Ländern, Mögl ichkeiten zu 
erarbeiten, in  welcher Form und in  welchem Ausmaß dem Vorarlber­
ger Waldfonds entsprechende Fördermögl ichkeiten auch in den Län­
dern Salzburg und Tirol e ingerichtet werden kön nten. Dies sol lte pri­
mär durch Umschichtung vorhandener Budgets und Anpassung der 
regul ativen Rahmenbedingungen erfolgen, um weder die Budgetie­
rung zusätzl icher fmanziel ler Mittel zu erfordern, noch die bestmög­
l iche Auslösung von Kofmanzierungen zu beeinträchtigen. 

(2) Der RH empfahl dem Land Vorarlberg, durch geeignete Maßnahmen 
dafür Sorge zu tragen,  dass die in der Vereinbarung mit dem Forst­
technischen Dienst der Wi ldbach- und Lawinenverbauung festgelegte 
Rol le der Landesforstdirektion (Koord in ierung etc.) auch tatsäch l ich 
zum Tragen kommt. Zudem wäre es nach Ansicht des RH auch zweck­
mäßig, die Abrechnung des Landesbudgets für fl ächenwirtschaftl iche 
Projekte in der Landesforstdirektion anzusiedeln ,  da die Abwicklung 
über die Abtei lung Wasserwi rtschaft den Überbl ick über das Projekt­
geschehen erschwerte. Außerdem wäre das bestehende Förderungs­
konzept zu adaptieren und dem aktuellen Stand der Programme und 
Fördermögl ichkeiten anzupassen. 

22.3 ( 1 )  Das BMLFUW teilte in seiner Stellungnah me m it, dass in Anbe­
trach t der angespannten budgetären Situation Empfehlungen des RH, 
in welcher Weise eine Finanzierung neu einzurich tender Fördermöglich­
keiten vorgenommen werden könnte, besonders begrüßenswert wären. 

92 So wird z.B. die Förderung von Verbissschutzmaßnahmen unter Hi nweis auf die Wald­

Wild-Problematik abgelehnt. ist aber in E inzelflillen bspw. in einem ohnehin intensiv 

bejagten Gebiet zum Schutz der Verjüngungsmaßnahmen durchaus sinnvoll. 

Bund 2015/ 1 7  
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Das BMLFUW und  der Forsttechnische Dienst der Wildbach- und  Lawi­
nenverbauung seien stets um einen guten Injormationsaustausch m it 
den betroffenen Landesbehärden (Abt. Wasserwirtschaft, Bezirkshaupt­
mannschaften, Landesjorstdirektoren) bemüht. Was die Wildbach- und 
Lawinenverbauung Vorarlberg bezüglich der Kommun ikation mit  der 
Landesjorstdirektion, den Bezirksjorstdiensten und der Abteilung Was­
serwirtschaft anlangt, werdejestgehalten, dass die Landesjorstdirekti­
onen zu den Projektverhandlungen sowie zu allen Kollaudierungen von 
j1ächenwirtschaftlichen Projekten eingeladen würden. Der Stand der 
Projektausführung sowie das jeweilige Jah resarbeitspmgramm wür­
den im Zuge der jorstlichen Landesfdrderungskonjerenz vorgestellt und 
besprochen. Die Landesjorstdirektion sei dabei Veranstalter. A ujgrund 
des vorliegenden Berichts werde die Sektion Vorarlberg des Forsttech­
n ischen Dienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung mit der Lan­
desjorstdirektion beraten, welche Daten und Unterlagen zur Koordi­
n ierung, Steuerung und Kontrolle der j1ächenwirtschaftlichen Projekte 
in welcher Dichte und Deta illierung zu liejern seien. 

(2) Die Salzburger Landesregierung teilte in ih rer Stellungnah me m it, 
dass es bereits einen ähnlichen Haushaltsansatz gegeben habe, der 
seinerzeit dem Thema Waldsterben gewidmet war. In den Status eines 
" Waldsterbensjonds " sei dies jedoch n icht gelangt. Zur Zeit werde an 
einer eigenen Landesfdrderung gearbeitet, mit der der Mitteleinsatz vor 
allem im Schu tzwald effizient gestaltet werden solle. Neue Fonds seien 
in Salzburg momentan  kein Thema. 

(3) Die Timler Landesregierung teilte in ih rer Stellungnah me mit, dass 
ein eigener " Waldjonds " im klassischen Sinn nicht bestehe. Die Lan­
desmittel würden durch mehrere Ansätze im Landesbudget aujgebracht. 
Es bestehe das ständige Bemühen ,  die erjorderlichen Landesmittel zur 
Verfügung zu stellen. 

(4) Die Vorarlberger Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme mit, 
dass zu berücksich tigen wäre, dass die A bteilung Wasserwirtschaft 
auch für die Abrechnung der Bundesmittel (Katastrophenjonds) sowie 
der Interessentenbeiträge zuständig sei. 

22.4 Der RH entgegnete dem BMLFUW, dass die künftigen Finanzierung wei­
terer Fördermögl ichkeiten durch Budgetumschichtungen und Anpas­
sung der Rahmenbedingungen am zweckmäßigsten zu bewerkstell i ­
gen sei. Dass sich d ie  Sektion Vorarlberg des Forsttechnischen Dienstes 
der Wi ldbach- und Lawinenverbauung m it der Landesforstdirektion 
h insichtlich einer Verbesserung der Kommunikation bei flächenwirt­
scha ftl ichen Projekten beraten wird, nahm der RH als eine in Umset­
zung befIndl iche Maßnahme zur Kenntnis. 
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23 . 1  ( I )  Die TT -unterstützte administrative Abwicklung der Förderfa l le  
erfolgte in  den Ländern in  unterschiedlich ausgeprägter Art und Weise. 

Die "Förderanwendung Internet" (FAl) wurde von Tirol entwickelt und 
ist ein I nstrument, welches die förderungsrelevanten Daten und Pro­
zesse für a l le  Benützer9J gleichermaßen und in Echtzeit zugänglich 
macht. Das System ist mit fachlichen, p lanerischen und monetären 
Daten h i nterlegt und spannt einen Anwendungsbogen von der onl ine 
mögl ichen Antragstel lung über die (auch regionale) Steuerung der 
verschiedenen Förderbudgets bis zur Verortung der geförderten Maß­
nahme im G IS. 

Salzburg bediente sich bestimmter Module der FAl, die sich im Wesent­
l ichen auf die Antragstel lung, Bewil l igung und Abrechnung bezogen. 

In  Vorarlberg war die Landesforstdirektion zur Zeit der Gebarungsüber­
prüfung Pi lotteil nehmer bei der Entwicklung der "Generischen Förder­
anwendung" (Projekt GenFö)94, die bei erfolgreicher Umsetzung eine 
elektronische Förderabwicklung ermögl ichen sol 1 .95 

Nach Auskunft der Landesforstdirektionen und des BMLFUW war die 
Förderabwicklung mit  einem ständig wachsenden verwaltungstech­
nischen Aufwand verbunden. Zudem war z .B. das Belegwesen trotz 
der in der FAl angewendeten (bzw. möglichen) elektron ischen Erfas­
sung und Aktenbearbeitung z.B. für den Technischen Prüfdienst der 
Agrarmarkt Austria weiterhin in analoger Form sicherzustel len.96 

(2) Um Doppel förderungen zu vermeiden, wurden geförderte Maßnah­
men im  jewei l igen G IS  in  unterschiedl icher Form verortet. I n  Salz­
burg wurden alle Maßnahmen als Förderfläche im System digital isiert 
und neu ein langende Anträge bei der Bearbeitung damit  abgeglichen. 
In Tirol  gewährleistet die FA! die punktgenaue Abbildung sämtli cher 
Deta i lmaßnahmen und a l ler Rechnungspositionen am Ort der Förde­
rung. I n  Vorarlberg wurden zu diesem Zweck Orthofotos eingescannt 
und dem Akt beigelegt, eine Verortung wäre in  der gepl anten Förder­
anwendung (GenFö) grundsätzlich möglich, ist aber in der ersten Aus­
baustufe nicht vorgesehen. 

93 z.B.  Antragsteller, Projektbetei l igte, bewilligende Stelle, Zahlstelle, Prüforgane 

94 Das Projekt wurde als Vorbereitung für die Transparenzdatenbank gestartet und soll 

zukünftig die Abwicklung all jener Förderungen ermöglichen, für die es noch keine 

entsprechende lT-Unterstützung gibt. 

95 Neben dem elektronischen Akt sieht das Projekt auch die Erfassung und Übermittlung 

von Förderungsanträgen durch die Waldaufseher vor. 

96 vgl. .. des RH EU-Förderungen (EFRE) aus Sicht der Förderungsempfanger mit dem 

Schwerpunkt Verein fachung von Vorschriften", Reihe Bund 201 3 / 1 1  sowie .. Finanzi­

elle Berichtigungen im Agrarbereich", Reihe Bund 2014/ 1 2  
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Neben den i n  den einzelnen Programmen und Bestimmungen vorge­
sehenen Beleg- und Vor-Ort-Kontrol len war durch die Waldaufseher 
und/oder Bezirksforstorgane und deren Kenntnis der lokalen Gege­
benheiten eine hohe Kontrol ldichte gegeben.97 Die in der R ichtl inie 
des Vorarlberger Waldfonds vorgesehene Stichprobenkontrol le durch 
die Landesforstdi rektion, welche an Ort und Stel le nach dem Gefah­
renpotenzial sowie dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vorzuneh­
men ist, konnte u.a. wegen eingeschränkter Personal ressourcen nicht 
zur Gänze erfüllt  werden. So fanden in zwei Jahren (2008, 20 1 1 )  keine 
Überprüfungen statt, in  anderen Jahren nur wenige Dutzend, ledig­
l i ch im Jahr 201 3 wurden 103 Stichprobenkontrol len vorgenommen. 

23.2 ( 1 )  Nach Ansicht des RH  war die von Tirol  entwickelte Förderanwen­
dung (FAl )  geeignet, verwaltungsvereinfachende Maßnahmen wie die 
Verbesserung der Datenvergleichbarkeit, die Budgetsteuerung oder eine 
Vereinheitl ichung des Berichtswesens in  Echtzeit sowie in  Verknüp­
fung m it den erforderl ichen planerischen, fachl ichen und fmanziellen 
Daten durchzuführen. Der RH  empfahl  dem BMLFUW, bei den Län­
dern und den sonstigen mit  der FörderabwickJung betrauten Instituti­
onen auf eine H armonisierung der angewendeten Förderungsanwen­
dung einzuwirken. 

(2) Der RH bemängelte die niedrige Kontrol ldichte in Vorarlberg und 
empfahl ,  einen Kontrol lplan zu erstellen, der eine regelmäßige und 
systematische Kontrol le gewährleistet. 

23.3 Das BMLFUW füh rte in seiner Stellungnah me aus, dass im Rahmen 
von Landesjorstdirektorenkonjerenzen, Landesjörderkonjerenzen und 
Förderrejerentenbesprechungen etc. die Harmonisierung der Schutz­
waldjörderungen laujend vorangetrieben werde. 

24.1 ( 1 )  Die seit 2002 existierende Bundesschutzwaldplattform hatte die Auf­
gabe, einmal jährlich al le den Schutzwald betreffenden Aktivitäten und 
Maßnahmen der Bundes- und Landesdienststellen zusammenzufassen 
und gemeinsame Maßnahmen zu entwickeln .  Ziel der Plattform war 
es auch, Belange des Schutzwaids vor a l lem der Gesel l schaft, die vom 
funktionierenden Schutzwald profitiert, zu vermitteln und die wich-

9 7  Z.B. :  Salzburg: LE 07/ 1 3 zusätzliche Vor-Ort-Kontrol le bei hohen Beträgen, FWP zu 

70 Ofo durch Forstdienst, Tirol: LE 07/ 1 3  und FWP zu 100 % durch Forstdienst, Vorarl­

berg: LE 07/ 1 3 zu 100 Ofo durch Waldaurseher, zusätzlich in den Ländern bei FWP durch 

WLV 
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t igsten Stakeholder (bspw. Wirtschaft, Tourismus, Gemeinden) stärker 
in den Schutzwald betreffende Prozesse einzub inden. 

(2) In  logischer Fortführung der Bundesschutzwaldplattform richteten 
die Länder Landesschutzwaldpl attformen ein, wobei die Wahrnehmung 
der organisatori chen Aufgaben der jewei l igen Landesforstd irektion 
oblag. Zweck der Landesschutzwaldplattformen waren die Durchfüh­
rung von Harmonisierungsschritten und die forstpoli tische Steuerung 
auf Lande ebene ;  es sol lten die notwendigen Maßnahmen für den 
Schutzwald abgestimmt, Bewusstsei n  für die Schutzwälder geschaf­
fen und Al l ianzen der mi t  der Landschaftsnutzung befassten E inrich­
t ungen gebi ldet werden. 

Während die Salzburger Landesschutzwaldplattform in  den letzten 
Jahren kaum aktiv war, erbrachten die vier Arbeitsgruppen der Tiroler 
Landesschutzwaldplattform Leistungen im Rahmen der Öffentlichkeits­
arbeit und Beratung sowie bei Veranstaltungen in den Schutzwald­
Partnergemeinden. Im  Rahmen der Vorarlberger Landesschutzwald­
plattform fand bspw. jährlich eine Schutzwaldtagung mit  Verleihung 
eines Schutzwaldpreises statt .  

In  al len überprüften Ländern waren die Forstdienste mit verschiedenen 
I nstitutionen vernetzt und in zahlreiche waldrelevante Gespräche und 
Veransta l tungen98 eingebunden. Al lerdings war der Forstdienst weder 
in Salzburg noch in Vorarlberg in die Era rbeitung der jewei l igen  Tou­
rismusstrategie eingebunden. 

24.2 Der RH  bewertete die E inrichtung von Landesschutzwaldplattformen, 
in deren Rahmen insbesondere in Tirol und Vorarlberg laufende Aktivi­
täten gesetzt wurden,  positiv. Dem Land Salzburg empfahl  der RH, die 
Landesschutzwaldplattform im H inbl ick auf ihre Zielsetzung zumin­
dest anlassbezogen zu aktivieren.  

Zudem empfahl der RH den Ländern Salzburg und Vorarlberg, die 
erforderl iche Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Forstdienst 
sicherzustel len, da auch im  Tourismu forstl iche Belange einbezogen 
werden sollten. 

98 Salzburg: Projekt .. Plentergruppe-Organisationsüberlegungen zum Landesforstdienst'· , 

Fortbildungsveranstaltung der Verwaltungsakademie .. Salzburger Wald :Werkstatt" etc. ; 

Tiro l :  Konzept .. BERGWELT TIROL M ITEINANDER ERlEBEN", .. GEO-Tag der Arlen­

vielfalt  .. , Geoforum Urnhausen etc. ; 

Vorarlberg: Vernetzungen bspw. mit dem Ökologie-, Energie- und ländlichem Fortbil­

dungsinstitut, Umweltrorum, Naturschutzbund, Wald- und Alpwirtschaftsverein, Wald­

besitzerverba nd etc. 
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Schutz- u n d  Bannwälder 
in Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

24.3 Das BMLFUW ergänzte in seiner Stellungnahme, dass es zur Vernet­
zung der für die Schutzwaldpolitik relevan ten Stakeholder laufend in 
Kontakt mit den zuständigen Ländervertretern stehe und insbesondere 
im Rahmen der jeweiligen Tagungen zur "Bundesschutzwaldplattform " 
Impulse zum aktuellen und p raxisnahen Austausch im Bereich der 
Gesamtthematik a uch über die Fach- und Landesgrenzen h inausge­
hend setze. A uch in den regelmäßig abgehaltenen und vom BMLFUW 
geleiteten " Schutzwaldrejerenten-Tagungen " würden die Landesfors t­
dienste laufend auf die erforderliche Vernetzungsarbeit h ingewiesen. 
Seit Jah ren würden im Rah men der personellen und budgetären Mög­
lichkeiten Imp ulse für die Zusammenarbeit mit Gemeinden, Schulen, 
A lpinen Vereinen, Seilbahnbetreibern, Tou rismus- und Jagdverbänden 
etc. auf allen Ebenen gesetzt. 

25.1 ( 1 )  Die Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (ARGE Alp) beha ndelte i n  
grenzüberschreitender Zusammenarbeit gemeinsame Probleme und 
Anl iegen des Alpenraumes insbesondere im  öko logischen, kulturel­
len, sozialen und wirtschaftl ichen Bereich. Ziele der ARGE Alp waren 
die Förderung des gegenseitigen Verständn isses der Völker im Alpen­
raum und die Stärkung des Bewusstseins der gemei nsamen Veran t­
wortung für den alpinen Lebensraum. M itgl ieder der ARGE Alp waren 
Bayern, Graubünden, Lombardei, Salzburg, St. Gal len, Südtirol, Tes­
sin, Tirol ,  Trentino und Vorarlberg. 

I nnerhalb der ARGE Alp waren die überprüften Länder besonders i m  
Bereich Schutzwald involviert. Ein 2009 a u f  In itiative des Kantons 
St. Gal len gestartetes Schutzwaldprojekt "Ökonomie und Ökologie im  
Schutzwald" wurde nach rund fünfjährigem Wissenstransfer und Erfah­
rungsaustausch im Jänner 20 1 4  abgeschlossen. Im Rahmen des Pro­
jektes wurden auch gemeinsame Leitsätze in  Form eines "SchutzwaId­
manifestes" erarbeitet. 

(2) Das I NTERREG IVA-Projekt "Standortsicherung im Kalkalpin" 
(SicAlp, 2010 bis  20 1 2) hatte zum Ziel ,  Grundlagen für eine adaptive 
Behandlung kalkalpiner Wälder in Bayern, Salzburg, Tirol  und Ober­
österreich zu erarbeiten. Bergwälder wurden sowohl vorausschauend 
im  H inbl ick auf den Kl imawandel als auch kurativ n ach Katastrophen­
ereignissen untersucht. 

(3) Das zwischen 2008 und 201 1 abgewickelte Projekt "Waldinformati­
onssy tem Nordalpen" (WINALP) b i ldete die Grundl age für die Wald­
typisierung in Bayern, Tirol und Tei len Salzburgs. 
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(4) Das bis End 20 1 4  laufende ETZ-Programm99 "Wälder der Kalk­
al pen - Strategien für die Zukunft" (Stra tALP) baut auf den Daten­
grundlagen der abgeschlos enen Projekte WI NALP und SicAlp für die 
nördl ichen Kalkalpen auf, in  dem für Beispielsgebiete F lächeninfor­
mationen verschnitten wurden, um den forstl i chen Handlungsbedarf 
owie dessen Dringlichkeit bewerten zu können. 

( 5) Daneben exist ierten zahlreiche Vernetzungen im  Rahmen von inter­
nationalen Arb itsgruppen, Verein igungen, etc. (z.8 .  Arbeitsgruppen 
der Alpenkonvention, ARGE Alpenländischer Forstvereine, Forstplaner­
treffen). 

25.2 Der RH  anerkan nte die zahlreichen grenzüberschreitenden Aktivitäten 
und das vielfä ltige Mitwirken bei europäischen Projekten im Forst­
wesen und speziell im Schutzwaldbereich. Neben dem strategischen 
Nutzen für nationale Entscheidungsvorbereitungen in Anbetracht der 
grenzüberschreitend ähn lichen Problemstel lungen im Schutzwaldbe­
reich wurde dadurch eine Forderung des Bergwaldprotokolls erfül lt. 

25.3 Das BMLFUW füh rte in einer Stellungnahme weitere Beispiele inter­
nationaler Vernetzung an :  A lpine Space Projekte hätten im Rahmen 
der Europäischen Territorialen Kooperation zum wiederholten Male 
den Schu tzwald und seine Funktionserjüllung zum Thema gehabt. In 
dem vom Bundesland Tirol in itiierten Vorhaben Naturraumpotenziale 
A lpiner Berggebiete (bis 2008) sei gemeinsam mi t  dem BMLFUW die 
Naturnähe der Sch utzwaldstandorte analysiert worden. In dem vom 
BMLFUW gestarteten Projekt PARA mount seien gemeinsam mit dem 
Bundesland Tirol die Gefoh rdung von Räumen im Bergland durch 
Na turgefahren untersuch t und die Wirkung des WaLdes bewertet wor­
den. 

99 ETZ: Europäische Territoriale Zusammenarbei t ;  die ehemalige Gemeinschaftsin itiative 

INTERREG zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Regionen der EU ist seil der 

Strukturfondsperiode 2007 bis 201 3 in ein eigenes Ziel .. ETZ" überführt worden. 
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5chutz- u n d  Bannwälder 
in 5aLzburg, TiroL und VorarLberg 

26 Zusammenfassen d hob der RH  folgen de Empfehlungen h ervor:  

( 1 )  Es wären möglichst rasch e und umfassen de Sanierungsmaß­
nahm en im Schutzwald zu treffen, da di e B edingungen für nach­
wachsen de Bäume in Schutzwäl dern aufgrun d  ihrer m eist expo­
n ierten Lage s ehr schwi erig und ein e  Wi ederh erst ellung der vol l en 
Funktionsfähigk eit zu ein em späteren Zei tpunkt nur m ehr durch 
hoh en Mittel einsatz für begl eiten de t echnisch e Maßnahmen mög­
l ich ist. (TZ 3 )  

(2)  Das  Instrum ent der Bann legung wäre b ei Vorli egen der ges etz­
l ich defmi erten Voraussetzungen anzuw en den. (TZ 9 )  

(3 )  B ei der B ew ertung und F estl egung von Prioritäten hinsichtlich 
der Nutzung bzw. Auflösung allfaIliger Nutzungskontlikte (z.B. Tou­
rismus im Schutzwal d) wäre auf di e Verhältniss e der Werte bzw. 
der möglichen Erträge Rücksicht zu n eh m en. (TZ 1 2) 

( 4) Es wären Möglichkeiten zu erarb eiten, in w eIch er Form und in 
w eIch em Ausmaß Fördermögl ichkeiten nach dem Vorbil d des Vorarl­
b erger Wal dfon ds eingerichtet w erden könnten. (TZ 2 2 )  

(5) B ei statistisch en Erh ebungen soUte auf di e Verw en dung einhei t­
l ich er B egri ffs defmitionen bzw. deren Überl ei tung und damit auf 
ein e  Vergl eichbark eit der Daten der v erschi edenen S ystem e  hinge­
wirkt w erden. (TZ 2 )  

(6) Der Wal dentwicklungsplan sollte um stan dardisi erte Bewertungs­
parameter ergänzt w erden, um Ausw ertungen im H inbl ick auf den 
Zustand des SchutzwaI ds zu ermöglich en und damit  den Aussage­
w ert erh eblich zu steigern. (TZ 2)  

(7)  Auf der Basis anwen dbarer E l em ente der Tiro ler Wal ddatenbank 
wäre a l len Bun deslän dern ein e  op erativ anwen dbare Forstverwal­
tungssoftware anzubi et en. (TZ 4) 
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(8) Von den Ländern wäre im Rahmen des Walden twicklungsp lans  
(Landesschutzwaldkonzepte) eine  den Best immungen des F orstge­
setzes entsprechende, umfassende  P lanung e inschl ießlich Bewer­
tung und zeit l icher Vertei lung der Verbesserungsmaßnahmen mi t  
l aufender Erfassung verwirkl ichter Projekte e inzufordern. (TZ 1 1 )  

(9)  Es wäre im S inne einer Verwaltungsoptimierung  auf  eine Ände­
rung der Verpflichtung zur jährlichen Berichtslegung im Forstgesetz 
h inzuwirken, um eine zeitliche Abstimmung mit der Österreichischen 
Waldinventur und dem Wildeinflussmonitoring  zu erreichen. (TZ 1 5) 

( 1 0) Der i m  Forstgesetz n icht näher  spezifizierte B egriff der "flä­
chenhaften Gefcihrdung des  Bewuchses" wäre i m  Verordnungsweg 
rechtsverbind l ich zu defm ieren. (TZ 1 5) 

( 1 1 )  Es  w äre e in  Leistungskatalog zur Umsetzun g  des Forstgesetzes 
zu erarbeiten,  um trotz der gesetzl ichen Ermächtigungen für ein­
zeln e  Länder bundesweit gleiche M indeststandards für die Vollzie­
hung des Forstgesetzes zu garantieren.  (TZ 20) 

( 1 2 ) Auf e ine Harmonisierung der angewendeten Förderungsanwen­
dung bei den Ländern und den sonstigen mit  der Förderabwicklung 
betrauten I n stitutionen w ä re h inzuwirken. (TZ 23)  

( 1 3 ) Es wäre e in  Abgleich des Wi lde influssmonitorings mit  dem in 
Vorarlberg be tehenden Wi ldschadenskontro l l systems durchzufüh­
ren .  (TZ 1 4) 

( 1 4) E wäre zu evaluieren, durch welche M a ß nahmen und mi t  
welchem Mi ttelei nsatz e ine Adaptierung bzw. Wei terentwicklung 
das  Wil dscha denskontrol lsystem im S i n ne e ines flächendeckenden 
Moni toringsystems erfolgen könnte und d ieses gegebenenfa l l s  ein­
zurichten. (TZ 1 4) 

( 1 5) Die Bestimmungen des Bergwaldprotokol ls wären auch im Kom­
petenzbereich der Länder umzusetzen. (TZ 7, 1 4) 

( 1 6) Die Landesschutzwaldkonzepte sollten umgehend einer Revi­
sion unterzogen werden.  (TZ 1 0) 

( 1 7) Hinsichtl ich möglicher Nutzungskonflikte w ären die E rforder­
n isse des Naturschutzes mit  jenen der Forstwirtschaft eng abzustim­
men (z.B.  i n  den M a nagementp länen von Schutzgeb ieten) .  (TZ 1 3) 
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Schutz- und Bannwälder 
in Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

( 1 8) Es wäre auf die Erfüllung der Mindestabschussverpflichtungen 
hinzuwirken und bei der Berechnung der Planerfüllung wären aus­
sagekräftige Berechnungsmethoden anzuwenden. (TZ 1 6) 

( 1 9) Die feh lende kosten mäßige Bewertung der zu treffenden Maß­
nahmen im Landesschutzwaldkonzept wäre nachzuholen. (TZ 1 0) 

(20) Die Einrichtung einer Walddatenbank nach dem Tiroler Vor­
bild wäre in Abstimmung mit den diesbezüglichen Aktivitäten des 
B MLFUW zu prüfen. (TZ 4) 

(2 1 )  Es sol lte eine Bewertung der Wildschäden nach Tiroler Vorbild 
vorgenommen und damit ein zusätzlicher Anstoß für eine Verbes­
serung der Situation gegeben werden. (TZ 1 4) 

(22) Eine Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Forstdienst wäre 
sicherzustellen. (TZ 24) 

(23) Die in der Waldstrategie vorgesehene flächendeckende Wald­
typisierung wäre zu verwirklichen. (TZ 5) 

(24) Die notwendigen Grundlagen, die organisatorische Vorgangs­
weise, der Zeitrahmen und die F inanzierung hinsichtlich eines flä­
chendeckenden Monitoringkonzepts wären festzulegen und mittel­
fristig umzusetzen. (TZ 6) 

(25) Eine flächendeckende Detailplanung präventiver Maßnahmen 
zur Vermeidung von Wildschäden wäre in Auftrag zu geben und 
der Festlegung der Mindestabschüsse zugrunde zu legen.  (TZ 1 7) 

(26) Auf eine verstärkte Berücksichtigung forstl icher Belange in der 
jagdlichen Planung wäre hinzuwirken. (TZ 1 7) 

(27) Das vorhandene Instrument der Verordnung von Habitatschutz­
gebieten zur Vermeidung von Wildschäden im Wald sollte entspre­
chend den gutachterlichen Empfehlungen eingesetzt werden. (TZ 1 7) 

(28)  Zumindest auf der fachl ichen Ebene sollte eine Möglichkeit der 
direkten und unmittelbaren Kommunikation von Forstdirektor und 
Forstdüektion zu den Forstorganen eingerichtet werden. (TZ 20) 
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(29) In Zusammenarbeit mit  dem BMLFUW wäre zu evaluieren,  ob 
mit dem vorhandenen Personaleinsatz die Qualität der zu erbrin­
genden Leistungen in der Vollziehung des Forstgesetzes sicherge­
stellt werden kann. (TZ 1 5, 20) 

( 30) Die Landesschutzwaldplattform wäre im Hinbl ick auf ihre Ziel­
setzung zumi ndest anlassbezogen zu aktivieren.  (TZ 2 4) 

( 3 1 )  Die Verpfl ichtung aus dem Bergwaldprotokoll ,  durch angemes­
sene Wildstandsregul ierung präventiv Waldschäden zu vermeiden, 
wäre gesetzl ich entsprechend zu verankern. (TZ 1 8) 

( 32 )  Der Forstdienst wäre in die Abschussplanung einzubinden. 
(TZ 1 8) 

( 3 3 )  I n  Verbindung mit der Erstellung einer Walddatenbank wäre 
eine elektronische Einbindung der Waldtypisierung zu prüfen. (TZ 5) 

( 3 4) Es wäre zu untersuchen, durch welche Maßnahmen und mit  
welchem Mitteleinsatz e ine Adaptierung bzw. Weiterentwicklung des 
bestehenden Wildschadenskontrollsystems i m  Sinne eines flächen­
deckenden Monitoringsystems erfolgen könnte und dieses gegebe­
nenfalls dann auch einzurichten. (TZ 6)  

( 3 5) Der For tdienst sollte bei  der gesamten Abschussplanung, n icht 
nur beim Rotwild, eingebunden werden. (TZ 1 9) 

( 36) Die Erstel lung forstfachlicher Gu tachten zum Zustand des 
Waldes in systematisierter, schriftlicher Form als wesentliche Grund­
lage der Berücksichtigung des Waldzustands bei der Wildstandsre­
gul ierung wäre in a l len Bezirken vorzusehen. (TZ 1 9) 

( 31 )  Die Abschussplanung wäre nach gutachterl ich festgelegten, 
forstfachIichen und wildökologischen Erfordernissen auszurichten. 
(TZ 1 9) 

( 38) Durch geeignete Maßnahmen wäre Sorge dafür zu tragen ,  dass 
die in  der Verei nbarung mit dem Forsttechnischen Dienst der Wild­
bach- und Lawinenverbauung festgelegte Rolle  der Landesforstdi­
rektion (Koordinierung etc.) auch tatsächlich zum Tragen kommt. 
(TZ 22)  
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( 3 9) Die AbwickJung des Landesbudgets für flächenwirtschaftl iche 
Projekte wäre in der Landesforstdirektion anzusiedeln. (TZ 22)  

(40) Das  bestehende Förderungskonzept wäre zu adaptieren und dem 
aktuellen Stand der Programme und Fördermöglichkeiten anzupas­
sen. (TZ 22)  

(4 1 )  Für  d ie  Abwicklung des Vorarlberger Waldfonds wäre e in  Kon­
trollplan zu erstellen, der die Anzahl der Überprüfungen und die 
zugrunde l iegenden Auswahlkriterien festlegt. (TZ 23 )  
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ANHANG 

Tabelle 17:  Finanzierungsanteile der Fördergeber in  Salzburg 

in Mio. EUR 

Anteil 2007 2008 2009 2010 2011 

EU kofinanziert EU 0,19 1,07 1,48 1,53 2,10 

Bund 0,12 0,68 0,94 0,97 1,33 

Land 0,08 0,67 0,78 0,66 0,90 

Gesamt 0,38 2,42 3,21 3,16 4,33 

National Bund 1,51 0,98 0,90 0,82 0,61 
kofinanziert 

Land 0,52 0,32 0,28 0,29 0,21 

Sonstige 0,98 0,74 0,72 0,78 0,46 

Gesamt 3,01 2,03 1,90 1,89 1,28 

Landesmaßnahmen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gesamtsummen 3,39 4,45 5,10 5,05 5,61 

1 Summenabweichung durch Rundungsdifferenzen bedingt 

Quellen :  Amt der Landesregierung; RH 

Tabelle 18: Finanzierungsanteile der Fördergeber in Tirol 

2012 

1,69 

1,07 

0,74 

3,50 

0,32 

0,10 

0,29 

0,71 

0,00 

4, 2 1  

in  Mio. EUR 

Anteil 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EU kofinanziert EU 2,65 3,41 5,09 4,53 3,25 2,67 

Bund 1,60 2,16 3,27 2,91 2,10 1,69 

Land 0,96 1,37 2,09 1,83 1,30 1,12 

Sonstige 0,13 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gesamt 5,34 7,00 10,45 9,27 6,66 5,49 

National Bund 1,53 0,75 0,29 0,38 0,38 0,34 
kofinanziert 

Land 0,45 0,21 0,08 0,10 0,11 0,09 

Sonstige 0,12 0,08 0,04 0,06 0,03 0,05 

Gesamt 2,10 1,05 0,41 0,55 0,52 0,48 

Landesmaßnahmen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gesamtsummen 7,44 8,05 10,86 9,82 7,18 5,97 
1 Summenabweichung durch Rundungsdifferenzen bedingt 

Quellen: Amt der Landesregierung; RH 
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2013 2007 bis 20131 

0,26 8,32 

0,17 5,27 

0,14 3,97 

0,57 17,56 

0,57 5,70 

0,16 1,88 

0,47 4,44 

1,19 12,01 

0,00 0,00 

1,76 29,57 

2013 2007 bis 20131 

2,65 24,25 

1,60 15,34 

0,93 9,60 

0,00 0,21 

5,18 49,39 

0,46 4,15 

0,12 1,17 

0,06 0,43 

0,64 5,75 

0,10 0,10 

5,91 55, 24 
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Tabelle 19: Finanzierungsanteile der Fördergeber in Vorarlberg 

in Mio. EUR 

Anteil 2007 2 008 2009 2010 2011 2012 

EU kofinanziert EU 0,62 1,00 0,94 0,81 0,91 0,63 

Bund 0,39 0,64 0,59 0,51 0,58 0,35 

Land 0,26 0,43 0,40 0,34 0,40 0,25 

Gesamt 1,28 2,07 1,93 1,67 1,89 1,23 

National Bund 0,85 0,56 0,56 0,51 0,92 1,44 
kofinanziert 

Land 0,28 0,17 0,18 0,16 0,30 0,46 

Sonstige 0,30 0,15 0,18 0,16 0,31 0,48 

Gesamt 1,43 0,88 0,92 0,82 1,53 2,38 

Landesmaßnahmen Land 0,28 0,30 0,36 0,38 0,34 0,50 

Waldfonds 2,14 1,58 1,38 1,63 1,47 1,47 

Gesamtsummen 2,42 1,87 1,74 2,01 1,81 1,97 

QueLLen: Amt der Landesregierung; RH 
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2013 2007 bis 2013 

0,51 5,43 

0,29 3,35 

0,20 2,28 

1,00 11,06 

1,04 5,87 

0,33 1,87 

0,35 1,94 

1,73 9,69 

0,32 2,48 

1,93 11,61 

2,25 34,84 
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Bericht 

des Rech n u ngshofes 

Triebfahrzeugdisposition und Triebfahrzeug­
beschaffungen der ÖBB-Unternehmensgruppe 
in Österreich 
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